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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Firma Windenergie Wenger-Rosenau GmbH & Co. KG plant für und in Vollmacht der weiteren Firmen Ener-
gieanlage OPR Sieben GmbH & Co. KG, Energieanlage OPR Acht GmbH & Co. KG, Energieanlage OPR Neun GmbH 

& Co. KG und Windpark Zichtow GmbH & Co. KG im Windeignungsgebiet 21 „Netzow-Söllenthin-Vehlin“ des 

Regionalplanentwurfs 2017, welcher in der Regionalversammlung am 21. November 2018 als Satzung beschlos-
sen wurde, die Errichtung von 5 Windenergieanlagen in der Gemeinde Plattenburg. Es ist vorgesehen, 5 Anlagen 

des Typs V162 der Firma Vestas mit einer Nabenhöhe von 148 m, einem Rotordurchmesser von 162 m und einer 

Gesamthöhe von 229 m zu errichten. Der Abstand zwischen unterer Rotorspitze und Geländeoberfläche beträgt 
somit 67 m. Dadurch wird der bereits bestehende Windpark durch weitere Anlagen im Südteil ergänzt. Die An-

lagen sind in landwirtschaftlichen Nutzflächen geplant. Eine der geplanten WEA steht auf einer Offenfläche im 

Wald, eine weitere steht in unmittelbarer Waldrandnähe. Es ist somit von einer deutlichen Vorbelastung des 

Planungsraumes in Bezug auf ein mögliches Kollisionsrisiko für Vögel und Fledermäuse auszugehen. 

Ziel der hier vorgelegten artenschutzfachlichen Prüfung ist es, Vorkommen von europäischen Vogelarten und 

Fledermausarten, die möglicherweise durch Windkraftnutzung beeinträchtigt werden könnten, aus artenschutz-
rechtlicher Sicht zu bewerten. Ergänzend dazu werden Aussagen zu anderen möglicherweise betroffenen Tierar-

ten wie z. B. Wolf, Wildkatze, Reptilien und Amphibien getroffen. Die empfohlenen Vermeidungsmaßnahmen 

und Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität können Eingang in den Land-

schaftspflegerischen Begleitplan bzw. die UVS finden. 

 Abb. 1: Lage der geplanten 5 WEA des WP Zichtow inklusive Zuwegung  
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In der vorliegenden artenschutzfachlichen Prüfung  

1. werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich 
der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (europäische Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtli-
nie), die durch das Vorhaben erfüllt werden könnten, ermittelt und dargestellt 

2. sowie soweit erforderlich die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten 
gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. geprüft.  

Für besonders oder streng geschützte Arten, die nicht in Anhang IV FFH-RL aufgeführt sind und nicht zu den 
europäischen Vogelarten zählen, ist derzeit gem. § 44 (5) S. 5 BNatSchG keine artenschutzrechtliche Prüfung 
erforderlich, da es sich um die Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens handelt und da noch keine Rechts-
verordnung nach § 54 (1) Nr. 2 BNatSchG erlassen worden ist, die gefährdete Arten definiert, für die die Bundes-
republik in hohem Maße verantwortlich ist und die gem. § 44 (5) S. 2 BNatSchG unter den gleichen Schutz wie 
die gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten gestellt werden. 

1.2 Datengrundlagen 

Als Datengrundlage für die artenschutzfachliche Prüfung wurden gesonderte Erfassungen in den Jahren 2017 bis 
2021 vorgenommen. Ergänzend dazu wurde eine Horsterfassung im Jahr 2022 vorgenommen. Der Umfang dieser 
Untersuchungen richtet sich streng nach dem Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz vom 01. Januar 2011 mit den Anlagen 1, 2, und 3. Ergänzend dazu wurden Funktionsraumanalysen für 
Fischadler, Weißstorch und Seeadler durchgeführt. Für den Rotmilan wurden Raumnutzungsanalysen durchge-
führt, die als gesonderte Berichte beigelegt sind. Bei den Dokumenten handelt es sich im Einzelnen um:  

Purps, J. (2018): Erfassung der Herpetofauna im Gebiet des geplanten Windparks Zichtow-Bendelin – in den Jah-
ren 2017 und 2018. Gutachten im Auftrag der Windenergie Wenger-Rosenau GmbH & Co. KG. 

Orchis Umweltplanung (2020): Windenergiestandort Zichtow - Avifaunistisches Gutachten für die Errichtung von 
fünf Windenergieanlagen in der Gemeinde Plattenburg nach dem Windkrafterlass „Beachtung natur-
schutzfachlicher Belange bei der Ausweisung von Windeignungsgebieten und bei der Genehmigung von 
Windenergieanlagen“ des Landes Brandenburg 2011. Gutachten im Auftrag der Windenergie Wenger-
Rosenau GmbH & Co. KG. 

Henning, F. (2022a): Ergebnisse der Raumnutzungsanalyse für den Rotmilan (Milvus milvus) im Umfeld der ge-
planten Windenergieanlagen im Windpark Zichtow im Jahr 2020.  

Henning, F. (2022b): Ergebnisse der Raumnutzungsanalyse für den Rotmilan (Milvus milvus) im Umfeld der ge-
planten Windenergieanlagen im Windpark Zichtow im Jahr 2021. 

Henning, F. (2022): Dokumentation der Horsterfassung für den geplanten WP Zichtow für die Jahre 2020, 2021 
und 2022. 

Rosenau, S. (2022): Fledermausuntersuchungen zum geplanten Windenergiestandort Zichtow (Land Branden-
burg, Landkreis Prignitz), Falkensee, 64 S. 

 

Aufgrund der Aktualität der Erfassungen entsprechen diese den Anforderungen des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG), das davon ausgeht, dass die im Rahmen der artenschutzfachlichen Prüfung verwendeten Daten 
nicht älter als 5 Jahre sind. Mit der Antragstellung im Jahre 2018 und den Daten aus den Jahren 2017 bis 2018 
entspricht das Alter der Daten diesen Anforderungen, da diese nicht älter als 2 Jahre sind. Hinzu kommt, dass die 
Daten nicht ausschließlich während eines Jahres erhoben wurden, sondern über mehrere Jahre, was die Aussa-
gekraft der Daten deutlich stärkt.  
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2 Mögliche Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die möglicherweise Beeinträchtigungen und Störungen von 
streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können (siehe dazu auch Weber & 
Köppel 2017). Als Beurteilungsgrundlage für den Verbotstatbestand gem. § 44 (1) BNatSchG wird dabei konkret 
auf die vorhabenbedingten Wirkungen und damit Veränderungen des Eingriffsbereichs abgezielt, um diese von 
bereits vorhandenen Beeinträchtigungen zu trennen. 

 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme 

Für die Errichtung von WEA werden die eigentlichen Stellbereiche der Türme und Fundamente der Anlagen sowie 
Aufstellflächen für Kräne, die bei der Errichtung der WEA zum Einsatz kommen, benötigt. Die Stellbereiche sind 
in der Regel größer als der Durchmesser des Turms selbst, da das Fundament und die daran anschließenden 
Arbeitsbereiche einen größeren Flächenbedarf aufweisen, als diese das eigentliche Bauwerk benötigt.  

Die detaillierte Herleitung und Bilanzierung der Eingriffsflächen, der zu kompensierenden Flächen für den Anla-
genstandort sowie der erforderliche Flächenbedarf für die Zuwegung ergibt sich aus den Darstellungen des Land-
schaftspflegerischen Begleitplans (LBP) bzw. einer möglichen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS). Mögliche Ein-
griffe in Bezug auf Boden, Wasser oder Biotope z. B. durch die Baufeldfreimachung sind für die formulierten 
Vermeidungsmaßnahmen aus artenschutzrechtlicher Sicht nicht relevant, werden aber im Rahmen der Eingriffs-
regelung berücksichtigt.  

Kurzzeitige Barrierewirkung oder kurzzeitige Zerschneidung  

Eine baubedingte Barrierewirkung und Zerschneidung kann nur sehr kurzzeitig während der Errichtungsphase 
der Anlagen mit einer Dauer von wenigen Tagen bis wenigen Wochen – je nach Errichtungsdauer – auftreten. 
Dieser Wirkfaktor kann zur Brutzeit sehr geringe Auswirkungen zeigen, sollten Flugwege von Großvögeln von 
dieser möglichen Barrierewirkung beeinträchtigt werden. Eine solche Störung führt jedoch nicht zu einem arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestand, da sich der Erhaltungszustand der lokalen Population langlebiger Großvo-
gelarten durch eine kurzzeitige Störung nicht verschlechtern wird. Hinzu kommt, dass an den geplanten WEA-
Standorten keine europäischen Vogelarten brüten, die durch die Bauarbeiten im Brutgeschäft gestört werden 
könnten. 

Lärmemission 

Während der Errichtung der WEA kann es zu kurzzeitigen Lärmemissionen durch die Baufahrzeuge kommen. 
Diese werden im Rahmen der möglichen Beeinträchtigungen berücksichtigt. Für die Fledermäuse sind die kurz-
fristigen baubedingten Lärmimmissionen nicht relevant, da diese lediglich am Tage auftreten. Nächtliche Bauak-
tivitäten sind zwar nicht vollständig auszuschließen (Anlieferung von Beton für das Fundament, Anlieferung der 
Turmteile und Rotoren), jedoch sind diese als einmalig und kurzfristig zu betrachten und somit artenschutzrecht-
lich nicht wirksam.  

Die Vorkommen von Luchs und Wildkatze werden durch den Betrieb von WEA nicht beeinträchtigt. Hermann 
Maxeiner, Vorstandssprecher des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Hessen: „Für 
Luchse und Wildkatzen ist der Straßentod eine traurige Realität und heute die größte Gefahr für ihr Überleben 
in unserer Landschaft. Für Schäden durch den Betrieb von Windkraftanlagen gibt es jedoch für beide Tierarten 
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nicht einmal Hinweise.“ Dass der Betrieb von Windkraftanlagen für Luchse und Wildkatzen unproblematisch ist, 
belegt auch der Fund eines toten Jungluchses an der A44 bei Zierenberg (Hessen): „Der Luchs wäre auf der Straße 
nicht überfahren worden, wenn er durch Lärm verscheucht würde“, erläutert Hermann Maxeiner vom BUND. 
Auch die zahlreichen Wildkatzen, die jährlich tot am Straßenrand gefunden werden, belegen, dass nicht der Lärm, 
sondern die Kollision mit Autos für unsere heimischen Katzenarten das entscheidende Problem darstellt. Wenn 
der Straßenlärm die Tiere nicht vergrämt, dann vertreiben auch die Geräusche von WEA die Tiere nicht aus un-
seren Wäldern.“ Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass Wildkatzen durch Lärm nicht vertrieben 
werden, da sonst keine Kollisionsopfer mit Fahrzeugen vorliegen dürften.  

Bei einer möglichen Existenz eines Baues einer Wildkatze im Umfeld einer geplanten WEA bzw. der Zuwegung 
könnte möglicherweise eine temporäre Scheuchwirkung (der Bau wird im Jahr der Errichtung der WEA nicht 
genutzt) nicht ausgeschlossen werden. Eine solche temporäre Störung ist jedoch in keinem Fall artenschutzrecht-
lich relevant, da eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population der Wildkatze ausgeschlossen 
ist. Weiterhin stehen Vermeidungsmaßnahmen zur Verfügung, die einer Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des entgegenwirken. Entsprechend der Ausführungen von Simon (2014) kann als geeignete Kompensationsmaß-
nahme mit hoher Synergiewirkung für weitere Arten das Einbringen von starkvolumigem Totholz am Boden als 
Versteck, Tagesschlafplatz und Ort der Jungenaufzucht für Wildkatzen angesehen werden. Diese Verstecke soll-
ten nicht im Umkreis von 150 m um die geplanten WEA-Standorte eingebracht werden. Da nicht vollständig 
ausgeschlossen werden kann, dass die Wildkatze im Umfeld der geplanten WEA-Standorte siedelt, da diese Art 
stark in Ausbreitung befindlich ist, werden für diese Art Vermeidungsmaßnahmen in Form der Schaffung von 
Verstecken formuliert. Diese Maßnahmen sorgt dafür, dass auch kurzfristige Störreize für die Wildkatze nicht 
wirksam werden können, unabhängig davon, ob ein Vorkommen vorliegt oder nicht. Diese Vermeidungsmaß-
nahme wird getroffen, weil die Wildkatze sich in Deutschland in Ausbreitung befindet und insbesondere in den 
Randgebieten der Ausbreitung Nachweise aufgrund der Seltenheit sehr schwierig zu führen sind. Die hier formu-
lierte Maßnahme stellt somit eine Vorsichtsmaßnahme nach dem Vorsorgeprinzip dar. 

Erschütterungen 

Für die Artengruppe der Vögel können baubedingte Erschütterungen nur für bodenbrütende Vogelarten wie z. 
B. die Feldlerche in unmittelbarer Umgebung ein Wirkfaktor sein. Erschütterungen treten im Zuge von Grün-
dungsarbeiten lediglich bei Tiefengründungen auf, die jedoch für den betrachteten Standort nicht vorgesehen 
sind. Weitere Erschütterungen beim Wegebau oder Fundamentbau sind ebenfalls kaum zu erwarten. Trotz des 
möglichen Vorkommens von bodenbrütenden Arten im Umfeld der Anlagenstandorte kann dieser Wirkfaktor bei 
der Betrachtung eines möglichen Konfliktfeldes zwischen Vogelfauna und Windenergienutzung als äußerst ge-
ring und damit vernachlässigbar eingestuft werden. Hinzu kommt, dass für die Baufeldfreimachung als mögliche 
Vermeidungsmaßnahme eine Bauzeitenregelung zur Verfügung steht, die artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände sicher ausschließen kann. Diese ist jedoch an den geplanten Standorten nicht erforderlich. 

 

Optische Störreize 

Die während der Bauphase eingesetzten Fahrzeuge, Kräne und Bagger weisen häufig farbig auffallende Lackie-
rungen auf, die sich von den vorherrschenden Farben der Umgebung unterscheiden. Die Wirksamkeit dieser 
optischen Störreize korreliert mit der Geschwindigkeit ihres Auftretens und damit der Geschwindigkeit der Fahr-
zeuge. Verstärkt werden können optische Störreize durch den Einsatz von Rundumkennleuchten (Drehspiegel-
leuchte, Blink- oder Blitzleuchte), deren Aufgabe darin besteht, Aufmerksamkeit im Straßenverkehr zu erzeugen. 
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Aufgrund der fehlenden schnellen Bewegung der eingesetzten Fahrzeuge im Baubereich sowie auf den Zu- und 
Abfahrten sind keine optischen Störreize zu erwarten, die auf Vögel wirken können. Der Wirkfaktor baubedingter 
optischer Störreize wird aus den oben genannten Gründen deshalb als nicht wirksam auf die hier zu betrachten-
den Belange angesehen und daher nicht weiter betrachtet. Für die Fledermäuse gilt, dass Lichtkegel von 
Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm zu einem Meidungsverhalten u.a. der genannten Arten führen könn-
ten. Bei fortgesetzter Störwirkung durch Licht- und Lärmemissionen können die betroffenen Flächen gemieden 
werden und damit als Nahrungsraum zeitweise verloren gehen. Erheblich wird eine solche Störwirkung erst dann, 
wenn essenzielle Nahrungsräume während der Wochenstubenperiode dauerhaft oder regelmäßig betroffen 
sind. Dies ist jedoch an den geplanten Anlagenstandorten nicht der Fall, da hier keine Wochenstuben vorhanden 
sind und die Aktivität der Fledermäuse nicht auf ein bevorzugtes Nahrungshabitat schließen lässt. 

 

2.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse 

Flächenbeanspruchung 

Die detaillierte Herleitung und Bilanzierung der Eingriffsflächen, der zu kompensierenden Flächen für die Anla-
genstandorte sowie der erforderliche Flächenbedarf für die Zuwegung ergibt sich aus den Darstellungen des 
Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) bzw. einer möglichen Umweltverträglichkeitsstudie (UVS). Aufgrund 
der Lage einiger der geplanten WEA-Standorte in der unmittelbaren Nähe von Waldflächen ist nicht auszuschlie-
ßen, dass es im Zuge der Baufeldfreimachung zu Rodungen kommen könnte. Aufgrund der Errichtung der WEA 
im Offenland, ist ebenfalls nicht auszuschließen, dass möglicherweise bodenbrütende europäische Vogelarten 
während der Brutzeit betroffen sein könnten. Aus diesem Grund sind als Vermeidungsmaßnahme die Baufeld-
freimachung sowie die Rodung außerhalb der Brutzeit der Vögel durchzuführen. Die Errichtung der WEA selbst 
kann jedoch während der Brutzeit der Vögel erfolgen. Eine ökologische Baubegleitung kann möglicherweise auch 
eine Rodung bzw. Baufeldfreimachung außerhalb der Rodungszeiten ermöglichen. 

Barrierewirkung und Zerschneidung 

Die Auswirkungen von WEA auf Vögel während der Zugzeit werden als weitaus größer eingeschätzt als dies zur 
Reproduktionszeit der Fall ist. Es wurde häufig postuliert, dass WEA während der Zugzeit eine Barrierewirkung 
auf Zugvögel ausüben können (Brauneis et al. 1999, Isselbächer & Isselbächer 2001a). Dies sei vor allem während 
des Herbstzuges relevant (Bruderer & Liechti 1998). Durch die im Herbst herrschenden Windverhältnisse – häufig 
Gegenwind während des Zuges in Richtung Südwesten - fliegen die Vögel besonders niedrig, um Energie zu spa-
ren (Bruderer & Liechti 2004). Da die Windenergieanlagen dabei nicht überflogen werden, könnte es zu Aus-
weichbewegungen kommen. Dies trifft jedoch ausschließlich für den Kranich zu, während vor allem Kleinvogel-
arten von den WEA nicht abgelenkt werden. Aufgrund der Vorbelastung durch die nordöstlich vorhandenen WEA 
ist jedoch nicht von einer Zunahme einer möglichen Barrierewirkung bzw. Zerschneidung auszugehen.  

Bach & Rahmel (2004) diskutieren, ob ein Barriere-Effekt durch WEA für Fledermäuse verursacht werden könnte 
(Fledermäuse würden durch die Anlagen von ihren Flugrouten abgelenkt). Jedoch fehlen bislang hinreichende 
Datengrundlagen, die zu einer eindeutigen Aussage führen. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass praktisch alle 
Arten von Fledermäusen bei entsprechend vorhandenen Lebensraumstrukturen auch in der Nähe von WEA nach-
gewiesen werden, so dass Barriere-Effekte in Form von Ablenkung von Flugrouten nur in Sonderfällen als Wir-
kung auftreten dürften. Nicht betrachtet wird dabei der Barriere-Effekt auf Zugrouten, da hier die Barrierewir-
kung vornehmlich durch Kollision entsteht. Entsprechend ist dieser mögliche Effekt unter dem Themenbereich 
Kollisionen abgehandelt. 
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Meideverhalten 

WEA können in ausgedehnten Offenlandbereichen aufgrund ihrer Höhe eine sogenannte „Kulissenwirkung“ ent-
falten. Der Stör-Reiz der Kulissenwirkung für das Offenland bewohnende Arten kann dazu führen, dass Abstände 
zu den WEA eingehalten werden. Mit dem Einhalten des Abstandes zu WEA (= Meideverhalten) kann ein Flä-
chenverlust für die betreffenden Arten einhergehen, der einem Verlust des Lebensraumes gleichzusetzen ist. Die 
Auswirkungen dieser Kulissenwirkung können jahreszeitlich deutlich unterschiedlich ausgeprägt sein, treten je-
doch nur bei sehr wenigen Offenlandarten auf (z. B. Goldregenpfeifer oder Kiebitz), die an den geplanten Stand-
orten nicht brüten. Ein Meideverhalten durch die Errichtung und den Betrieb der geplanten WEA kann somit 
ausgeschlossen werden. 

Zu vertikalen Strukturen wie Waldrändern, Bäumen, Sträuchern oder technische Strukturen halten z. B. die Brut-
reviere der Feldlerche einen Abstand zwischen 120 m (Oelke 1968, Jenny 1990) und 200 m (Spiess & Herzog 
2002). Diese Wirkung vertikaler Strukturen auf die Siedlungsdichte von Vögeln wird als „Kulissenwirkung“ oder 
„Silhouetten-Wirkung“ bezeichnet. Zu diesen technischen Strukturen, die die Feldlerchen meiden, können WEA 
jedoch nicht gezählt werden, da ein Einfluss eines Windparks auf die Feldlerche im Rahmen langjähriger Unter-
suchungen nicht nachgewiesen werden konnte (Steinborn et al. 2011). Nach diesen Untersuchungen brüten Feld-
lerchen auch innerhalb von Windparks. Sie scheinen aber den Nahbereich bis zu einer Entfernung von 100m 
weniger gern zu besiedeln, ohne dass dies mit einer statistischen Signifikanz begründet werden konnte (Stein-
born et al. 2011). Dies wird auch durch die Untersuchungen von Korn & Scherner (2000) bestätigt, die keine 
grundlegende Änderung der Raumnutzung für die Feldlerche innerhalb eines Windparks nachweisen konnten. 

Die Empfindlichkeit des Kiebitzes gegenüber WEA wird während der Brutzeit als gering bis mittel eingestuft. Die 
Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen (Böttger et al. 1990, Winkelmann 1992, Pedersen & Poulsen 1991, 
Bach et al. 1999, Gertjes 1999, Percival 2000, Ketzenberg et al. 2002, Sinning 1999, Reichenbach 2003, Reichen-
bach & Steinborn 2004 und andere) können als gut abgesichert eingestuft werden. Es muss von Beeinträchtigun-
gen von brütenden Kiebitzen bis in eine Entfernung von 100 m zur Windenergieanlage ausgegangen werden 
(Reichenbach et al. 2004). Während der Zugzeit zeigt der Kiebitz als Gastvogel eine andere, weitaus höhere Emp-
findlichkeit gegenüber WEA, die mit mittel bis hoch eingestuft wird (Reichenbach et al. 2004). Die Ergebnisse der 
Meidungsdistanzen schwanken zwischen 100 m und 500 m. Trotz der Schwankungen in den Meidungsdistanzen 
kann das Vorliegen einer Empfindlichkeit als hinreichend abgesichert gelten. Auch die Darlegungen von Stein-
born et al. (2011) bestätigen diese Einschätzung. 

Böttger et al. (1990) haben bei Untersuchungen zur Raumnutzung des Kiebitzes in der Nähe von Windparks nach-
gewiesen, dass die Attraktivität des Rastplatzes in Bezug auf die Habitat-Eignung, Nahrungsverfügbarkeit und 
Typ der WEA deutlich abnehmen kann. Die Kiebitze hielten sich nach Errichtung der WEA überwiegend außerhalb 
des Windparks auf. Winkelmann (1990) konnte anlagenbedingte Störreize bis in eine Entfernung von 500 m ein-
deutig nachweisen. Zum Teil reichten diese Störungen bis in eine Distanz von 800 m. Die Zahl rastender Indivi-
duen wurde um 60-95 % reduziert. 

Pedersen & Poulsen (1991) konnten eine Meidung von Flächen durch Kiebitze nachweisen, die unmittelbar an 
Windparks angrenzten. Die nächsten Rastplätze der Kiebitze ließen sich in einer Distanz von 300-500 m zum 
Windpark nachweisen. Clemens & Lammen (1995) konnten neben einer Meidungsdistanz von 150m auch eine 
Barrierewirkung des Windparks nachweisen, da der Windpark von den Vögeln nicht durchflogen wurde. In einer 
Vorher-Nachher-Studie konnte nachgewiesen werden (Bergen 2001), dass zuvor regelmäßig vom Kiebitz ge-
nutzte Rastgebiete nach der Errichtung von WEA nicht mehr genutzt wurden und dass die Kiebitze einen Abstand 
von mehr als 200 m zu den errichten WEA einhielten. Die Errichtung weiterer Anlagen führte dann in diesem Fall 
zur völligen Aufgabe des Rastplatzes. Sinning & Gertjes (1999) wiesen in den Reaktionen der Kiebitze eine große 
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Heterogenität nach, die sowohl von der Habitat-Qualität, Nahrungsverfügbarkeit und vom Anlagentyp abhängig 
ist. Walter & Brux (1999) postulieren, dass sich Auswirkungen von WEA auf Kiebitze bis in einer Entfernung von 
250 m nachweisen lassen. Darüber hinaus ist das Verhalten der rastenden Kiebitze nicht mehr eindeutig auf die 
WEA zurückzuführen. Bach et al. (1999) setzen diese Nachweisgrenze auf 100m fest. Auch Sommerhage (1997) 
konnte bei einer Untersuchung zum Verhalten gegenüber Windkraftanlagen auf der Vasbecker Hochfläche im 
Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, feststellen, dass Kiebitze den Windpark großräumig umfliegen bzw. 
durch diesen verunsichert werden. Folz (1998) wies die Aufgabe eines Rastplatzes des Kiebitzes in Rheinhessen 
nach der Errichtung eines Windparks nach. 

Durch die kleinräumige Bewaldung im unmittelbaren Umfeld des geplanten Windparks sowie die nordöstlich 
bestehende Vorbelastung durch die in Betrieb befindlichen WEA ist der Planungsraum als Rastplatz für den Kie-
bitz ungeeignet, weshalb artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für diese Art sicher ausgeschlossen werden 
können.  

Für den Goldregenpfeifer konnte nachgewiesen werden, dass das Störungspotenzial von WEA während der Brut-
zeit als gering angesehen wird (Percival 2000). Während der Zugzeit steigt die Empfindlichkeit des Goldregen-
pfeifers gegenüber WEA deutlich an und wird mit „hoch“ eingestuft (Reichenbach 2004). Die Ergebnisse zu den 
Meidungsdistanzen schwanken zwischen 200 und 800 m. Trotz dieser Bandbreite kann die Empfindlichkeit als 
hinreichend abgesichert gelten. Böttger (1990) konnte nachweisen, dass Rastplätze im norddeutschen Tiefland 
nach der Errichtung von WEA vollständig aufgegeben wurden. Pedersen & Poulsen (1991) wiesen nach, dass 
Goldregenpfeifer Meidungsdistanzen von 400 m – 700 m zeigten. Die für die Goldregenpfeifer nutzbare Fläche 
wurde auf ein Drittel reduziert. Clemens & Lammen (1995) wiesen die Aufgabe der Nutzung eines Rastbereiches 
innerhalb eines Windparks durch Goldregenpfeifer nach. Nach telemetrischen Untersuchungen von Ketzenberg 
& Exo (1997) an Goldregenpfeifern können Windparks eine Barrierewirkung besitzen und einen Wechsel zwi-
schen unterschiedlichen Nahrungsbereichen erschweren. Neben den Meidungsdistanzen sind somit auch Barri-
erewirkungen für diese Art zu berücksichtigen. Die von Sinnig & Gertjes (1999) beobachteten Durchflüge von 
Goldregenpfeifern durch Windparks können nachweislich zu vereinzelten Kollisionsopfern dieser Art führen 
(Grünkorn et al. 2009). 

Durch die Bewaldung sowie die nordöstlich bestehende Vorbelastung durch die in Betrieb befindlichen WEA ist 
der Planungsraum als Rastplatz für den Goldregenpfeifer ungeeignet, weshalb artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestände für diese Art sicher ausgeschlossen werden können. Auch liegen keine Daten von rastenden Goldre-
genpfeifern aus dem Planungsraum vor, die einen möglichen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand begrün-
den könnten.  

Für den Mornellregenpfeifer werden aufgrund der phylogenetischen Verwandtschaft zu Kiebitz und Goldregen-
pfeifer und der fast übereinstimmenden Habitatansprüche mit diesen beiden Arten während der Zugzeit ähnli-
che Störreize angenommen (Isselbächer & Isselbächer 2001), ohne dass diese bisher durch Untersuchungen be-
legt sind. Die Bruthabitate des Mornellregenpfeifers sind weitgehend offene Landschaften, ohne vertikale Struk-
turen, die sich in den Höhenlagen jenseits der Baumgrenze oder in den Tundren befinden. Diese weitgehend 
baumlosen Lebensraumstrukturen werden vom Mornellregenpfeifer auch während der Zugzeit als Rastplatz be-
vorzugt. Aufgrund der Modellierung des Geländes, der bereits bestehenden WEA sowie der Gehölze und Wälder 
gehört der Planungsraum nicht zu den bevorzugten Rasthabitaten des Mornellregenpfeifers. Hinzu kommt, dass 
keine Hinweise auf diese Art oder Nachweise innerhalb des Planungsraumes vorliegen. 

Für den Kranich liegen nach Möckel & Wiesner (2007) Ergebnisse aus 3 Windparks (WP Duben, 20 WEA, WP 
Falkenberg 95 WEA) und WP Woschkow 4 WEA) zum möglichen Meideverhalten Nahrung suchender Kraniche 
vor. Es wurde eine Annäherung von Einzelvögeln auf eine Entfernung von 150 bis 200 m ermittelt. Kleinere 
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Trupps nähern sich bis auf bis 400 m an während größere Trupps einen Abstand bis zu 1.000 m einhalten. Inner-
halb der drei genannten Windparks wurde trotz Maisstoppeln und vorheriger Flächennutzung durch den Kranich 
keine Nutzung mehr beobachtet. Ein dreijähriges Monitoring des NABU Eberswalde im WP Lichterfelde (5 WEA) 
ergab ebenfalls eine Annäherung von Einzelvögeln auf 100 bis 500 m während kleinere Trupps sich bis auf 600m 
annäherten und größere Trupps einen Abstand von bis zu 1.200 m zeigten. Ein vierjähriges Monitoring von M. 
Stoeffer (2002 – 2005) in den WPs Buckow-Nord und Buckow-Süd (Landkreis Oder-Spree) ergab eine Meidung 
beider WPs durch rastende Kraniche und Annäherung kleinerer rastender Trupps bis auf minimal 570 m. 

Aufgrund der vorhandenen Lebensraumstrukturen des Planungsraumes ist auszuschließen, dass es sich bei dem 
Planungsraum um einen Rastplatz für den Kranich handelt. Allenfalls wird diese Art überfliegend beobachtet 
(siehe Kapitel Kollisionen). Für diese Art sind artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des Flächenverlustes 
durch Störungen grundsätzlich auszuschließen, wenn sich keine Rastgebiete im näheren Umfeld befinden. Dies 
ist am geplanten Standort der Fall. 

 

2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

Lärmemissionen und akustische Maskierung 

Betriebsbedingte Geräuschemissionen könnten auf Tiergruppen wirken, die sich mit Hilfe akustischer Signale 
verständigen bzw. orientieren. Hinsichtlich der Vogelarten kann generell ausgesagt werden, dass die Bewertung 
von Lärmwirkungen auf die Tiere sehr komplex ist und nicht grundsätzlich zu einer Beeinträchtigung der Habitat-
Qualität führt. Durch den Betrieb der WEA können im begrenzten Umfang Schallemissionen entstehen, die sich 
möglicherweise auf Vögel oder Fledermäuse auswirken könnten. Wirkungen von akustischen Maskierungseffek-
ten sind von Eulen bekannt, die dauerhafte Lärmquellen wie Autobahnen meiden, da eine akustische Ortung von 
Beutetieren, z. B. Rascheln einer Maus am Boden, aufgrund des Emissionspegels nicht möglich ist. Bei der Posi-
tionierung von WEA innerhalb von Waldbereichen wird diese mögliche Beeinträchtigung insbesondere bei den 
Eulen diskutiert, ohne dass jedoch bisher Auswirkungen dokumentiert oder wissenschaftlich nachgewiesen wer-
den konnten. 

Für die Fledermausart Großes Mausohr (Myotis myotis) ist eine Maskierung der Beute durch Geräusche bekannt. 
Häufig erkennt das Große Mausohr seine Hauptbeutetiergruppe, die Laufkäfer, durch das Hören der Laufgeräu-
sche im Laub. Lüttmann (2007) hat in einem Laborversuch gezeigt, dass Lärm den Detektionserfolg erheblich 
mindern kann. Gegenüber einer stillen Umgebung sei die Suchzeit der Mausohren in 50 m Entfernung zu Auto-
bahnen bereits um etwa 30% verlängert. D. h. es dauert länger, bis die Tiere jedes einzelne Beutetier finden und 
letztendlich satt sind. Damit ist wahrscheinlich auch ein erhöhter Energieaufwand bei der Nahrungssuche ver-
bunden. In einer Entfernung von 50 m zur Autobahn ist es jedoch deutlich lauter als selbst im direkten Nahbe-
reich einer Windenergieanlage. Das ist zum einen auf die deutlich geringere Schallentwicklung durch die Rotoren 
und zum anderen auf die Abschirmung durch die Baumschicht zurückzuführen, die zwischen den Rotoren und 
dem Waldboden, der für die Suche nach Laufkäfern für das Große Mausohr relevant ist, liegt. Dagegen reicht die 
50 dBA Isophone von Autobahnen bei freier Schallausbreitung bis zu 500 m weit. Lüttmann (2007) hatte daher 
in seinem Experiment auch mit einem Schalldruckpegel von 85 dB SPL gegenüber einer um 17 dB leiseren Kon-
trolle beschallt. Aus vielen Messungen anerkannter Institute ist bekannt, dass im Abstand von 50 m der A-be-
wertete Schallpegel von WEA je nach Typ und Wind zumeist zwischen 50 und 60 dB liegt. Mit dem Experiment 
oder dem 50 m Puffer entlang einer Autobahn vergleichbare Lautstärken sind somit unter den WEA nicht zu 
erwarten. 
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Visuelle Störreize 

Vor über 20 Jahren noch konnten drehende Rotoren bei entsprechendem Sonnenstand reflektieren und so einen 
sogenannten „Diskoeffekt“ erzeugen. Dieser Effekt wird inzwischen durch eine entsprechende Beschichtung der 
Rotoren bereits auf der Konstruktionsebene unterbunden und kann aus diesem Grund keine Wirksamkeit ent-
falten. Allerdings kommt es regelmäßig bei starker Sonneneinstrahlung zu Schlagschattenwurf durch die Roto-
ren. Fluchtreaktionen von Vogelarten, die sich am Boden befinden könnten möglich sein, wurden aber bisher 
nicht beobachtet oder dokumentiert. Weiterhin ist es möglich, dass Niststandorte aufgegeben werden oder gar 
nicht besetzt werden, weil sich die gegenüber der gewohnten Situation deutlich höheren Strukturen von WEA in 
der Umgebung des Neststandortes befinden. Jedoch ließen sich diese Arten der visuellen Störreize nicht nach-
weisen und/oder statistisch belegen. Für den Mäusebussard wurde im Rahmen einer Studie in Schleswig-Holstein 
belegt, dass es keinen statistischen Zusammenhang zwischen der Distanz des Horstes zu einer WEA und dem 
Bruterfolg oder der Siedlungsdichte des Mäusebussards gibt (Holzhüter & Grünkorn 2006). 

Der Kranich brütet nicht innerhalb des Planungsraumes. Der nächstgelegene Brutplatz befindet sich in einer Ent-
fernung von mehr 500m westlich des geplanten Windparks. Nach Scheller & Vökler (2007) zitiert in Langgemach 
& Dürr (2018) sind Bruten des Kranichs in einer Distanz von unter 200m zu in Betrieb befindlichen WEA zu ver-
zeichnen, wobei dies möglicherweise Auswirkungen auf die Brutdichte haben könnte. Allerdings fehlen für diese 
Annahme belegbare Untersuchungsergebnisse. Ab 400 m Entfernung zu WEA seien keine Beeinträchtigungen für 
Kraniche feststellbar (Scheller & Vökler 2007). 

Kollisionsrisiko 

Aufgrund des fehlenden Meideverhaltens einiger Vogelarten kann ein Kollisionsrisiko für einige Arten nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden und ist auch nachgewiesen worden (Osborn et al. 2000). Dies kann Greifvogelar-
ten wie den Seeadler, Rotmilan oder den Mäusebussard (Dürr 2004) betreffen oder auch Wasservögel wie 
Schwäne (Larsen & Clausen 2002). Alle Greifvogelarten, insbesondere aber der Turmfalke, der Wespenbussard, 
der Baum- oder Wanderfalke weisen außerordentliche sehphysiologische Leistungen auf, die weit über das 
menschliche Vorstellungsvermögen hinausgehen. Kollisionen für diese besonderen Arten sind kaum anzuneh-
men und vor allem auch nicht nachgewiesen (Dürr 2004). Osborn et al. (1998) konnten zeigen, dass die meisten 
Arten und Individuen die Höhen der Rotoren mieden. Ausführliche Untersuchungen in Nordrhein-Westfalen be-
legen, dass sich keine Einflüsse durch die Errichtung oder den Betrieb einer Windenergieanlage auf die Häufigkeit 
des Auftretens des Rotmilans im Bereich von WEA feststellen lassen (Bergen 2001, Bergen 2002). Da der Rotmilan 
gegenüber WEA kein Meideverhalten zeigt, kommt es zu Kollisionen mit dieser Art innerhalb von Windparks 
(Hötker et al. 2005, Mammen & Dürr 2006). Der Rotmilan wird deshalb mit Bezug auf die Gesamtpopulation 
dieser Art häufiger als Kollisionsopfer gefunden als andere Greifvogelarten wie z. B. der Mäusebussard (Grünkorn 
et al. 2016). 

Anlagebedingt kann es neben dem Meideverhalten auch eine Attraktionswirkung auf Vögel geben. Durch die 
Schaffung neuer Zufahrtswege und deren Erhaltung entstehen neue Grenzlinien innerhalb einer vielleicht vor-
mals einförmigen landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich geprägten Landschaft. Diese Grenzlinien können in 
der Folge zu einer Besiedlung durch Kleinsäuger führen, da die hier entstandenen Wegrandstreifen und auch die 
Unterschiede in der Bodenverdichtung zwischen Weg und Wegrand und eigentlicher angrenzender Nutzfläche 
zu einem kleinräumigen Mosaik von Landschaftsstrukturen über und unter der Erde führen, so dass gute bis sehr 
gute Bedingungen für eine Besiedlung durch Kleinsäuger geschaffen werden können. Diese Kleinsäuger wiede-
rum stellen die bevorzugte Beute von Greifvögeln dar, solange diese für die Greifvögel zugänglich sind. Hinzu 
kommt, dass sich bei Fortschreiten der Vegetationsperiode durch das Aufwachsen von Gras die Zugänglichkeit 
der Bodenoberfläche für Greifvögel verkleinert. Aus diesem Grund können Grenzstrukturen entlang von Wegen, 
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Gräben oder Straßen einen bevorzugten Nahrungsraum für Greifvögel darstellen, weil hier die Zugänglichkeit zu 
den Nahrungstieren am Boden gegeben ist. Da Greifvögel und insbesondere Suchflugjäger wie der Rotmilan die-
sen Grenzstrukturen bei der Nahrungssuche folgen können, ist nicht vollständig auszuschließen, dass diese Vögel 
durch die Zuwegungen der WEA zu diesen hingeführt werden könnten. 

Aufgrund einer nicht quantifizierbaren Abschätzung der Kollisionswahrscheinlichkeit zwischen Rotmilan und 
WEA wurde in den letzten Jahren eine Herangehensweise zur Vermeidung von Kollisionswahrscheinlichkeiten 
für den Rotmilan gewählt, die artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausschließen soll. Diese Herangehens-
weise geht davon aus, dass die Rotmilane sich während der Brutzeit überwiegend am und um den Horst aufhal-
ten, um ihre Jungen mit Nahrung zu versorgen. Für diese Nahrungsversorgung sind Flüge vom und zum Horst 
durch die Altvögel notwendig. Entsprechend dieser Annahme ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für einen Rot-
milan umgekehrt proportional zur Distanz zum Horst. Andersherum gesagt, überfliegt der Rotmilan im Durch-
schnitt eine Fläche umso häufiger, je näher sich diese am Horst befindet.  

Zusätzlich wird angenommen, dass es sich bei den mit WEA kollidierten Rotmilanen um diejenigen Individuen 
handelt, die im näheren Umkreis der WEA brüten. Nach Dürr (2009) handelt es sich bei 89% aller nachgewiesenen 
und verunglückten Rotmilane um Altvögel, die während der Brutzeit verunglücken. Ob es sich bei den an WEA 
verunglückten Rotmilanen um die Tiere handelt, die in der Nähe des WEA-Standortes brüten, ist nicht bekannt. 
Der Nachweis eines räumlichen Zusammenhanges zwischen Fortpflanzungsstätte (= Horst-Standort) und Ort der 
Kollision wurde bisher nicht erbracht.  

Die Annahme der oben genannten Zusammenhänge hat in der Vergangenheit zur Festlegung von Distanzkrite-
rien zwischen Horsten von Greifvögeln und WEA geführt, die unabhängig von der geographischen Breite, Land-
schaftsstruktur und -morphologie, der Raumnutzung der betreffenden Art sowie dem Anlagentyp, dessen Rotor-
durchmesser, Gesamthöhe oder Konstruktionsweise getroffen wurden (LAG-VSW 2007, LAG-VSW 2015). Diese 
Distanz zwischen dem Horst eines Greifvogels und der nächstgelegenen Windenergieanlage findet sich in den 
tierökologischen Abstandskriterien wieder. Mit der Nutzung der tierökologischen Abstandskriterien soll dem 
Vorsorgeprinzip Rechnung getragen werden, indem durch eine bestimmte Distanz einer Windenergieanlage zum 
Horst eines Greifvogels der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der signifikanten Steigerung des Tötungsri-
sikos ausgeschlossen werden kann. Allerdings fehlt bisher der Nachweis, dass bei Unterschreiten einer pauscha-
len Distanz das allgemeine Lebensrisiko eines Rotmilans signifikant ansteigt.  

Diese Aussage wird auch durch die aktuelle Rechtsprechung bestätigt, die für den Rotmilan feststellt, dass wenn 
„der Abstand zwischen einem Rotmilanhorst und einer Windenergieanlage weniger als 1000 m [beträgt], ist aus 
naturschutzfachlicher Sicht die Vermutung gerechtfertigt, dass der Betrieb der Anlage gegen das Tötungsverbot 
verstößt. Es bedarf allerdings stets einer Betrachtung der konkreten Raumnutzung durch den Rotmilan. Diese 
Betrachtung kann die Vermutung widerlegen, wenn eine den Rotmilan gefährdende Raumnutzung nicht stattfin-
det.“ (NuR 2013) 35: S. 69).  

Im Rahmen der durchgeführten Horstkontrollen und Raumnutzungsanalyse (Details siehe Berichte und Prüfpro-
tokolle) kann unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen festgestellt werden, dass eine signifikante 
Steigerung des Tötungsrisikos für den Rotmilan auszuschießen ist. 

Für den Schwarzmilan wird aufgrund der engen phylogenetischen Verwandtschaft und Zugehörigkeit zur selben 
Gattung Milvus ebenfalls ein hohes Kollisionsrisiko angenommen (LAG-VSW 2015). Jedoch widersprechen die 
aktuell veröffentlichten Zahlen zu den Kollisionsopfern von Greifvögeln an WEA dieser Annahme: Langgemach 
et al. (2009) stellen den Anteil der an WEA verunglückten Greifvögel dar (Abb. 2a: 40 %). 60 % der Kollisionsopfer 
werden anderen Gruppen der europäischen Vogelarten zugeordnet. Abb. 2b stellt den Anteil der einzelnen Greif-
vögel an diesen 40 % aller Kollisionsopfer dar: Es wird deutlich, dass Mäusebussard (35 %) und Rotmilan (36 %) 
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ähnliche Anteile an den Kollisionsopfern unter den Greifvögeln besitzen. Es folgen Seeadler (12%) und Turmfalke 
(9%). 

 

 

 

 

 

 

     

Abb. 2a: Anteil der Greifvögel an den in Deutschland do-
kumentierten Vögeln als Windkraftopfer (1989-2007, n = 
654) 

Abb. 2b: Artenspektrum der Greifvögel, die in 
Deutschland als Windkraftopfer registriert wur-
den (1989-2007, n = 258) 

 

Der Anteil der Kollisionsopfer des Schwarzmilans (3%) umfasst weniger als den zehnten Teil des Kollisionsopfer-
anteils des Rotmilans (36%) aller verunglückten Greifvögel. Aufgrund dieser prozentualen Verteilung der Kollisi-
onsopfer sind ein erhöhtes Kollisionsrisiko für den Schwarzmilan durch WEA und ein daraus resultierender Min-
destabstand der WEA zu den Horsten des Schwarzmilans nicht ableitbar. 

Dies gilt umso mehr, wenn man die bestehenden Populationen in der Bundesrepublik Deutschland berücksich-
tigt. Für den Rotmilan geben Grüneberg et al. (2015) einen Bestand von 12.000 bis 18.000 Brutpaaren für den 
Zeitraum 2005 bis 2009 an, während für den Schwarzmilan ein Bestand von 6.000-9.000 angegeben wird. Grob 
gesagt besitzt der Schwarzmilan somit die Hälfte des Bestandes des Rotmilans, weist aber entsprechend Abb. 2 
nur den zehnten Teil an Kollisionsopfern auf, verglichen mit dem Rotmilan. Insofern ist das Kollisionsrisiko des 
Schwarzmilans als deutlich geringer einzuschätzen als das des Rotmilans. Für den Schwarzmilan wird entspre-
chend der obigen Argumentation in Brandenburg kein Schutzradius empfohlen.  

Das Risiko eines Uhus, an einer Windenergieanlage zu verunglücken (Breuer & Brücher 2013), wird im Gegensatz 
zu möglichen Kollisionen dieser Art mit Autos sowie des Risikos, an Mittelspannungsmasten zu verunglücken 
(Lanz 2008, Bauer et al 2005, Maumary 2007), als sehr gering eingestuft. Dies wird durch aktuelle Telemetrie-
Studien bestätigt, die der Feststellung der Flughöhen des Uhus dienten: Bei diesen Untersuchungen wurden für 
den Uhu keine Flughöhen über 50m ermittelt. Damit fliegt der Uhu in jedem Fall unterhalb der Unterkante der 
Rotoren und ist nicht kollisionsgefährdet. Entsprechend der Ausführungen von Kifl (2017) im Zuge eines fachli-
chen Grundsatzgutachtens zur Flughöhe des Uhus insbesondere während der Balz im Auftrag des Hessischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung wird zusammenfassend festgestellt: „Die 
Auswertung der Quellen mit nachvollziehbarer Methodik weist darauf hin, dass Uhus bei Standortwechsel vor-
zugsweise den Luftraum bis 50 m über ebenem Grund nutzen. Brutplätze an Steilhängen bzw. Wänden können 
sich reliefbedingt in größeren Höhen über Tal- bzw. Grubengründen befinden. Angaben über Flughöhen bis 100 
m stammen aus Primärquellen, die in diesem Punkt sinnentstellend partiell zitiert wurden.“ Insofern lässt sich ein 
erhöhtes Kollisionsrisiko für den Uhu an Windenergieanlagen ausschließen. 

Um das Kollisions- und Stromtodrisiko an Mittelspannungsmasten auszuschließen, sind als Minimierungsmaß-
nahme keine den Uhu gefährdenden überirdischen Stromableitungen vorzusehen. Als Vermeidungsmaßnahme 
ist die Stromableitung grundsätzlich unterirdisch vorzunehmen, wie dies auch für die geplanten WEA vorgesehen 
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ist. Aufgrund der Höhe der geplanten WEA sowie des fehlenden Nachweises eines Uhus im 1-km-Radius um die 
geplanten WEA (siehe Ergebnisbericht) sowie der Erkenntnisse von Kifl (2017) sowie der geplanten Höhe der 
WEA und der daraus resultierenden unteren Rotorkante kann ein Kollisionsrisiko für den Uhu sicher ausgeschlos-
sen werden.  

Der Baumfalke ernährt sich überwiegend von Kleinvögeln und Fluginsekten, die er im Flug fängt. Die vom Baum-
falken für die Jagd auf Kleinvögel und Insekten benötigten physiologischen Anforderungen sind außerordentlich. 
So ist der Baumfalke in der Lage, eine Großlibelle aus einer Entfernung von 200 Metern als Beutetier zu erkennen 
und die Jagd aufzunehmen (Chapman 1999). Schwalben und Mauersegler werden ebenfalls als Beutetiere gejagt. 
Der Baumfalke ist auch während mondheller Nächte in der Lage, auf Jagd zu gehen, um aufgrund optischer Reize 
Fledermäuse zu erbeuten. Die physiologischen Leistungen dieser Art gehen weit über unser Vorstellungsvermö-
gen hinaus. Die Annahme, dass es bei der Jagd von Baumfalken (trotz seiner visuellen und fliegerischen Fähigkei-
ten) zu Kollisionen mit stationären oder beweglichen Hindernissen kommen kann, ist nicht zu begründen. Selbst 
bei Enten wurden entlang der niederländischen Nordseeküste Ausweichverhalten beobachtet, dass dem Umflie-
gen der WEA in dunklen Nächten diente, um ein mögliches Kollisionsrisiko zu minimieren (Winden 1999). Inso-
fern führt die Errichtung von WEA nicht zu einer Steigerung des signifikanten Tötungsrisikos für den Baumfalken.  

Von Brauneis (1999) liegen ergänzend Untersuchungen vor, die belegen, dass adulte Baumfalken, die von Jung-
vögeln begleitet werden, diese nicht in die Nähe von WEA führen. Auch sind Brutplätze von Baumfalken inner-
halb von Windparks bekannt. Da die Flugfähigkeit der Jungvögel kurz nach dem Flüggewerden noch nicht voll 
ausgebildet ist, stellt diese Maßnahme eine sinnvolle Lebensraumbeschränkung durch den Baumfalken selbst 
dar. Ein Kollisionsrisiko mit WEA ist für den Baumfalken aufgrund seiner hervorragenden physiologischen Eigen-
schaften so gut wie auszuschließen, auch wenn sehr vereinzelt Nachweise für ein solches Geschehen vorliegen. 
Dieser Argumentation wird durch die TAK in Brandenburg Rechnung getragen, indem für den Baumfalken kein 
Abstandskriterium mehr angegeben wird.  

Die Abstandsempfehlungen für WEA zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vo-
gelarten (LAG-VSW 2015) empfehlen einen Abstand von 500 m.  

Für die Wiesenweihe wird entsprechend der Vorgaben der LAG-VSW (2014) ebenfalls ein Abstand von 1.000m 
zwischen Horststandort der Wiesenweihe und den Windenergieanlagen empfohlen. Diese Pauschaldistanz wird 
ebenfalls auf das erhöhte Kollisionsrisiko zurückgeführt. Die Nester der Wiesenweihe sind keine festen physika-
lischen Konstruktionen wie bei baumbrütenden Greifvogelarten, sondern werden jährlich neu geschaffen. Das 
Nest wird in früh aufwachsender und damit Deckung bietender Vegetation angelegt. Auswahl und Anbau von 
Feldfrüchten mit bestimmtem Aufwuchsverhalten sind somit entscheidend für die Ansiedlung von Wiesenwei-
hen wie auch deren Nistplatzwahl. Die Wiesenweihe wird als Einzelbrüter eingestuft, jedoch kann es zu lokalen 
Konzentrationen (semi-colonial concentrations) kommen, bei der die Nester zweier Brutpaare nur 10 m vonei-
nander entfernt sind (Rasran & Thomsen 2017). 

Kollisionen der Wiesenweihe mit Windenergieanlagen sind nachgewiesen (Baum & Baum 2011, Langgemach & 
Dürr 2018). Diese haben im Jahr 2011 zur zeitweiligen Abschaltung von WEA geführt, da für die bundesweit 
tendenziell geringe Zahl der Wiesenweihen selbst der relativ geringe Anteil von WEA-Schlagopfern eine beson-
dere Aussagekraft zukommt (VG Oldenburg, Beschluss vom 10. 6. 2011 – 5 B 1246/11). Nach Auffassung des 
Gerichtes erhöht sich mit zunehmender Nähe zum Nest das Kollisionsrisiko infolge eines besonderen Flug-, Balz- 
und Beuteübergabeverhaltens der Wiesenweihe, selbst wenn diese Vögel im weiteren Abstand zu ihren Nestern 
überwiegend in Flughöhen unterhalb der Rotoranlagen (ca. 20 m) jagen. Die kollisionskritischen Flughöhen mit 
den charakteristischen Flug-Verhaltensmustern „Kreisen“, „Balzflug“ und „Beuteübergaben“ finden zumindest 
zu 50% im unmittelbaren Umfeld des Nestes statt. Auch Joest et al. (2017) diskutieren ein daraus möglicherweise 
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resultierendes Kollisionsrisiko. Bei der Vogelschlag-Problematik grundsätzlich zu bedenkende konfliktvermei-
dende oder -mindernde Maßnahmen wie Ausgleichsmaßnahmen in Form einer Umgestaltung der Umgebung 
mit dem Ziel, weiter von der WEA entfernte Flächen als Brutstätten attraktiv zu machen, sind nach Auffassung 
des Gerichtes kaum geeignet (NuR (2011) 33: 742–746), da sie den Überlebensschutz der unmittelbar und ge-
genwärtig bedrohten Wiesenweihen nicht in gleicher Weise gewährleisten würden, wie dies zum Beispiel eine 
Abschaltung könnte. Grajetzky & Nehls (2017) haben ein landwirtschaftliches Bewirtschaftungsmodell entwor-
fen, dass mögliche Kollisionsrisiken dieser Art deutlich senken kann. Im Planungsraum tritt die Wiesenweihe je-
doch nicht als Brutvogel auf. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind somit von vornherein auszuschlie-
ßen und Vermeidungsmaßnahmen für diese Art nicht erforderlich.  

In Deutschland ist der Schwarzstorch aufgrund der Arealausweitung seit Beginn des 20. Jahrhunderts wieder 
Brutvogel (Gedeon et al. 2014). Die Bestände festigen sich seit einigen Jahren wieder und steigen weiter an (Pfei-
fer 1997, Janssen et al. 2004), was sowohl auf eine Westausbreitung als auch auf eine Verbesserung der Über-
winterungsgründe in Afrika zurückgeführt wird (Gatter 2000). Als Kollisionsopfer sind bisher vier Schwarzstörche 
in der Bundesrepublik Deutschland nachgewiesen worden (Langgemach & Dürr 2020). Weitere Kollisionsopfer 
sind aus Frankreich (1 Ind.) und aus Spanien (3 Ind.) bekannt geworden (Langgemach & Dürr 2020). Es liegen 
somit keinerlei Hinweise vor, dass für Schwarzstörche ein erhöhtes Kollisionsrisiko an den Rotoren von Wind-
energieanlagen besteht. Aufgrund des weitgehenden Fehlens von Kollisionsopfern des Schwarzstorches ist da-
von auszugehen, dass dieser in der Lage ist, selbst Windparks in einer Art und Weise fliegend zu durchqueren, so 
dass es nicht zu einer Kollision mit den Rotoren kommt. Denn sonst hätte die Zahl der Kollisionsopfer selbst bei 
einer geringen Populationsgröße dieser Art deutlich höher sein müssen. Lekuona & Ursua (2007) zeigten für ei-
nen spanischen Windpark, dass Durchflüge des Schwarzstorches zu beobachten waren. Jedoch kam es auch in 
diesem Fall bei 20 Durchflügen nicht zu einer einzigen Kollision. Die Tötung eines Schwarzstorches durch WEA 
kann somit ausschließlich als sehr seltenes und vor allem nur zufälliges Ereignis angesehen werden. Diese Aus-
sage gilt grundsätzlich und ist nicht von der Distanz des Horstes zu den WEA abhängig. Diese Einschätzung wurde 
durch die aktuelle Rechtsprechung bestätigt, indem das Verwaltungsgericht Hannover (AZ 12 A 2305/11, 
22.11.12) ausführt: 

„Hinzu kommt, dass die Annahme, von WEA gehe eine signifikant erhöhte Kollisionsgefahr für den Schwarzstorch 
aus, nach dem Stand der Wissenschaft insgesamt nicht vertretbar erscheint. Beide Gutachten betonen in Über-
einstimmung mit den zitierten Vollzugshinweisen des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz, dass der sehr scheue und störungsempfindliche Schwarzstorch WEA ausweicht. Kollisi-
onen kommen dementsprechend kaum vor. Bis heute wird in der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogel-
schutzwarte im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg bei mehr als 500 Brut-
paaren in Deutschland lediglich ein Schlagopfer geführt (vgl. Dürr, Vogelverluste an WEA in Deutschland, Stand: 
23.04.2013). Auch vor diesem Hintergrund eines statistisch in keiner Weise belegten besonderen Kollisionsrisikos 
verstößt ein uneingeschränkter Anlagenbetrieb nicht gegen das artenschutzrechtliche Tötungsverbot.“ 

Ergänzende Modellierungen zu den Auswirkungen auf Populationen von Vögeln (Carrete et a. 2009) oder Fleder-
mäusen (Santos et al. 2013) sind für die Individuen-bezogene Abschätzung einer möglichen signifikanten Steige-
rung des Tötungsrisikos nicht hilfreich. Auch ist die großräumige Verteilung von WEA für die Vermeidung von 
Kollisionsopfern (Schaub 2012) nicht Gegenstand der artenschutzfachlichen Prüfung des geplanten Vorhabens. 
Die Ergebnisse dieser Studien können auf höheren Planungsebenen berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der 
Studie an der Straße von Gibraltar (Lucas et al. 2004), dass sich die Windenergienutzung nicht stärker nachteilig 
auf Vögel auswirkt als andere vom Menschen errichtete Strukturen (Veltri & Klem 2005), ist zu allgemein gefasst, 
als dass diese für eine artenschutzfachliche Prüfung hilfreich sein könnte. 
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Für alle anderen europäischen Vogelarten ist davon auszugehen, dass keine signifikante Steigerung des Kollisi-
onsrisikos vorliegt. Dies gilt insbesondere für alle Kleinvogelarten. Auch halten sich Spechte innerhalb geschlos-
sener Waldbestände weitgehen bodennah bzw. unter dem Kronenbereich auf, so dass Kollisionsrisiken für diese 
Gruppe ausgeschlossen werden können. Diese Arten können ausschließlich durch einen möglichen Verlust der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte betroffen sein, was hier jedoch nicht der Fall ist, da zwei der geplanten WEA im 
Offenland errichtet werden sollen und die anderen in Bereichen ohne Baumhöhlen geplant sind. Im Bereich der 
WEA, die innerhalb der Waldbereiche errichtet werden sollen, sind weder Horste vorhanden noch ließen sich 
andere Arten wie z. B. die Waldschnepfe als Brutvögel nachweisen. Als Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz 
dieser Arten ist aber eine Rodungszeitbeschränkung vorzusehen. 

Für Fledermausarten, die sich im freien Luftraum bewegen und dort ihrer Nahrung nachjagen, besteht das Risiko, 
mit WEA zu kollidieren (Bach 2001, Dürr 2002, Smallwood 2013, Arnett et al. 2006, 2007). Dies gilt vor allem für 
die weit verbreiteten und hochfliegenden Arten wie Großer Abendsegler, Zwergfledermaus und Rauhautfleder-
maus. Über die Mechanismen, die diesen Kollisionsrisiken zugrunde liegen, kann derzeit nur spekuliert werden 
(Cryan et al. 2014). Auch der Kleinabendsegler nutzt den freien Luftraum zum Nahrungserwerb. Jedoch liegen 
zur Raumnutzung dieser Art bisher kaum verwertbare Daten vor, da der Kleinabendsegler lange als eine der 
seltensten Fledermausarten Europas eingestuft wurde (Roer 1989). Für alle anderen Fledermausarten, die vor-
wiegend strukturgebunden jagen, sind signifikante Steigerungen des Tötungsrisikos von vornherein auszuschlie-
ßen (Brinkmann et al. 2011). Die Auswertung von Todfunden von Fledermäusen unter WEA zeigt ein deutlich 
höheres Kollisionsrisiko für Fledermäuse als es für Vögel angenommen wird (Dürr & Bach 2004, Johnson et al. 
2000). 

In Deutschland wurden bisher Kollisionsopfer aus 18 Arten registriert (Stand 17.06.2022, siehe auch Tab. 1). An 
diesen ist der Große Abendsegler mit ca. einem Drittel der Kollisionen beteiligt. Auch Zwerg- und Rauhautfleder-
maus zeigen höhere Kollisionszahlen als anderen Arten. Alle Kollisionsopfer (Dürr & Bach 2004) wurden unter 
Anlagen mit mehr als 50 Meter Nabenhöhe gefunden. In der Fundkartei (Dürr 2007) wird kein Zusammenhang 
zwischen Anlagenhöhe und Kollisionsopferfunden dargestellt. Alle Untersuchungen zu Fledermauskollisionen 
zeigen, dass Fledermäuse ganz überwiegend im Spätsommer und Herbst verunglücken, also während ihrer Streif- 
und Zugphase (Dürr 2007, Dürr 2003b, Keeley et al. 2001, Strickland et al. 2001). Es handelt sich bei den betref-
fenden Arten meist um schnell fliegende und ziehende Arten (Dürr 2003b, Johnson et al. 2003). Das Kollisionsri-
siko ist artspezifisch sehr unterschiedlich. Es betrifft fast ausschließlich Arten, die im offenen Luftraum jagen. 
Nach Untersuchungen von Grunwald & Schäfer (2007) nutzen in den waldnahen Mittelgebirgsbereichen vorwie-
gend Kleiner und Großer Abendsegler sowie die Zwergfledermaus den Luftraum in Rotorhöhe. Für viele andere 
Arten (Mückenfledermaus, Fransenfledermaus, Bechsteinfledermaus, Breitflügelfledermaus, Bartfledermäuse 
und Großes Mausohr) werden populationsrelevante Verluste durch Kollisionen nach den vorliegenden Untersu-
chungsergebnissen als „sehr unwahrscheinlich“ eingestuft (Grünwald & Schäfer 2007), wenn auch Kollisionen 
mit Einzeltieren nicht ohne den Einsatz von Vermeidungsmaßnahmen vollständig ausgeschlossen werden kön-
nen. Die Kollisionen zwischen WEA und Fledermäusen treten dabei vorwiegend zwischen Juli und September auf, 
im Frühjahr sind sie relativ selten (Dürr 2004, Brinkmann 2006). 

Neben dem Flugverhalten der Arten (Jäger des offenen Luftraums, vgl. oben) trägt vor allem die Verbreitung 
wesentlich zur Nachweishäufigkeit von Kollisionsopfern bei. So werden die häufigeren und allgemein verbreite-
ten Arten wie der Große Abendsegler, die Zwergfledermaus oder die Rauhautfledermaus auch am häufigsten tot 
unter WEA gefunden. Es gibt jedoch auch Arten wie die Zweifarbfledermaus, deren Kollisionsrisiko sehr hoch 
eingeschätzt wird, da sie im Vergleich zu ihrer relativen Seltenheit überproportional häufig als Unfallopfer unter 
WEA nachgewiesen wird (Brinkmann 2006). Das betroffene Artenspektrum differiert auch regional, da z.B. Brink-
mann (2006) trotz großer Anzahl untersuchter Anlagen (16 intensiv untersucht, 16 weitere nur ergänzend unter-
sucht) keine toten Großen Abendsegler nachweisen konnte, während diese Art bundesweit häufiger Kollisionen 
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mit WEA aufweist. Es zeigen sich beim Kollisionsrisiko deutliche Unterschiede in Abhängigkeit von der umgeben-
den Vegetations- und Nutzungsstruktur. Das höchste Kollisionsrisiko weisen die Anlagen im Wald oder am Wald-
rand auf. Während unter WEA im Offenland häufig gar keine Todfunde gelingen, wird die Todesrate bei Anlagen 
im Wald z. B. durch Brinkmann (2006) auf durchschnittlich 37 tote Fledermäuse pro Anlage und Jahr hochgerech-
net. Diese Ergebnisse werden von einer Reihe systematischer Studien aus den USA bestätigt (Kerns 2005, Koford 
2005).  

Sowohl Brinkmann (2006) als auch andere Autoren haben u. a. durch Sektion der Fledermauskadaver im Labor 
klar belegt, dass die Todesursache i. d. R. auf Verletzungen von Schädel und inneren Blutungen in Folge von 
Kollisionen zurückzuführen sind, die entweder durch direkte Kollisionen entstehen oder durch Luftdruckschwan-
kungen bei Vorbeiflügen am vorbeischwingendem Rotor (Baerwald 2008). Während bislang angenommen 
wurde, dass Kollisionen schwerpunktmäßig auf dem herbstlichen Fernzug auftreten, zeigen die bisherigen Ergeb-
nisse, dass insbesondere Zwergfledermäuse auch im weiteren Umfeld der Wochenstuben bei der Jagd mit WEA 
kollidieren können. So zeigten beispielsweise die eingesetzten Wärmebildkameras Jagdverhalten in Höhe der 
Rotorblätter, ähnlich dem bereits bekannten Verhalten von Schwalben oder Mauerseglern. Dabei werden warme 
Schwachwindlagen (Windgeschwindigkeit unter 6 m/s) deutlich bevorzugt, wie dies bereits Behr & Helversen 
(2005) mit Rufaufnahmen an den Gondeln der WEA zeigen konnten. Horn & Arnett (2005) konnten neben meh-
reren Kollisionen mit den Rotorblättern auch häufiger ein Inspektionsverhalten der Fledermäuse durch Wärme-
bildkameras beobachten. D. h. die Tiere fliegen mehrfach am Turm und vor allem an den sich langsam drehenden 
Rotorblättern entlang bzw. vorbei und verfolgen z.B. deren Spitze. 

Die Anlage 1 der tierökologischen Abstandskriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen in Brandenburg 
(TAK) führt den Große und Kleinen Abendsegler, Zwergfledermaus, Zweifarb- und Rauhautfledermaus als Arten 
mit Kollisionsrisiko auf. Tabelle 1 gibt ergänzend die Fledermausverluste an WEA in Deutschland wieder. Aus 
diesem Grund formulieren die TAK für Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Fledermausschutz folgende 
Schutzbereiche:  
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Tab. 1: Fledermausverluste an WEA in Deutschland (Stand 17.06.2022) 

 

Schutzbereich: Einhalten eines Radius von mindestens 1.000 m:  

• zu Fledermauswochenstuben und Männchenquartieren der besonders schlaggefährdeten Arten (Gro-
ßer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Zwergfledermaus, Zweifarb- und Rauhautfledermaus) mit mehr 
als etwa 50 Tieren,  

• zu Fledermauswinterquartieren mit regelmäßig >100 überwinternden Tieren oder mehr als 10 Arten,  
• zu Reproduktionsschwerpunkten in Wäldern mit Vorkommen von >10 reproduzierenden Fledermaus-

arten,  
• zu Hauptnahrungsflächen der besonders schlaggefährdeten Arten mit >100 zeitgleich jagenden Indivi-

duen. 

Schutzbereich: Einhalten eines Radius von 200m:  

• zu regelmäßig genutzten Flugkorridoren, Jagdgebieten und Durchzugskorridoren schlaggefährdeter 
Arten  

Restriktionsbereich Außengrenze Vorkommensgebiet beziehungsweise Winterquartier und Radius 3 km  

• Strukturreiche Laub- und Mischwaldgebiete mit hohem Altholzanteil >100 ha und Vorkommen von 
mindestens 10 Fledermausarten oder hoher Bedeutung für die Reproduktion gefährdeter Arten 

Sollten die Schutzradien bzw. Restriktionsbereiche nicht eingehalten werden können, so können weitere Ver-
meidungsmaßnahmen wie die Betriebszeitenregelung in Abhängigkeit von der aktuellen Witterung sicherstellen, 
dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden können. Dies ist in diesem Fall für die 
WEA Z 3, WEA Z 4 und WEA Z 6 der Fall (siehe Abb. 3). Für diese drei Standorte ist eine Betriebszeitenregelung 
erforderlich.  

BB BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SN SL ST TH
Nyctalus noctula Großer Abendsegler 673 8 4 3 42 138 9 3 5 165 178 32 1260
N. leislerii Kleiner Abendsegler 29 18 3 1 1 22 6 16 13 68 19 196
Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 22 2 2 1 18 2 1 11 9 3 71
E. nilssonii Nordfledermaus 2 1 3 6
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 57 6 6 1 1 13 3 27 27 11 152
Myotis myotis Großes Mausohr 1 1 2
M. dasycneme Teichfledermaus 2 1 3
M. daubentonii Wasserfledermaus 2 1 1 2 2 8
M. nattereri Fransenfledermaus 1 1 2
M. brandtii Große Bartfledermaus 1 1 2
M. mystacinus Kleine Bartfledermaus 2 1 3
M. brandtii/mystacinus Bartfledermaus spec. 1 1 2
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 180 173 9 1 8 26 102 47 40 9 68 87 30 780
P. nathusii Rauhautfledermaus 393 21 23 2 2 40 174 5 15 12 112 269 59 1127
P. pygmaeus Mückenfledermaus 79 6 7 4 6 47 4 153
Pipistrellus spec. Pipistrellus spec. 27 5 1 21 16 5 1 1 7 22 106
Hypsugo savii Alpenfledermaus 1 1
Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 1 1
Plecotus austriacus Graues Langohr 5 1 2 8
Plecotus auritus Braunes Langohr 3 1 1 1 1 7
Chiroptera spec. Fledermaus spec. 15 7 6 2 11 1 2 5 20 11 80

1486 248 57 4 12 2 144 503 75 80 30 421 1 737 170 3970gesamt:

BB = Brandenburg, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HB = Hansestadt Bremen, HE = Hessen, HH = Hansestadt Hamburg, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-
Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SH = Schleswig-Holstein, SN = Sachsen, SL=Saarland, ST = Sachsen-Anhalt, TH = Thüringen

im Landesamt für Umwelt Brandenburg

Fledermausverluste an Windenergieanlagen in Deutschland

Bundesländer, Deutschland
Art ges.

Stand: 17. Juni 2022, Tobias Dürr - E-Mail: tobias.duerr[at]lfu.brandenburg.de

Dokumentation aus der zentralen Datenbank der Staatlichen Vogelschutzwarte

Es wird ausdrücklich darauf hinwiesen, dass die Anzahl der Fundmeldungen lediglich die Erfassungsintensität und Meldebereitschaft widerspiegelt, nicht jedoch das Ausmaß der Problemlage in den einzelnen
Bundesländern verdeutlicht.

https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/artenschutz/vogelschutzwarte/arbeitsschwerpunkte/auswirkungen-von-windenergieanlagen-auf-voegel-und-fledermaeuse/
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Abb. 3: Karte möglicher Konfliktpotenziale für Fledermäuse (siehe auch Rosenau 2022) 

 

Die Rotorblattspitzen reichen auf eine Höhe von 67 m herunter. Damit steht den Fledermäusen ein kollisions-
freier Luftraum von 67 m ab Boden zur Verfügung. Innerhalb dieses Luftraumes können sich die Fledermäuse 
gefahrlos bewegen und der Nahrungssuche nachgehen. Im Rahmen der Vermeidungsmaßnahmen ist eine Be-
triebszeitenregelung formuliert, um die Kollisionsgefahr für die Fledermäuse sehr deutlich abzusenken, auch 
wenn diese Maßnahme von der Diskussion unterliegt (Lindemann et al. 2018). Diese Betriebszeitenregelung folgt 
dem in vielen Bundesländern als wirksam anerkannten Vermeidungsmaßnahmen angepasst. Ergänzend dazu 
wird ein begleitendes Monitoring von Fledermäusen aus der Gondel der WEA heraus formuliert, um die Aktivität 
der Fledermäuse in Gondelnähe zu ermitteln und die Betriebszeitenregelung den witterungsbedingten Aktivitä-
ten der Fledermäuse anzupassen. 
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3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität (CEF-Continous Ecological Func-
tionality) 

Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden, stehen sowohl Vermeidungsmaßnahmen als auch 
Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen Funktionalität zur Verfügung (Biehl et al. 2017). Die Wirksamkeit 
dieser Maßnahmen ist nachgewiesen, so dass davon auszugehen ist, dass deren Anwendung artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände sicher ausschließen kann.  

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung können durchgeführt werden, um Gefährdungen von Tierarten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie zu vermeiden oder zu mindern und um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im 
Rahmen der Umsetzung des geplanten Vorhabens auszuschließen. Die hier gemachte Aufzählung ist gleichzuset-
zen mit einer Empfehlung der Umsetzung der genannten Maßnahmen. Die empfohlenen Maßnahmen für die 
einzelnen Arten/Artengruppen werden weiter unten noch einmal in Bezug auf ihre Notwendigkeit im vorliegen-
den Planungszusammenhang konkretisiert. 

• Rodungszeitregelung bzw. zeitliche Regelung der Baufeldfreimachung für europäische Vogelarten 
(V1): Rodungsarbeiten zur Reduktion von Gehölzen und Gebüschbestand innerhalb des Planungsrau-
mes (Positionen der WEA und Zuwegungen) bzw. die Baufeldfreimachung im Offenland sind grundsätz-
lich außerhalb der Brutzeit der Vögel durchzuführen. Für den Zeitraum zwischen dem 1. März und 30. 
September sind mit Bezug auf die europäischen Vogelarten sowie die Fledermäuse keine Rodungen 
bzw. Baufeldfreimachungen vorzunehmen. Bei einer Rodung bzw. Baufeldfreimachung in der Brutzeit 
der Vögel bzw. der Aktivitätszeit der Fledermäuse außerhalb der Winterquartiere kann nicht ausge-
schlossen werden, dass es zu einer Zerstörung von Nestern (=Fortpflanzungsstätten) und/oder zu einer 
Tötung von Individuen dieser Artengruppen kommen kann. Die Errichtung der WEA selbst kann auch 
während der Brutzeit der Vögel erfolgen, da diese nur eine kurzzeitige Störung mit sich bringt, die sich 
aber nicht als Störung auf den Erhaltungszustand der Population der möglicherweise betroffenen Arten 
auswirkt. Baumaßnahmen auf Schwarzbrachen sind während der Brutzeit zulässig, wenn die flächige 
Ackerbearbeitung (z.B. Eggen) spätestens ab Beginn der Brutzeit mindestens einmal wöchentlich durch-
geführt wird. Die Bauarbeiten sollten möglichst auf die Tageszeit beschränkt bleiben. Sollten die Bauar-
beiten (Erstellung der Fundamente, Anlieferung von Bauteilen) auch während der Nacht erfolgen müs-
sen, so ist aufgrund der zeitlichen Kürze der Störung daraus kein artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stand abzuleiten, der Vermeidungsmaßnahmen erforderlich machen würde. Diese Regelung gilt auch 
für die Zuwegungen. 

• Verzicht auf Gittermasten (V2): Der Verzicht auf WEA mit Gittermastbauweise ist eine Empfehlung für 
den Schutz des Rotmilans (Dürr 2009). Diese ist auch für andere Ansitzwartenjäger wie den Uhu wirk-
sam. Im Rahmen der Auswahl des Konstruktionstyps der geplanten WEA für den geplanten Windpark 
sind als Vermeidungsmaßnahme Stahl- bzw. Betonmasten auszuwählen. Diese Vermeidungsmaßnahme 
führt dazu, dass anlagebedingt in der unmittelbaren Umgebung der Rotoren keine Ansitzwarten für den 
Rotmilan, Uhu oder andere Greifvögel geschaffen werden. Damit wird ein mögliches Kollisionsrisiko für 
den Rotmilan und andere Greifvogel- und Eulenarten (Ansitzjäger) deutlich gesenkt. 

 

 



Artenschutzfachliche Prüfung            22  
Windpark Zichtow, Stand 14.07.2020, ergänzt 20.10.22 

             
Dipl.-Biol. Frank W. Henning • Waldstraße 6 • 35463 Fernwald • Tel. 0641 / 480 18 59 • Frank.W.Henning@gmx.de 

• Verzicht auf oberirdische Stromableitung (V3): Für die Ableitung des Stroms von den WEA zu den Ein-
speisestellen in das vorhandene Netz sind ausschließlich unterirdische Ableitungen vorzusehen. Diese 
Maßnahme stellt sicher, dass es durch den Verzicht oberirdischer Ableitungen nicht zu einer signifikan-
ten Steigerung des Tötungsrisikos durch Drahtanflug oder Stromschlag kommt. 

• Verzicht auf Schaffung von Nisthilfen an den WEA-Türmen (V4): Auf das Anbringen von Nisthilfen für 
Greifvögel, wie es in Norddeutschland z. B. für den Turmfalken praktiziert wird, ist zu verzichten. Die 
möglicherweise erforderliche Schaffung von Nistmöglichkeiten für Greifvögel sollte in einer Distanz von 
mindestens 500 m zu den WEA erfolgen. Es wird somit ausgeschlossen, dass sich Fortpflanzungsstätten 
etablieren können, die durch ihre Positionierung möglicherweise zu einer Erhöhung des Tötungsrisikos 
für Greifvögel führen können. 

• Ausreichender Raum zwischen unterer Rotorspitze und Boden (V5): Eine weitere Vermeidungsmög-
lichkeit von Kollisionen zwischen Rotoren und Greifvögeln besteht darin, diesen einen ausreichenden 
Raum zwischen unterer Rotorspitze und Boden zur Verfügung zu stellen, so dass Kollisionen während 
der Nahrungssuchflüge so gut wie auszuschließen sind. Der freie Luftraum zwischen Boden und Rotor 
beträgt 67 m beim geplanten Anlagentyp. 

• Schaffung einer geringen Nahrungsverfügbarkeit für Greifvögel um den Mastfuß (V6): Da der Verbots-
tatbestand der Tötung für Greifvögel durch die Kollision mit den Rotoren ausgelöst werden könnte, 
sollte die Fläche, die von den Rotoren überstrichen wird, eine möglichst geringe Attraktivität für Greif-
vögel als Nahrungsraum besitzen. Es wird empfohlen, eine Mahd (bzw. Umbruch) der Mastfußbrache 
nur im ausgehenden Winter mit möglichst mehrjährigem Pflegerhythmus durchzuführen. Eine solche 
Maßnahme sollte - wenn möglich - auf den Kranaufstellflächen durchgeführt werden. Diese Maßnahme 
gilt für alle WEA. 

• Temporäre Abschaltung von WEA bei Grünlandmahden oder Ernte auf Ackerflächen (V7): Abschaltung 
ab Tag des Mahdbeginns/Erntebeginns und an den drei darauffolgenden Tagen in einem Umkreis von 
100m um die Anlage während der Brutzeit. Diese Maßnahme gilt ausschließlich für die WEA in den Of-
fenlandbereichen 

• Anpflanzung von Gebüschen (V8): Zur Reduktion des Kollisionsrisikos besteht die Möglichkeit, die nä-
here Umgebung der WEA im Hinblick auf die Habitatansprüche der möglicherweise durch Kollisionen 
betroffenen Art(en) z. B. durch das Anpflanzen von Gebüschen oder eine Wiederaufforstung unattraktiv 
zu gestalten. Diese Maßnahme ist so zu gestalten (z. B. durch die Auswahl der angepflanzten Arten), 
dass keine Attraktivitätssteigerung im unmittelbaren Umfeld der WEA für Fledermäuse erfolgt. Diese 
Maßnahme ist für alle WEA wirksam. 

• Betriebszeitenregelung zum Schutz der Fledermäuse (V9): Um eine signifikante Erhöhung des Mortali-
tätsrisikos kollisionsgefährdeter Fledermäuse auszuschließen, kann ein Abschaltalgorithmus entwickelt 
werden. Die Anwendung eines solchen Abschaltalgorithmus ist jedoch nur bei WEA-Standorten mit er-
warteter hoher Aktivität kollisionsgefährdeter Arten erforderlich. Die Entwicklung des Abschaltal-
gorhythmus gründet sich auf die praktischen Anwendungen in anderen Bundesländern, da Brandenburg 
selbst keinen Umfang von Betriebszeitenregelungen definiert. Entsprechend der Ausführungen von Ro-
senau (2022) sind Maßnahmen für die WEA Z 3, WEA Z 4 und WEA Z 6 erforderlich. „Für den Betrieb der 
WEA Z 1 und Z 2 sind keine Abschaltzeiten erforderlich, da sie außerhalb von Gebieten mit besonderer 
Bedeutung für den Fledermausschutz errichtet werden sollen (Rosenau 2022, S. 25). 
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„Bioakustisches Gondel- oder Höhenmonitoring und Abschaltalgorithmus (temporäre Betriebszeiten-
beschränkungen) zur Minimierung des erhöhten Kollisionsrisikos schlaggefährdeter Fledermausarten: 

In einem Forschungsvorhaben des BMU (Brinkmann et al. 2011) wurde ein Verfahren zur Vorhersage 
der Kollisionszahlen entwickelt und daraus mit Hilfe eines Rechenmodells ggf. abgeleitete Abschaltzei-
ten vorgeschlagen. Dieses Verfahren erstellt anlagenspezifische Betriebsalgorithmen, die der örtlichen 
Fledermausaktivität Rechnung tragen. Es vermeidet unnötige Abschaltzeiten und damit Betriebseinbu-
ßen. 

• Das bioakustische Gondelmonitoring dient dazu, falls erforderlich, spezifisch für einen Windpark 
oder für einzelne Anlagen Zeiten mit erhöhter Fledermausaktivität an einem Standort zu bestim-
men. 

• Das Gondelmonitoring erlaubt ausreichende Rückschlüsse auf die Aktivität der Fledermäuse in Ro-
torhöhe. 

• In Verbindung mit den Faktoren (Jahreszeit, Klima, Windgeschwindigkeit, Niederschlag) können Zei-
ten identifiziert werden, an denen mit einem erhöhten Schlagrisiko für Fledermäuse gerechnet wer-
den muss. 

Allerdings gilt, dass diese für WEA-Offenlandstandorte entwickelten Abschaltalgorithmen auf WEA im 
Wald nicht direkt übertragbar sind. Die Auswirkungen von WEA im Wald auf Fledermäuse sind sehr 
lückenhaft erforscht, so dass ein dementsprechend großer Untersuchungs- bzw. anlagenbegleitender 
Monitoringbedarf besteht (z. B. zeitlich-räumliche Aktivitätsmuster ausgewählter Fledermausarten). Die 
für WEA im Offenland entwickelten Abschaltalgorithmen sind auf Waldstandorte zu spezifizieren, eine 
direkte Übertragbarkeit kann unzureichend sein. Die Anwendung des Vorsorgeprinzips (EU-Kommission 
2000, IUCN 2007) ist zu beachten.  

Für das Gondelmonitoring (GM) gelten nach jetzigem Wissensstand im Regelfall folgende Rahmenbe-
dingungen: 

• Für die Anwendung des Modells ist es unbedingt erforderlich, die im Forschungsvorhaben des BMU 
(vgl. Brinkmann et al. 2011) verwendeten Methoden, Einstellungen und vergleichbar geeignete Ge-
räte zu verwenden (Threshold -36 dB, Quality 20, Critical Frequency 16 und Posttrigger 200ms).  

• Die Ermittlung der Fledermausaktivität erfolgt über automatische Aufzeichnungsgeräte mit der 
Möglichkeit der artgenauen Auswertung (Batcorder, Anabat oder ähnlich geeignete Geräte), die in 
der Gondel der WEA installiert werden. 

• Das Gondelmonitoring erstreckt sich über zwei vollständige Fledermaus-Aktivitätsperioden, um bei-
spielsweise witterungsbedingte Schwankungen im jahreszeitlichen Auftreten der Fledermäuse (ein-
schl. phänologischer Unterschiede) zu erfassen. 

• Die Erfassungsgeräte sind mindestens vom 01. April bis 31. Oktober zu betreiben. 

• In Windparks ist die Fledermausaktivität häufig innerhalb und am Rand des Windparks unterschied-
lich, sodass in unterschiedlichen Teilen des Windparks unterschiedliche Algorithmen notwendig 
werden können. Deshalb sind bei kleiner Anlagenzahl bzw. in kleinen Windparks (4 bis max. 10 
WEA) im Regelfall pro angefangene 5 WEA je 2 Gondeln mit Erfassungsgeräten zu bestücken. Es 
wird hier empfohlen, drei WEA mit einem Gerät auszustatten. 
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Zeitlicher Ablauf von Gondelmonitoring und monitoringbegleitendem Abschaltalgorithmus bei WEA-
Standorten mit erwarteter hoher Aktivität kollisionsgefährdeter Arten:  

 Zeitraum Abschaltung 

1. Monitoring-Jahr 15.07. - 15.09. 1 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 

Regelfall: Abschaltung bei Windgeschwindigkeit < 5 m/s, ≥ 10 °C Temperatur, niederschlagsfrei 

 • Auswertung des Monitorings und Vorschläge zum 
 Algorithmus durch einen Sachverständigen und 
 Vorlage bei der Naturschutzbehörde bis Ende 
 Januar des Folgejahres 
• Betriebszeitenbeschränkung: Festlegen des Algorith-
 mus und der Abschaltwindgeschwindigkeit durch die 
 Naturschutzbehörde aufgrund der Monitoring-
 Ergebnisse aus dem 1. Jahr (in den aktivitätsarmen Zei-
 ten kann das Monitoring ohne Abschaltalgorithmus 
 durchgeführt werden) 

2. Monitoring-Jahr Nach (neu) festgelegtem Algorithmus 
• Auswertung des Monitorings und Vorschläge zum 
 Algorithmus durch einen Sachverständigen und Vor-
 lage bei der Naturschutzbehörde bis Ende Januar des 
 Folgejahrs 
• Betriebszeitenbeschränkung: Festlegen des Algorith
 mus und der Abschaltwindgeschwindigkeit durch die 
 Naturschutzbehörde aufgrund der Monitoringergebnis
 se aus dem 1. + 2. Jahr 

Ab 3. Jahr Gültige Betriebszeiten-Regelung: Nach (neu) festgelegtem Algo-
rithmus 

 

Der anlagenspezifische Algorithmus setzt unbedingt voraus, dass methodisch gleich vorgegan-
gen wird wie in den Untersuchungen im Rahmen des Forschungsvorhabens des BMU (Brink-

mann et al. 2011). Aufgrund der Zahl von fünf geplanten WEA ist von der Installation und dem 

Betrieb zweier Horchboxen für das Vorhaben auszugehen. Eine der Horchboxen ist in der nörd-
lich gelegenen WEA Z4 vorzusehen. Eine weitere ist in der südwestlichsten WEA Z1 im Offen-
land einzubauen. 

• Errichten von Lenkungseinrichtungen für Amphibien und Reptilien (V10): Aufgrund des 
Nachweises von Knoblauchkröten in den an den Planungsraum angrenzenden Gewässern 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Überwinterungsplätze innerhalb der Baufelder 
der geplanten WEA befinden. Bei einem Abschieben des Oberbodens unter Berücksichtigung 
der Maßnahme V1 (zeitliche Regelung der Baufeldfreimachung für europäische Vogelarten 
(V1) außerhalb der Brutzeit der Vögel kann ohne eine Vermeidungsmaßnahme nicht ausge-
schlossen werden, dass sich Knoblauchkröten zur Überwinterung innerhalb des Baufeldes 
aufhalten. Aus diesem Grund sind die Baufelder der WEA zu dem Zeitpunkt mit einem Am-
phibienzaun zu versehen (= abzugrenzen), in dem sich die Knoblauchkröten innerhalb des 
Gewässers befinden. Dieses Abzäunen erfolgt in Verbindung mit der ökologischen Baubeglei-
tung (CEF 4), die sicherstellt, dass bodenbrütende Vogelarten das Brutgeschäft abgeschlos-
sen haben und das Aufstellen des Amphibienzaunes selbst keinen artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestand auslöst. Aufgrund der möglichen Entfernung der Winterquartiere von den 
Reproduktionsgewässern der Knoblauchkröte von bis zu 1.000m ist diese Maßnahme für alle 
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geplanten WEA-Standorte erforderlich. Kann bereits abgesehen werden, dass eine Genehmi-
gung in den Herbst- oder Wintermonaten in Aussicht steht, kann diese Maßnahme bereits im 
August davor umgesetzt werden, um die Baufeldfreimachung unter Berücksichtigung von V1 
zu gewährleisten. 
Aufgrund der vollständigen Verlegung der Zuwegung in den Ackerbereich sind Reptilien von 
der Umsetzung des geplanten Vorhabens nicht betroffen. Da durch die Schaffung von Zuwe-
gungen aber möglicherweise neue Habitate (z. B. Sonnenplätze) für Reptilien geschaffen wer-
den, sollte die Zuwegung im Bereich des Vorkommens der Zauneidechsen durch eine Len-
kungseinrichtung abgeriegelt werden. 
 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF)  

Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität werden folgende Maßnahmen getroffen: 

• Schaffung von Ersatzlebensräumen für die Feldlerche (CEF 1): Im Rahmen der Baufeldfreima-
chung könnten Lebensräume für die Feldlerche an zwei WEA-Standorten kurzfristig verloren ge-
hen. Der Verlust des Lebensraumes stellt einen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand dar, 
der vorauslaufend ausgeglichen werden muss. Es ist durch geeignete Maßnahmen (Blühstreifen, 
Brache-Streifen) sicher zu stellen, dass ein ausreichender Ersatzlebensraum für die Feldlerche ge-
schaffen wird, so dass es nicht zu einem Verlust von Revieren kommt. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Anlage eines Blühstreifens von 0,33 ha das Potenzial für die Anlage eines Feldlerchenre-
vieres bietet. Durch die Anlage von 3 Streifen (3 x 0,33 = 1,0 ha) können somit die Eingriffsbereiche 
von 2 WEA sicher ausgeglichen werden. Diese Maßnahme ist gleichzeitig für die Wachtel und das 
Rebhuhn als wirksam anzusehen, auch wenn diese Arten nicht innerhalb des Untersuchungsrau-
mes nachgewiesen wurden. Wichtig für den Erfolg der Maßnahme ist die Distanz zu den geplanten 
WEA und zu den umgebenden Gehölzen und zu Wegen, um sowohl die Kulissenwirkung als auch 
Störungen durch freilaufende Haustiere zu reduzieren. 

• Einbringen von künstlichen Nisthöhlen (CEF-2): Der Verlust von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
stellt im Allgemeinen einen Verlust dar, der aus artenschutzfachlicher Sicht einen Verbotstatbe-
stand auslöst und vermieden werden sollte. Lässt sich dies nicht umsetzen, sind entsprechende 
Kompensationsmaßnahmen notwendig. Rodungen müssen z. B. innerhalb der Zuwegung zur WEA 
Z 4 durch den Wald erfolgen. Hier ist jedoch das Alter der Bäume und damit das sekundäre Di-
ckenwachstum der Bäume nicht ausreichend, als dass sich Baumhöhlen bilden könnten, die dann 
wiederum als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte dienen könnten. Die am südöstlichen Rand des Pla-
nungsraumes verlaufende Zuwegung befindet sich außerhalb des Gehölzsaumes entlang des We-
ges, so dass hier Rodungen nicht erforderlich sind. Eine Zerstörung von Fortpflanzungsstätten für 
höhlenbrütende Vogelarten kann somit ausgeschlossen werden. Das Einbringen von künstlichen 
Nisthöhlen ist aufgrund der Planungen im Sinne der Eingriffsminimierung nicht erforderlich. 

• Ökologische Baubegleitung (CEF-3): Im Rahmen der Vorbereitung zur Errichtung der geplanten 
Windenergieanlage (mögliche Rodung, Baufeldfreimachung) können sowohl die umgesetzten 
Vermeidungsmaßnahmen als auch die erforderlichen CEF-Maßnahmen durch eine ökologische 
Baubegleitung begleitet und dokumentiert werden (siehe auch Vermeidungsmaßnahme). Mög-
licherweise erforderliche Maßnahmen werden durch die ökologische Baubegleitung dokumen-
tiert. Der Naturschutzbehörde wird eine schriftliche Dokumentation über die Umsetzung der Maß-
nahmen vorgelegt bzw. die umzusetzenden Maßnahmen werden mit der Naturschutzbehörde ab-
gestimmt.  
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4 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie 

Gemäß den Vorgaben des § 44 BNatSchG werden die „europäischen Vogelarten“ den streng geschützten Arten 
bezüglich der Verbotstatbestände (Störung von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten) gleichgesetzt. Aus die-
sem Grund müssen die europäischen Vogelarten im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung ebenfalls Be-
rücksichtigung finden. 

 

4.1 Beurteilungsgrundlage 

Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand umfassen die von der Windenergienutzung möglicher-
weise betroffenen Tierarten die fliegenden Wirbeltierartengruppen der Vögel und Fledermäuse (siehe oben). 
Gleichwohl können auch streng geschützte Arten anderer Artengruppen vom Eingriff betroffen sein, wenn die 
benötigten Lebensraumstrukturen innerhalb des Wirkbereiches der oben genannten Wirkfaktoren vorhanden 
sind. Die artenschutzfachliche Prüfung gründet sich auf die oben dargelegte Datengrundlage. Sowohl die Stell-
plätze als auch die Zuwegungen befinden sich sowohl in landwirtschaftlich genutztem Offenland (4 WEA) als 
innerhalb des Waldes genutzten Offenlandfläche (1 WEA). 

WEA haben nach Faunalpin (2013, S. 1) „vermutlich für viele terrestrische Säugetierarten selten größere negative 
Auswirkungen. Besonders große und mittelgroße Säugetiere können sich offenbar recht gut an eine WEA gewöh-
nen. Nach einer vorübergehenden Meidung des Gebietes während der Bauphase werden die Lebensräume wie-
der genutzt, falls in der Zwischenzeit Alternativlebensräume nutzbar sind.“ Diese zusammenfassende Aussage 
wird gestützt durch eine Vielzahl einzelner Studien. So haben Helldin et al. (2012) festgestellt, dass störende 
Effekte für den Rothirsch (Cervus elaphus) vor allem während der Zeit der Errichtung von WEA entstehen können. 
Veilberg & Pedersen (2010) wiesen für Rothirsche in Norwegen nach, dass diese die Umgebung eines in Bau 
befindlichen Windparks vorübergehend verließen. In Oklahoma zeigten Wapitihirsche (Cervus canadensis) eine 
Raumnutzungsänderung während der Bauphase, kehrten jedoch nach deren Ende wieder in das Gebiet zurück 
(Walter et al. 2006). Kusstatschner (2005) fand die Meidung für den Rothirsch in der unmittelbaren Umgebung 
der WEA. Für Rehe (Capreolus capreolus) ließ sich keine grundsätzliche Meidung nachweisen, jedoch fanden sich 
Störungen während der Bauphase bei unverändertem Bestand (Pohlmeyer & Menzel 2001). Unklar ist bisher die 
Wirkung von Lärm und visueller Effekte sowie großräumige Auswirkungen auf den Rothirsch auf Landschafts-
ebene, auch wenn detaillierte und langjährige Untersuchungen zu dieser Wildart vorliegen (Simon et al. 2008). 
Der Verlust an Vegetation durch die Baufeldfreimachung möglicherweise durch die Schaffung von Zufahrtswegen 
stellt den flächenhaft größten Einflussfaktor dar (Hebblewhite et al. 2012). 

Es wird davon ausgegangen, dass andere Säugetiere als die Fledermäuse (wie z. B. Rehwild, Rotwild, Biber) und 
möglicherweise die Wildkatze nicht von Windenergienutzung erheblich beeinträchtigt werden, da nach der Er-
richtung von WEA ein Gewöhnungseffekt für diese Arten eintritt (Walter et al. 2006). Mit artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen ist somit für Säugetiere außer den Fledermäusen nicht zu rechnen. Die Eingriffsbereiche 
für die WEA, Kranstellflächen und Zuwegungen enthalten keine Strukturen, die der Wildkatze als Fortpflanzungs-
stätte dienen könnten. Nachweise der Haselmaus liegen aus den Eingriffsbereichen nicht vor, da diese als Le-
bensraum für die Haselmaus nicht geeignet sind. Aus diesem Grund ist für die Haselmaus auch keine Vermei-
dungsmaßnahme erforderlich. 

 



Artenschutzfachliche Prüfung            27  
Windpark Zichtow, Stand 14.07.2020, ergänzt 20.10.22 

             
Dipl.-Biol. Frank W. Henning • Waldstraße 6 • 35463 Fernwald • Tel. 0641 / 480 18 59 • Frank.W.Henning@gmx.de 

Da die innerhalb des Planungsraumes befindlichen Gewässer weder durch den Bau der Zuwegung noch der WEA 
selbst zerstört oder beeinträchtigt werden, sind Auswirkungen des Vorhabens auf Amphibien auszuschließen. Da 
dauerhafte Gewässer auch Fortpflanzungsstätten von Libellen, Krebsen und Weichtieren darstellen können, 
kann davon ausgegangen werden, dass diese ebenfalls nicht beeinträchtigt werden. Möglicherweise sind tem-
poräre Gewässer vom Vorhaben betroffen, deren Existenz jedoch vom Niederschlag abhängt. Sollten im Rahmen 
der ökologischen Baubegleitung temporäre Gewässer lokalisiert werden oder im Rahmen des Baufortschritts 
temporäre Gewässer geschaffen werden, so kann die ökologische Bauüberwachung dazu genutzt werden, arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände sicher auszuschließen. 

Die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten hat im Rahmen von Windenergieplanungen „Ab-
standskriterien für WEA zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“ ver-
öffentlicht, bei deren Unterschreiten eine Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nicht ausge-
schlossen werden kann (LAG-VSW 2014). Aufgrund der Geomorphologie des Geländes sowie der ökologischen 
Ansprüche der einzelnen Vogelarten können die Abstandskriterien sowohl positiv als auch negativ variieren. Das 
Land Brandenburg hat diese Vorgaben auf das Bundesland im September 2018 angepasst.  

Aufgrund der oben dargestellten Tabellen sind für den Planungsraum vor allem die Brutplätze von Greifvogelar-
ten in Bezug auf artenschutzrechtliche Verbotstatbestände hin zu prüfen (siehe Tab. 5). Raufußhühner kommen 
innerhalb des Planungsraumes und auch im Radius von 1 km nicht vor. Brutkolonien von Graureiher oder Kor-
moranen sind innerhalb der Mindestabstände keine vorhanden. Brutvögel wie Korn-, Wiesen oder Rohrweihe 
oder auch die Sumpfohreule sind als Brutvögel auszuschließen und können ausschließlich überfliegend auftreten, 
da der Planungsraum für diese Arten nicht als Brutrevier geeignet ist. Die artenschutzfachliche Prüfung orientiert 
sich sowohl an den nachgewiesenen Arten als auch den möglicherweise vorkommenden Arten. Für alle Arten, 
die mindestens in der Vorwarnliste geführt werden, wird eine Detailprüfung vorgenommen, wenn diese als Brut-
vögel oder Arten mit Brutverdacht eingestuft wurden (siehe Anhang 1 Prüfprotokolle). Für die Arten ohne Rote-
Liste-Status wird ausschließlich eine tabellarische Prüfung (siehe Tab. 5) vorgenommen. 

 

4.2 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Schädigungsverbot: Beschädigen oder Zerstören von Standorten wildlebender Pflanzen oder damit im Zu-
sammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von Exemplaren wildlebender Pflan-
zen bzw. ihrer Entwicklungsformen. 
 Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Standortes im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 

Innerhalb des Planungsraumes wurden keine Pflanzenbestände ermittelt, die für eine artenschutzrechtliche Prü-
fung in Brandenburg zu berücksichtigen sind. Im Planungsraum inklusive Zufahrtsstraßen sind deshalb keine der 

nach der FFH-Richtlinie geschützten Pflanzenarten zu berücksichtigen, so dass davon ausgegangen werden kann, 

dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für die Artengruppe der Pflanzen ausgeschlossen werden kön-
nen. 
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4.3 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Die Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sind sowohl streng als auch besonders geschützt im Sinne des 
§ 7 BNatSchG. Daher können Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG einschlägig 
sein. Die Abschichtung aller prüfrelevanten Arten erfolgt im Rahmen der folgenden Kapitel einzeln für jede Ar-
tengruppe. Für Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie, die weder in der Datenbank des Landes Brandenburg 
(Vogelschutzwarte) geführt werden noch nachgewiesen wurden, können artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände von vornherein ausgeschlossen werden (z. B. Wolf, Birkenmaus, Baumschläfer). Für diese Arten ist weder 
eine tabellarische noch eine spezielle Prüfung mittels Prüfbogen erforderlich. Zu den Verbotstatbeständen des § 
44 BNatSchG zählen: 

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene ver-
meidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 
vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 
Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population führt. 

 
Tötungsverbot: Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die jeweiligen Arten unter Berücksichtigung der vorgese-
henen Schadensvermeidungsmaßnahmen durch Nutzung oder Betrieb, unabhängig von oben behandelter Tötung im 
Zusammenhang mit der Entfernung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Die Verletzung oder Tötung von Tieren und 
die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt. 

 

4.3.1 Säugetiere  

Terrestrisch lebende Säugetiere sind mobile Tiere, deren Aktionsraum ein Vielfaches des Planungsraumes (Wild-
katze und Luchs) bzw. ein Vielfaches der Fläche, die für einen Windenergiestandort benötigt wird, umfasst. 
Grundsätzlich könnten im Planungsraum durch infrastrukturelle Vorarbeiten und den Bau von WEA Stör- und 
Scheuch-Wirkungen für Wolf oder Luchs entstehen. Der laufende Betrieb der WEA stellt eine im Vergleich zu den 
baubedingten Erschließungen geringere Störwirkung aufgrund des anzunehmenden Gewöhnungseffektes dar. 
Auch sind keine Hinweise vorhanden, die auf eine Aufgabe von Revieren oder Siedlungsbereichen der Wildkatze 
hindeuten, die auf die Windenergienutzung zurückgeführt werden könnten. Aus diesem Grund sind Störungen 
für diese Arten im artenschutzrechtlichen Sinne nicht zu erwarten.  

Für die drei oben genannten Arten kann eine Schädigung von Fortpflanzungsstätten ausgeschlossen werden, da 
sich im Bereich der WEA-Standorte keine Baue dieser Arten befinden. Mögliche Verkehrsopfer dieser Arten durch 
den Baustellenverkehr sind auszuschließen, da sich die täglichen Bauaktivitäten nicht mit den nächtlichen Akti-
vitätszeiten der genannten Arten überschneiden. Für die Haselmaus liegen für das Bundesland Brandenburg 
keine Nachweise vor, so dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für diese Art sicher ausgeschlossen wer-
den können. 

Für die Fledermäuse sind mögliche Auswirkungen der Windenergienutzung nicht vollständig auszuschließen. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass die im Rahmen der Erfassungen geführten Nachweise von Arten und 
deren Aktivitäten grundsätzlich für den bodennahen Bereich gelten, nicht jedoch ohne ein Monitoring auf die 
Höhenbereiche der Rotoren übertragen werden können. Mit dem möglichen Vorkommen von Arten wie Zwerg-
fledermaus und Großem Abendsegler, des Kleinen Abendseglers und der Rauhautfledermaus und anderen sind 
Arten vorhanden, die im freien Luftraum mit den Rotoren kollidieren könnten. In den Prüfbögen werden die 
Arten / Artengruppen detailliert in Bezug auf ihr artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial betrachtet. Folgende 
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Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie können innerhalb des Planungsraumes oder im unmittelbaren 
Umfeld vorkommen und sind möglicherweise betroffen (siehe Tab. 2). Zusammenfassend ist davon auszugehen, 
dass bei Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für die Fle-
dermäuse sicher auszuschließen sind.  

Tab. 2: Liste der im Untersuchungsraum nachgewiesenen und potenziell vorkommenden Säugetierarten. Hervorgehoben 
sind die Arten, die detailliert im Rahmen der artenschutzfachlichen Prüfung betrachtet werden (siehe Prüfprotokolle im 
Anhang). Weiß hinterlegt sind die Arten, für die auch ohne eine detaillierte Prüfung artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände ausgeschlossen werden können. 

Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name Vorkommen im  
Planungsraum 

Verbotstatbestand 

mit Vermeidungs- 
bzw. CEF-Maßnahme 

NEIN 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus • Vorkommen nachgewiesen Nein 
Canis lupus Wolf • kein Vorkommen Nein 
Castor fiber Biber • kein Vorkommen Nein 
Cricetus cricetus Feldhamster • kein Vorkommen Nein 
Eptesicus nilssonii Nordfledermaus • kein Vorkommen Nein 
Eptesicus serotinus  Breitflügelfledermaus  • Vorkommen nachgewiesen Nein 
Felis silvestris  Wildkatze  • Kein Vorkommen Nein 
Lynx lynx Luchs • kein Vorkommen Nein 
Muscardinus avellarius Haselmaus • kein Vorkommen Nein 
Myotis bechsteini Bechsteinfledermaus  • kein Vorkommen Nein 
Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus  • Vorkommen möglich Nein 
Myotis brandti Große Bartfledermaus  • Vorkommen nachgewiesen Nein 
Myotis dasycneme Teichfledermaus • kein Vorkommen Nein 
Myotis daubentoni  Wasserfledermaus  • kein Vorkommen Nein 
Myotis myotis  Großes Mausohr  • kein Vorkommen Nein 
Myotis nattereri  Fransenfledermaus  • Vorkommen nachgewiesen Nein  
Nyctalus leisleri Kleinabendsegler • Vorkommen möglich Nein mit (V 9) 
Nyctalus noctula  Großer Abendsegler  • Vorkommen nachgewiesen Nein mit (V 9) 
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus • Vorkommen nachgewiesen  Nein mit (V 9) 
Pipistrellus pipistrellus  Zwergfledermaus  • Vorkommen nachgewiesen Nein mit (V 9) 
Pipistrellus pygmaeus  Mückenfledermaus  • Vorkommen nachgewiesen Nein 
Plecotus auritus Braunes Langohr • Vorkommen nachgewiesen Nein 
Plecotus austriacus Graues Langohr  • kein Vorkommen Nein 
Rhinolophus ferrumequinum Große Hufeisennachse • kein Vorkommen Nein 
Rhinolophus hipposideros Kleine Hufeisennase • kein Vorkommen Nein 
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus • Vorkommen möglich Nein mit (V 9) 

 

4.3.2 Reptilien 

Im Wirkraum des geplanten Vorhabens könnten um die beiden WEA im Offenland möglicherweise Reptilien vor-
kommen (siehe Tab 3). Die für das Vorhaben beanspruchten Flächen der WEA werden jedoch ausschließlich als 
landwirtschaftlich genutzte Flächen bewirtschaftet, so dass diese Flächen keinen ideal geeigneten Lebensraum 
für Reptilien darstellen. Lesesteinhaufen, ruderale Flächen, Wegränder oder Böschungen sind nur sehr kleinräu-
mig vorhanden, nicht jedoch innerhalb der Eingriffsbereiche. Insbesondere entlang der Zuwegungen und Ser-
vicebereich wurde intensiv nach Zauneidechsen gesucht. Diese wurden an vier Orten im Gelände nachgewiesen. 
Alle diese Vorkommen befinden sich jedoch außerhalb der Eingriffsbereiche, so dass artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände ausgeschlossen werden können. Dies gilt umso mehr, als die Zuwegung vollständig auf die 
Ackerflächen verlegt wurde. Ergänzend dazu wird zwischen den Habitaten und der Zuwegung eine Leiteinrich-
tung geschaffen, die das Einwandern der Zauneidechsen in den Planungsraum verhindert. Gleichzeitig sollte die 
Durchlässigkeit für Wanderbewegungen von Amphibien in Form von Durchlässen/Schleusen gewährleistet sein. 



Artenschutzfachliche Prüfung            30  
Windpark Zichtow, Stand 14.07.2020, ergänzt 20.10.22 

             
Dipl.-Biol. Frank W. Henning • Waldstraße 6 • 35463 Fernwald • Tel. 0641 / 480 18 59 • Frank.W.Henning@gmx.de 

Das Vorkommen von Schlingnatter und der Sumpfschildkröte ist für die Eingriffsbereiche aufgrund der fehlenden 
Habitate vollständig auszuschließen. 

 

Tab. 3: Gefährdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen und potenziell vorkommenden Reptilienarten (Hervorge-
hoben sind die Arten, die detailliert im Rahmen der artenschutzfachlichen Prüfung betrachtet werden) 

Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name Vorkommen im  
Planungsraum 

Verbotstatbestand 

Coronella austriaca  Schlingnatter  • Vorkommen ausgeschlossen Nein 
Emys orbicularis  Sumpfschildkröte • Vorkommen ausgeschlossen Nein 
Lacerta agilis  Zauneidechse  • Vorkommen nachgewiesen Nein mit (V 10) 

 

4.3.3 Amphibien 

Im Planungsraum des Vorhabens wurden Arten des in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Amphibienar-
ten nachgewiesen. Da die innerhalb des Planungsraumes befindlichen Gewässer aber weder durch den Bau der 
Zuwegung noch der WEA selbst zerstört oder beeinträchtigt werden, sind Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Fortpflanzungsstätten der Amphibien auszuschließen. Aufgrund der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum 
Gewässerschutz sind Verunreinigungen der Gewässer im Umfeld des Eingriffsbereiches auszuschließen, sodass 
es auch indirekt nicht zu Beeinträchtigungen dieser Artengruppe kommen kann. Mögliche Wanderwege von Am-
phibien sind vom Vorhaben nicht betroffen, da weder Wanderbarrieren errichtet werden noch es zu einer signi-
fikanten Steigerung des Tötungsrisikos kommt, da die Wanderungen der Amphibien vorwiegend nachts stattfin-
den, während der Baustellenverkehr vorwiegend in den Tagesstunden stattfindet. 

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Überwinterungsplätze innerhalb der Baufelder der geplanten 
WEA befinden, ist für die Knoblauchkröte eine Vermeidungsmaßnahme vorzusehen (siehe oben). Diese Maß-
nahme ist ausschließlich für die Knoblauchkröte vorzusehen. Die anderen Amphibienarten überwintern nicht 
innerhalb von Ackerbereichen, weshalb für diese Arten keine Vermeidungsmaßnahmen erforderlich sind.  

 

Tab. 4: Gefährdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen und potenziell vorkommenden Amphibienarten. Keine 
der Arten weist ein artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial auf. 

Wissenschaftlicher Name  Deutscher Name Vorkommen im  
Planungsraum 

Verbotstatbestand 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte • Vorkommen nachgewiesen Nein mit (V10) 
Rana arvalis Moorfrosch • Vorkommen nachgewiesen Nein 
Rana kl. esculenta Teichfrosch • Vorkommen nachgewiesen Nein 

 
Zusammenfassend lässt sich für die Amphibien feststellen, dass es bei Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahme durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens nicht zu artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen für 
diese Artengruppe kommt. 
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4.3.4 Libellen 

Im Wirkraum des geplanten Vorhabens kommen keine im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Libellenar-
ten vor oder sind hier zu erwarten. Gewässer zur Reproduktion sind im Planungsraum zwar vorhanden, werden 
aber nicht beeinträchtigt. Möglicherweise vereinzelt vorbeifliegende Exemplare sind nicht geeignet, artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände auszulösen. Aufgrund der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Gewässer-
schutz sind Verunreinigungen der Gewässer im Umfeld des Eingriffsbereiches auszuschließen, so dass es auch 
indirekt nicht zu Beeinträchtigungen dieser Artengruppe kommen kann. Zusammenfassend lässt sich für die Li-
bellen feststellen, dass es durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens nicht zu artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbeständen für diese Artengruppe kommt. 

 

4.3.5 Käfer 

Im Wirkraum des geplanten Vorhabens kommen keine im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Käferarten 
vor oder sind hier zu erwarten. Da mehr als 100jährige Waldbereiche, die als Lebensraum für die streng geschütz-
ten Käferarten dienen könnten, nicht vom Vorhaben betroffen sind, lässt sich für die Käfer feststellen, dass es 
durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens nicht zu artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen für diese 
Artengruppe kommt. 

 

4.3.6 Tagfalter und Nachfalter  

Die Eingriffsbereiche des geplanten Vorhabens sind als Lebensraum für die Tag- und Nachtfalterarten des Anhang 
IV der FFH-Richtlinie aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung nicht geeignet. Diese Artengruppe kann im Rah-
men der Errichtung von WEA ausschließlich durch die Zerstörung von Lebensräumen beeinträchtigt werden. 
Diese möglichen Lebensräume sind aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung in den Eingriffsberei-
chen jedoch nicht vorhanden. Die Waldbereiche stellen keinen Lebensraum für die streng geschützten Tag- und 
Nachtfalter dar. Möglicherweise vereinzelt vorbeifliegende Exemplare sind nicht geeignet, artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände auszulösen. Zusammenfassend lässt sich für die Tagfalter und Nachtfalter feststellen, dass 
es durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens nicht zu artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen für diese 
Artengruppe kommt. 

 

4.3.7 Weichtiere, Krebse, Fische und Rundmäuler 

Es wird davon ausgegangen, dass die Errichtung der geplanten WEA die entwässernden Fließgewässer sowie die 
stehenden Gewässer weder durch die Errichtung von Baustraßen noch durch Sedimenteintrag beeinträchtigt. 
Aufgrund der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Gewässerschutz sind Verunreinigungen der Gewässer 
im Umfeld des Eingriffsbereiches auszuschließen, sodass es auch indirekt nicht zu Beeinträchtigungen dieser Ar-
tengruppe kommen kann. Aus diesem Grund ist auszuschließen, dass Weichtiere, Krebse, Fische und Rundmäuler 
beeinträchtigt werden. 
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5 Bestand und Betroffenheit europäischer Vogelarten nach Art. 1 
der Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der europäischen Vogelarten nach VS-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene ver-
meidbare Verletzung oder Tötung von Vögeln oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 
vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 
Störungsverbot: Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-winterungs- und 
Wanderungszeiten. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Population führt. 

 
Tötungsverbot: Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die jeweiligen Arten unter Berücksichtigung der vorgese-
henen Schadensvermeidungsmaßnahmen durch Nutzung oder Betrieb, unabhängig von oben behandelter Tötung im 
Zusammenhang mit der Entfernung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 
Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen, die mit der 
Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verbunden sind, werden im Schädigungsverbot be-
handelt. 

 

Die Abschichtung aller prüfrelevanten Arten erfolgt in der folgenden Tabelle auf der Grundlage der aktuellen 
Artenliste des Landes Brandenburg. Dieser folgend, werden somit nur noch die Arten behandelt, deren Vorkom-
men bekannt oder möglich ist und die gleichzeitig ein mögliches Konfliktpotenzial in Bezug auf die Windkraftnut-
zung aufweisen. Diese sind in der Tabelle 5 farbig hervorgehoben. Europäische Vogelarten, deren Wirkungsemp-
findlichkeit projektspezifisch so gering ist, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, 
dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können, werden nicht ausführlich behandelt, sondern in der 
folgenden Tabelle in der Form abgeschichtet, dass eine Detailprüfung nicht erforderlich ist. Damit ist der tabel-
larischen Form der Prüfung entsprechend der aktuellen Rechtsprechung (BVerwG v. 12.03.2008 „A 44 Hessisch 
Lichtenau II“, Rdn. 225) bei der gebotenen individuenbezogenen Betrachtung genüge getan. In Tab. 12 werden 
beispielsweise Singvogelarten mit einem günstigen Erhaltungszustand wie z. B. Amsel, Blaumeise oder Mönchs-
grasmücke als unempfindlich gegenüber dem Eingriff abgeschichtet, da diese Arten zwar möglicherweise im 
Wirkraum vorkommen könnten, die Planungsfläche allerdings durch das Vorhaben nicht ihre Funktion verliert 
bzw. die Arten in ihren Lebensraumansprüchen so flexibel sind, dass sie im Umfeld des Wirkraumes noch genü-
gend Ersatzlebensraum finden. Für alle diese Arten gilt, dass eine zeitliche Beschränkung für die Baufeldfreima-
chung während der Brutzeit als Vermeidungsmaßnahme vorzusehen ist. Durch diese Vermeidungsmaßnahme 
werden die möglichen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgeschlossen. Diese Einstufung kann des-
halb vorgenommen werden, da im Rahmen der artenschutzfachlichen Prüfung für Arten mit einem in Branden-
burg günstigen Erhaltungszustand regelmäßig davon ausgegangen werden kann, dass bei weit verbreiteten Arten 
(„Allerweltsarten“) keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Dies gilt auch 
für Arten, deren Nachweise deutlich außerhalb des Eingriffsbereiches liegen. Für die in Tabelle 5 gelb hervorge-
hobenen Arten kann ohne eine artenschutzfachliche Detailprüfung nicht ausgeschlossen werden, dass sie mög-
licherweise durch das Projekt betroffen sind. Die Prüfung für diese Arten erfolgt entweder artspezifisch oder 
aber in Bezug auf ökologische Gilden in Form von Prüfprotokollen im Anhang. 
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Tab. 5: Liste der nachgewiesenen/vorkommenden und möglicherweise vorkommenden europäischen Vogelarten am geplan-
ten Windenergiestandort Zichtow (siehe Berichte der Erfassungen). Arten, die im Rahmen eines Prüfprotokolls geprüft wer-
den, sind gelb hervorgehoben. Für die Grün markierten Arten gilt, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände unter Be-
rücksichtigung der Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ausgeschlossen sind. Rote Liste der Bundesrepublik Deutschland Rote 
Liste Deutschland 2015 (Grüneberg et al. 2015) und Brandenburg (2008): 0: ausgestorben oder verschollen, 1: Vom Ausster-
ben bedroht, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, V: Art der Vorwarnliste R: Art mit geographischer Restriktion, V: Vorwarnliste. 
BNatSchG: s: streng geschützt, b: besonders geschützt. EU-VS-RL: I: Art wird im Anhang I der EU-Vogelschutz-richtlinie ge-
führt, 4(2): Art nach Artikel 4(2) der EU-Vogelschutzrichtlinie. Nachweis: B: Brutvogel, BV: Brutverdacht, NG: Nahrungsgast, 
ÜF: Überflug 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Artname Nachweis RL-BRB RL-D Detailprüfung 

Verbotstatbestand 
mit Vermeidungs-
(V) bzw. CEF-Maß-

nahme (CEF) 

Turdus merula Amsel BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Motacilla alba Bachstelze NG - - NEIN NEIN 

Anthus trivialis Baumpieper BV V 3 JA NEIN mit (V 1) 

Anser albifrons Blässgans NG    NEIN 

Fulica atra Blässhuhn BV    NEIN 

Parus caeruleus Blaumeise BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Acantis cannabina Bluthänfling BV 3 3 NEIN NEIN mit (V 1) 

Fringilla coelebs Buchfink BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Dendrocopos major Buntspecht BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Sylvia communis Dorngrasmücke BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Garrulus glandarius Eichelhäher BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Spinus spinius Erlenzeisig BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Alauda arvensis Feldlerche BV 3 3 JA NEIN mit  
(V 1, CEF 3) 

Pandion haliaetus Fischadler BV  3 JA NEIN 

Phylloscopus trochilus Fitis BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Sylvia borin Gartengrasmücke BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Emberiza citrinella Goldammer BV - V NEIN NEIN mit (V 1) 

Emberiza calandra Grauammer BV   NEIN NEIN mit (V 1) 

Anser anser Graugans NG   NEIN NEIN 

Ardea cinerea Graureiher  NG - - JA NEIN 

Carduelis chloris Grünfink, Grünling BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Picus viridis Grünspecht BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Parus cristatus Haubenmeise BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Prunella modularis Heckenbraunelle BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Lullula arborea Heidelerche ÜF - V NEIN NEIN mit (V 1) 

Phasanius colchius Jagdfasan BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Coccothraustes coccothraustes Kernbeißer BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Silvia curruca Klappergrasmücke BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Sitta europaea Kleiber BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Dryobates minor Kleinspecht BV - V  NEIN mit (V 1) 

Parus major Kohlmeise BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Corvus corax Kolkrabe BV - - NEIN NEIN 

Grus grus Kranich BV - - JA NEIN 

Cuculus canorus Kuckuck BV - V NEIN NEIN mit (V 1) 

Buteo buteo Mäusebussard BV - - JA NEIN mit (V 2, V 3, V 
4, V 5, V 6, V 7, V 8) 

Turdus viscivorus Misteldrossel BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Artname Nachweis RL-BRB RL-D Detailprüfung 

Verbotstatbestand 
mit Vermeidungs-
(V) bzw. CEF-Maß-

nahme (CEF) 

Corvus corone  Aaskrähe BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Lanius collurio Neuntöter BV V - JA NEIN mit (V 1) 

Emberiza hortulana Ortolan BV V 2 JA NEIN mit (V 1) 

Oriolus oriolus Pirol BV V V NEIN NEIN mit (V 1) 

Hirundo rustica Rauchschwalbe NG V 3 NEIN NEIN 

Perdix perdix Rebhuhn BV 2 2 NEIN NEIN mit (V 1) 

Columba palumbus Ringeltaube BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Erithacus rubecula Rotkehlchen BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Milvus milvus Rotmilan BV 3 V JA NEIN mit (V2, V3, 
V4, V5, V6, V7, V8) 

Anser fabalis Saatgans NG - - NEIN NEIN 

Aegithalos caudatus Schwanzmeise BV - - NEIN NEIN 

Milvus migrans Schwarzmilan BV - - JA NEIN 

Dryocopus martius Schwarzspecht BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Haliaeetus albicilla Seeadler ÜF   JA NEIN 

Turdus philomelos Singdrossel BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Regulus ignicapilla Sommergoldhähnchen BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Sturnus vulgaris Star BV - - NEIN NEIN 

Carduelis carduelis Stieglitz, Distelfink BV - - NEIN NEIN 

Anas platyrhynchos Stockente BV - - NEIN NEIN 

Parus palustris Sumpfmeise BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger BV - - NEIN NEIN 

Parus ater Tannenmeise BV -  NEIN NEIN mit (V 1) 

Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper BV - 3 NEIN NEIN mit (V 1) 

Falco tinnunculus Turmfalke NG V - NEIN NEIN 

Certhia familiaris Waldbaumläufer BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger BV - -  NEIN mit (V 1) 

Scolopax rusticola Waldschnepfe ÜF - V JA NEIN  

Ciconia ciconia Weißstorch BV - - JA NEIN 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig BV - - NEIN NEIN mit (V 1)  

Phylloscopus collybita Zilpzalp BV - - NEIN NEIN mit (V 1) 

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher BV V - NEIN NEIN 

 
 
Zusammenfassend lässt sich für die europäischen Vogelarten feststellen, dass unter Berücksichtigung der Ver-
meidungsmaßnahmen (Rodungszeitenbeschränkung, zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung) sowie 
Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände für die europäischen Vogelarten bei Errichtung und Betrieb der geplanten WEA sicher auszuschließen 
sind (siehe Prüfprotokolle im Anhang). 
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6 Bestand und Betroffenheit weiterer streng geschützter Arten, die 
keinen gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen 

Seit dem Inkrafttreten des neuen BNatSchG am 01.03.2010 ist eine Prüfung der Betroffenheit rein national streng 
geschützter Arten im Sinne von § 44 BNatSchG nicht mehr erforderlich. Eine Liste so genannter nationaler Ver-
antwortungsarten nach § 54 Abs. 1 BNatSchG liegt derzeit noch nicht vor. Sie wären im Rahmen der Eingriffsbe-
wertung nach § 15 BNatSchG als Teil der betroffenen Lebensräume zu berücksichtigen. 

Mögliche andere national besonders geschützte Arten sind nicht Gegenstand der artenschutzfachlichen Prüfung 
und werden im Rahmen der Eingriffsregelung berücksichtigt. 

 

7 Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen Voraus-
setzung für eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 
45 Abs. 7 BNatSchG  

Da kein Verbotstatbestand nach § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 4 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG erfüllt ist, müssen die 
Voraussetzungen für die Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 Satz 1 u. 2 BNatSchG nicht geprüft werden. Die behandelten 
Arten werden zusammengefasst dargestellt. 

 

7.1 Keine zumutbare Alternative 

Da keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden, ist kein Nachweis zu 
erbringen, dass es keine anderweitigen zufriedenstellenden Lösungen gibt. 

 

7.2 Wahrung des Erhaltungszustandes 

7.2.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet wurde keine Pflanzenart des Anhangs IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen oder als po-
tenziell vorkommend eingestuft. 

 

7.2.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet wird keine Tierart des Anhangs IV der FFH-Richtlinie gem. § 44 (1) relevant geschädigt 
oder gestört. Anlagebedingte Verluste von Lebensraumstrukturen entstehen nicht, so dass die kontinuierliche 
ökologische Funktionalität somit gewahrt wird. Mögliche Verbotstatbestände werden durch geeignete Maßnah-
men insbesondere für die Fledermäuse ausgeschlossen. 
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7.2.3 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet der geplanten Windkraftanlagen wird unter Berücksichtigung der genannten Vermei-
dungsstrategien keine Vogelart gem. § 44 (1) relevant geschädigt oder gestört. 

 

7.3 Zerstörung von Biotopen weiterer streng geschützter Arten, die keinen gemein-
schaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen  

Seit dem Inkrafttreten des neuen BNatSchG am 01.03.2010 ist eine Prüfung der Betroffenheit rein national streng 
geschützter Arten nicht mehr erforderlich. 

 

8 Fazit 

Bei den am geplanten Standort Zichtow durch die Errichtung und den Betrieb weiterer Windkraftanlagen mög-
licherweise betroffenen FFH-Anhang-IV-Arten und den europäischen Vogelarten bleibt die kontinuierliche öko-
logische Funktionalität der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Kontext unter Berücksichtigung der genannten 
CEF-Maßnahmen erhalten.  

Auch bleiben unter Berücksichtigung der dargelegten Vermeidungsstrategien Störungen mit Auswirkungen auf 
die lokalen Populationen und signifikante Erhöhungen des Mortalitätsrisikos aus.  

Somit werden für keine Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie der europäischen Vogelarten gem. Art. 1 
der Vogelschutzrichtlinie die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1, 2 und 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt.  

Es wird daher keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 Satz 1 u. 2 BNatSchG für das Vorhaben benötigt. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene Art  

Mopsfledermaus (Barbastrella barbastrellus) 

2. Gefährdungsgrad nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland    2  
Brandenburg    1 

 
3. Charakterisierung der Arten 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Die Mopsfledermaus wird in Deutschland als sehr seltene Art eingestuft (Boye & Meinig 2004). Als Sommerquartiere dienen der 
Mopsfledermaus meist enge Spalten an Bäumen oder Gebäuden. Die Jagdgebiete dieser Art befinden sich häufig in Wäldern 
oder parkartigen Landschaften, aber auch entlang von Waldrändern, Baumreihen, Feldhecken oder baumgesäumten Feldwe-
gen. Der Aktionsraum der Mopsfledermäuse kann bis zu 10 km um das Quartier herum reichen oder auch nur wenige hundert 
Meter betragen (Poszig et al. 2000, Steck et al. 2015, Dietz et al. 2007, Dietz & Kiefer 2014). Entfernungen zwischen zwei Jagd-
gebieten werden in schnellem und direktem Flug entlang von Waldwegen oder mit Büschen bestandenen Feldwegen in einer 
Höhe von 2-5 m zurückgelegt (Harrington et al. 1996). Aufgrund dieser geringen Flughöhe sind Kollisionen mit Fahrzeugen re-
lativ häufig nachzuweisen. Die Art gilt als kältetolerant und zieht erst bei tiefen Froststemperaturen in die Winterquartiere ein.  

Kollisionsopfer von Mopsfledermäusen mit Windenergieanlagen wurden bisher nur in sehr geringer Zahl registriert. Brinkmann 
& Schauer-Weisshahn (2006) postulieren für betriebsbedingte Auswirkungen bei Transfer- und Jagdflügen, dass ein Konfliktpo-
tential vorhanden sein könnte.  
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Rosenau (2022) hat die Mopsfledermaus sowohl akustisch als auch durch Netzfänge nachgewiesen. Diese Art wird in Branden-
burg als nicht windkraftsensibel eingestuft. 
 
5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  Ja x nein   

 
Durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens kann es nicht zu bau- und anlagebedingten Verlusten von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten kommen, da mögliche Fortpflanzungs- oder Ruhestätten in Bäumen im Umfeld des Planungsraumes nicht 
beeinträchtigt werden. Rodungen müssen innerhalb der Zuwegung zur WEA Z 4 durch den Wald erfolgen. Hier ist jedoch das 
Alter der Bäume und damit das sekundäre Dickenwachstum der Bäume nicht ausreichend, als dass sich Baumhöhlen bilden 
könnten, die dann wiederum als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte dienen könnten. Die am südöstlichen Rand des Planungs-
raumes verlaufende Zuwegung befindet sich außerhalb des Gehölzsaumes entlang des Weges, so dass hier Rodungen nicht 
erforderlich sind. 
 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
Sollten im Rahmen der ökologischen Baubegleitung neu entstandene Baumhöhlen in den Rodungsbereichen festgestellt wer-
den, muss vor der Rodung in jedem Fall eine Kontrolle der Höhlen mit Hilfe einer Endoskopkamera erfolgen. Unbesetzte Höh-
len sind unmittelbar zu roden oder durch Verschluss vor einer Besiedlung zu sichern. Verloren gegangene Baumhöhlen wer-
den durch künstliche Höhlen ersetzt. 
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5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-
wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 
 x ja  nein   

 
Die Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten ist ausgeschlossen.  

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
  

 ja  nein x entfällt 
 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Mopsfledermäuse werden als Schlagopfer nur in sehr geringer Zahl in der Totfunddatenbank geführt. Entsprechend Anlage 3 
zum Windkrafterlass „Handlungsempfehlung zum Umgang mit Fledermäusen bei der Planung und Genehmigung von Wind-
energieanlagen in Brandenburg“ vom 13.12.2010 zählt die Mopsfledermaus nicht zu den häufig von Kollisionen betroffenen 
Fledermausarten. 
 

5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  Ja  nein x entfällt 

 
Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich 

 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  Ja x nein   

 
Auch ohne Vermeidungsmaßnahme ist das Kollisionsrisiko so gering, dass es nicht zu einer signifikanten Steigerung des Tö-
tungsrisikos kommt. 
 

5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 
werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

 
  ja  nein x entfällt 

  
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 
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5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Störungen, die von Windenergieanlagen ausgehen und auf Fledermäuse wirken könnten, sind nicht bekannt und bis zum Jahr 
2022 nicht nachgewiesen worden. Aufgrund des Fehlens von Störungen an einzelnen WEA sind auch kumulative Störungen 
durch die bereits bestehenden WEA auszuschließen. 
 

5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
 x ja  nein  entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene Art  

Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) 

2. Gefährdungsgrad nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland  D    
Brandenburg    1 

 
3. Charakterisierung der Arten 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Die Zweifarbfledermaus nutzt als Sommerquartiere Spalten in und an Gebäuden, wie z.B. hinter Fensterläden und Verschalun-
gen, aber auch hinter Balken im Dachbodenraum sowie Baumhöhlen. Als Winterquartier dienen Felsspalten, aber auch relativ 
häufig Spalten an Hochhäusern im Siedlungsbereich („Ersatzquartier“ nach Wahl eines ungeeigneten Winterquartiers), eben-
falls Stollen und Höhlen. Im Winterquartier herrscht oft eine sehr niedrige relative Luftfeuchtigkeit (47-72 %). Jagdlebensraum 
sind strukturreiche sowie parkartige Waldlandschaften, die Gewässer und oftmals felsige Strukturen aufweisen. 
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
  nachgewiesen x potenziell 

 
Die Zweifarbfledermaus ist bei den Detektoraufnahmen nicht immer eindeutig vom Großem und Kleinen Abendsegler zu unter-
scheiden. Sie wurde von Rosenau 2022 nicht direkt durch Netzfang nachgewiesen. Allerdings kann nicht vollständig ausgeschlos-
sen werden, dass Lautäußerungen dieser Art sich innerhalb der Gruppe der „Nyctaloiden“-Arten befinden. Aus diesem Grund 
wird das Vorkommen dieser Art mit „potenziell“ angegeben. 
 

5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  Ja x nein   

 
Durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens kann es nicht zu bau- und anlagebedingten Verlusten von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten kommen, da mögliche Fortpflanzungs- oder Ruhestätten in Bäumen im Umfeld des Planungsraumes nicht 
beeinträchtigt werden. Rodungen müssen innerhalb der Zuwegung zur WEA Z 4 durch den Wald erfolgen. Hier ist jedoch das 
Alter der Bäume und damit das sekundäre Dickenwachstum der Bäume nicht ausreichend, als dass sich Baumhöhlen bilden 
könnten, die dann wiederum als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte dienen könnten. Die am südöstlichen Rand des Planungs-
raumes verlaufende Zuwegung befindet sich außerhalb des Gehölzsaumes entlang des Weges, so dass hier Rodungen nicht 
erforderlich sind. 
 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 

Sollten im Rahmen der ökologischen Baubegleitung neu entstandene Baumhöhlen in den Rodungsbereichen festgestellt wer-
den, muss vor der Rodung in jedem Fall eine Kontrolle der Höhlen mit Hilfe einer Endoskopkamera erfolgen. Unbesetzte Höhlen 
sind unmittelbar zu roden oder durch Verschluss vor einer Besiedlung zu sichern. Verloren gegangene Baumhöhlen werden 
durch künstliche Höhlen ersetzt. 
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5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-
wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 
 x Ja  nein   

 
Die Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten ist ausgeschlossen.  

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
  

 ja  nein x entfällt 
 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
 x ja  nein   

 
Zweifarbfledermäuse sind Jäger des offenen Luftraums und werden als Schlagopfer in der Totfunddatenbank geführt. Somit 
kann eine betriebsbedingte Tötung nicht von vorn herein ohne die Anwendung von Vermeidungsmaßnahmen nicht ausge-
schlossen werden. Behr & v. Helversen (2005) konnten die Zahl der Kollisionen durch die in den Verhinderungsmaßnahmen 
beschriebenen Betriebszeitenregelung deutlich senken, so dass nicht zu erwarten war, dass es für die oben genannten Arten 
durch die vorhabenbedingten Wirkungen zu einer signifikanten Steigerung des Tötungsrisikos kommt. Entsprechend Anlage 3 
zum Windkrafterlass „Handlungsempfehlung zum Umgang mit Fledermäusen bei der Planung und Genehmigung von Wind-
energieanlagen in Brandenburg“ vom 13.12.2010 zählt die Zweifarbfledermaus zu den häufig von Kollisionen betroffenen 
Fledermausarten. 
 

5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
 x Ja  nein  entfällt 

 
• Betriebszeitenregelung 

 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  Ja x nein   

 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme der Betriebszeitenregelung ist das Kollisionsrisiko so gering, dass es 
nicht zu einer signifikanten Steigerung des Tötungsrisikos kommt. 
 

5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 
werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

 
  ja  nein x entfällt 

  
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 
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5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Störungen, die von Windenergieanlagen ausgehen und auf Fledermäuse wirken könnten, sind nicht bekannt und bis zum Jahr 
2022 nicht nachgewiesen worden. Aufgrund des Fehlens von Störungen an einzelnen WEA sind auch kumulative Störungen 
durch die bereits bestehenden WEA auszuschließen. 
 

5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
 x ja  nein  entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene Art 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)  

2. Gefährdungsgrad nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland  x   
Brandenburg  x   

 
3. Charakterisierung der Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Die Breitflügelfledermaus ist eine Art, die allgemein als typische Gebäudefledermaus eingestuft wird. Sie bezieht als Spaltenbe-
wohnerin z. B. Hausverkleidungen oder Verstecke im Firstbereich von Dachböden. Die Art lebt in Siedlungsbereichen und in 
strukturreichen Landschaften. Jedoch kommt es zu häufigen Quartierwechseln zwischen verschiedenen Gebäuden, so dass Un-
tersuchungen zum Vorkommen jagender Tiere nur Aussage über die Jagdquartiere beinhalten. Die Breitflügelfledermaus wählt 
zur Jagd neben Gebieten mit hohem Grünland- und Gewässeranteil auch Wald-, Siedlungs- und Ackerflächen zur Jagd aus. Da 
die Breitflügelfledermaus in der Lage ist, saisonal und regional auftretende Beutetiere auszunutzen, kann sich das Spektrum der 
im Jahresverlauf genutzten Beutetiere sowie der Jagdhabitate stark verändern (Rosenau & Boye 2004). Die Tiere fliegen in ca. 
10-15 m Höhe, oft entlang bestimmter Flugstraßen, zu ihren regelmäßigen Jagdgebieten (Baagøe 2001a). Es werden pro Nacht 
mehrere Jagdreviere genutzt, die nacheinander aufgesucht werden, die mehrere Kilometer von der Kolonie oder Wochenstube 
entfernt sein können. Im Rahmen der Erfassung von Todfunden von Fledermäusen wurden sechs Funde registriert (Dürr & Bach 
2004). Brinkmann & Schauer-Weisshahn (2006) postulieren für betriebsbedingte Auswirkungen bei Transfer- und Jagdflügen, 
dass ein hohes Konfliktpotential für die Breitflügelfledermaus vorhanden ist.  
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen   potenziell 

 
Rosenau (2022) hat die Breitflügelfledermaus im Rahmen der akustischen Erfassungen sowohl mit Hilfe des Detektors als auch 
mit den Horchboxen nachgewiesen. Da es sich bei der Breitflügelfledermaus um eine gebäudebewohnende Art handelt, sind 
innerhalb des Untersuchungsraumes keine Quartiere dieser Art vorhanden. 

 

5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein  

 
Für die Breitflügelfledermaus kann es nicht zu bau- und anlagebedingten Verlusten von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
kommen, da die typischen Quartiere dieser Arten in Siedlungsbereichen liegen und nicht vom Vorhaben betroffen sein kön-
nen. 
 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x ja  nein   

 
Der Eingriffsbereich des Vorhabens ist in Bezug auf den Aktionsradius der Breitflügelfledermaus als sehr kleinräumig einzu-
stufen. Aus diesem Grund wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang auch ohne vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen gewahrt. Dies gilt umso mehr als keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten dieser Arten betroffen sein können.  
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5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
 x ja  nein   

 
Die Breitflügelfledermaus ist Jäger des offenen Luftraums und wird als Schlagopfer in der Totfunddatenbank geführt. Auch 
wurde diese Art bei Untersuchungen an anderen Windpark-Standorten in kollisionsrelevanten Höhen wiederholt nachgewie-
sen. Entsprechend Anlage 3 zum Windkrafterlass „Handlungsempfehlung zum Umgang mit Fledermäusen bei der Planung 
und Genehmigung von Windenergieanlagen in Brandenburg“ vom 13.12.2010 zählt die Breitflügelfledermaus nicht zu den 
häufig von Kollisionen betroffenen Fledermausarten. Für die Breitflügelfledermaus „ist derzeit anzunehmen, dass deren zu-
sätzliche Verluste durch Windenergieanlagen (WEA) bisher im Rahmen einer Grundgefährdung geblieben sind, so dass sich 
aus einer möglichen Schlaggefährdung keine Populationsgefährdung ableiten lässt.“ 
 

5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
Vermeidungsmaßnahmen sind für die Breitflügelfledermaus nicht erforderlich. 

 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Vermeidungsmaßnahmen sind für die Breitflügelfledermaus nicht erforderlich. 

 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 

  
 
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
Auch ohne Anwendung einer Vermeidungsmaßnahme ist eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos für die Breitflügelfle-
dermaus auszuschließen.  
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 
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5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Störungen, die von Windenergieanlagen ausgehen und auf Breitflügelfledermäuse wirken könnten, sind nicht bekannt. Stö-
rungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten sind ausgeschlossen. 

 
5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  ja  nein x entfällt 

   
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene Art 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

2. Gefährdungsgrad nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland X    
Brandenburg   x  

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 
Die Fransenfledermaus kommt in allen Bundesländern vor, jedoch sind Nachweise von Wochenstuben selten (Trappmann & 
Boye 2004). Der Nahrungserwerb der Fransenfledermäuse erfolgt überwiegend durch direktes Absammeln der Beutetiere vom 
Substrat (Beck 1991). Dabei werden alle Substrate von den Baumkronen bis zum Boden genutzt. Jagdgebiete und Quartiere sind 
bis zu drei Kilometer voneinander entfernt. Die Flugwege zwischen beiden verlaufen häufig entlang von linearen Strukturen wie 
Hecken und Alleen (Meschede & Heller 2000). 
Aufgrund der Strategien zum Nahrungserwerb und der damit verbundenen engen Bindung dieser Art an vorhandene Vegetation 
ist eine Kollision der Fransenfledermaus mit den geplanten Windenergieanlagen während der Jagdflüge so gut wie auszuschlie-
ßen. Brinkmann & Schauer-Weisshahn (2006) postulieren für betriebsbedingte Auswirkungen bei Transfer- und Jagdflügen, dass 
vermutlich kein Konfliktpotential vorhanden ist. Aufgrund der Strategien zum Nahrungserwerb ist diese Art eng an Vegetation 
gebunden. Möglicherweise werden innerhalb von Waldbereiche auch Räume oberhalb der Wipfel genutzt. Jedoch steht auf-
grund der zu erwartenden Höhe der zu errichtenden Anlagen ein rotorfreier Raum von mindestens 80m (ab Boden) zur Verfü-
gung (Dietz et al. 2007, Meschede & Heller 2000, Schober & Grimmberger 1993). 
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  Potenziell 

 
Die Fransenfledermaus konnte bei den Netzfängen insgesamt 6 mal gefangen werden. Auch wurde diese Art im Rahmen der 
akustischen Erfassungen nachgewiesen (Rosenau 2022). 
 

5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Vorhabenbedingt kann es für die geplanten WEA nicht zu bau- und anlagebedingten Verlusten von Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten kommen, da mögliche Fortpflanzungs- oder Ruhestätten in Bäumen innerhalb des Planungsraumes nicht beein-
trächtigt werden. Rodungen müssen innerhalb der Zuwegung zur WEA Z 4 durch den Wald erfolgen. Hier ist jedoch das Alter 
der Bäume und damit das sekundäre Dickenwachstum der Bäume nicht ausreichend, als dass sich Baumhöhlen bilden könnten, 
die dann wiederum als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte dienen könnten. Die am südöstlichen Rand des Planungsraumes ver-
laufende Zuwegung befindet sich außerhalb des Gehölzsaumes entlang des Weges, so dass hier Rodungen nicht erforderlich 
sind. 
 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein  entfällt 

 
Sollten im Rahmen der ökologischen Baubegleitung neu entstandene Baumhöhlen in den Rodungsbereichen festgestellt wer-
den, muss vor der Rodung in jedem Fall eine Kontrolle der Höhlen mit Hilfe einer Endoskopkamera erfolgen. Unbesetzte Höhlen 
sind unmittelbar zu roden oder durch Verschluss vor einer Besiedlung zu sichern. Verloren gegangene Baumhöhlen werden 
durch künstliche Höhlen ersetzt. 
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5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-
wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 
 x Ja  nein   

 
Da keine Fortpflanzungsstätten von Fransenfledermäusen durch das Vorhaben betroffen sein können, wird die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt. 

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
  

 ja  nein x entfällt 
  
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Die Fransenfledermaus fliegt sowohl bei Transferflügen als auch bei der Jagd entlang von Strukturen in den unteren Luft-
schichten. Der kollisionsrelevante Luftraum im Rotorbereich in Höhen von mehr als 80m spielt für diese Art als Nahrungshabi-
tat oder auch für Transferflüge keine Rolle. Sie taucht nur vernachlässigbarer Zahl in der Totfunddatenbank auf und wird nie 
oder nur vereinzelt bei Untersuchungen in kollisionsrelevanten Höhen nachgewiesen. Dies gilt insbesondere für die Höhe der 
aktuell geplanten WEA. Somit ist eine betriebsbedingte signifikante Erhöhung des Mortalitätsrisikos dieser Fledermausart 
grundsätzlich auszuschließen. Es entstehen auch keine weiteren Störungen mit populationsrelevanten Wirkungen und Ver-
botstatbestände gem. dem Tötungsverbot sind somit auszuschließen. 
 

5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
Auch ohne Vermeidungsmaßnahme ist das Kollisionsrisiko für diese Arten so niedrig, dass es nicht zu einer signifikanten Stei-
gerung des Tötungsrisikos kommt. Die Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen zur Minderung des Kollisionsrisikos ist nicht 
erforderlich. 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 
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5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Störungen, die von Windenergieanlagen ausgehen und auf Fledermäuse wirken könnten, sind weder bekannt noch nachge-
wiesen. 
 

5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 

5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen werden berücksichtigt: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene Art  

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) und Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) 

2. Gefährdungsgrad nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland  D (Klein) V (Groß)   
Brandenburg  3 (Groß) 2 (Klein)  

 
3. Charakterisierung der Arten 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Der Große Abendsegler gilt als typische Waldfledermaus, da als Sommer- und Winterquartiere vor allem Baum-höhlen in Wäl-
dern und Parklandschaften genutzt werden. Als Jagdgebiete bevorzugt die Art offene Lebensräume, die einen hindernisfreien 
Flug ermöglichen. In großen Höhen zwischen 10-50 m jagen die Tiere über großen Wasserflächen, Waldgebieten, Einzelbäumen, 
Agrarflächen sowie über beleuchteten Plätzen im Siedlungsbereich. Die Jagdgebiete können weiter als 10 km von den Quartie-
ren entfernt sein. Sommerquartiere und Fortpflanzungsgesellschaften befinden sich vorwiegend in Baumhöhlen, seltener auch 
in Fledermauskästen. Die Wochenstubenkolonien der Weibchen befinden sich vor allem in Nordostdeutschland, Polen und 
Südschweden. Ab Mitte Juni werden die Jungen geboren. Im August lösen sich die Wochenstuben auf. Da die ausgesprochen 
ortstreuen Tiere oftmals mehrere Quartiere im Verbund nutzen und diese regelmäßig wechseln, sind sie auf ein großes Quar-
tierangebot angewiesen. Der Abendsegler kommt in der gesamten Bundesrepublik vor. Aufgrund seiner Zugaktivität ist die zu 
verzeichnende Aktivitätsdichte saisonabhängig. Im Herbst kommt es bei dieser Art zu größeren Ansammlungen, die von meh-
reren hundert bis zu über 1000 Individuen reichen kann. Der Kleinabend-segler wird als „Charaktertier des Laubhochwaldes“ 
betrachtet und ist als typische „Waldfledermaus“ zu bezeichnen. Wichtige Lebensräume der Art sind Buchen-, Eichen-Hainbu-
chen-, und Eichen-Kiefernwälder. Wenige Nachweise liegen aus Parkanlagen vor.  

Die meisten Nachweise von Sommerquartieren liegen aus Nistkästen in Waldgebieten vor, was Baumhöhlen als natürlichen 
Quartiertyp nahelegt. Auch die Wochenstuben finden sich in Baumhöhlen. Natürliche Winterquartiere sind ebenfalls Baumhöh-
len. Die Distanzen zwischen Quartieren und Jagdhabitaten können bis zu 17 km betragen. Der Jagdflug ist sehr schnell und 
trotzdem wendig und selten tiefer als 10 Meter über dem Boden (Schmidt 1989). Roer (1989) stuft den Kleinen Abendsegler als 
wandernde Art ein, dessen Bestand in Mitteleuropa jedoch als gering eingeschätzt wird. Nachweise des Kleinabendseglers lie-
gen für den Planungsraum bisher nicht vor, jedoch kann das Vorkommen dieser Art nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.  

Abendsegler gehören zu den häufigsten Kollisionsopfern unter den Fledermäusen, die unter Windenergieanlagen gefunden wer-
den (Dürr & Bach 2004, Dürr 2007). Brinkmann & Schauer-Weisshahn (2006) postulieren für betriebsbedingte Auswirkungen 
bei Transfer- und Jagdflügen, dass vermutlich ein hohes Konfliktpotential für den Abendsegler besteht.  
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen (Großer) x potenziell (Kleinabendsegler) 

 
Rosenau (2022) wies im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen den Großen Abendsegler sowohl per Netzfang als auch 
mit Hilfe der Lautanalyse nach. Ein Wochenstubenquartier des Großen Abendseglers mit 13 Individuen wurde in einer Entfer-
nung von mehr als 1.000m nachgewiesen (Rosenau 2022, S. 19, Tabelle 7). Ergänzend wurden ein Männchen-Quartier mit 4 
Individuen gefunden, die sich in einer Entfernung von 770m zur WEA 2 befand. Ein weiteres Männchen-Quartier mit 3 Individuen 
befand wurde in einer Distanz von 950m zur WEA 2 und gleichzeitig 1.000m zur WEA 1 lokalisiert. 
Für den Kleinabendsegler liegen keine direkten eindeutigen Nachweise vor. Jedoch kann innerhalb der Gruppe der „Nyctaloi-
den“-Arten auch der Kleinabendsegler enthalten sein. Aus diesem Grund wird der Kleinabendsegler mit einem potenziellen Vor-
kommen eingestuft. 
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5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  Ja x nein   

 
Durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens kann es nicht zu bau- und anlagebedingten Verlusten von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten kommen, da mögliche Fortpflanzungs- oder Ruhestätten in Bäumen im Umfeld des Planungsraumes nicht 
beeinträchtigt werden. Rodungen müssen innerhalb der Zuwegung zur WEA Z 4 durch den Wald erfolgen. Hier ist jedoch das 
Alter der Bäume und damit das sekundäre Dickenwachstum der Bäume nicht ausreichend, als dass sich Baumhöhlen bilden 
könnten, die dann wiederum als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte dienen könnten. Die am südöstlichen Rand des Planungs-
raumes verlaufende Zuwegung befindet sich außerhalb des Gehölzsaumes entlang des Weges, so dass hier Rodungen nicht 
erforderlich sind. 

 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x Ja  nein   

 
Die Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten im Rahmen der Umsetzung des geplanten Projektes kann 
sicher ausgeschlossen werden.  

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
  

 ja  nein x entfällt 
  
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
 x Ja  nein   

 
Große Abendsegler wie auch Kleinabendsegler sind Jäger des offenen Luftraums und werden als Schlagopfer in der Totfund-
datenbank geführt. Auch wurden diese Arten bei Untersuchungen an anderen Standorten in kollisionsrelevanten Höhen wie-
derholt nachgewiesen. Somit kann eine betriebsbedingte Tötung nicht von vornherein ohne die Anwendung von Vermeidungs-
maßnahmen ausgeschlossen werden. Behr & v. Helversen (2005) konnten die Zahl der Kollisionen durch die in den Verhinde-
rungsmaßnahmen beschriebenen Betriebszeitenregelungen deutlich senken, so dass nicht zu erwarten war, dass es für die 
Abendsegler durch die vorhabenbedingten Wirkungen zu einer signifikanten Steigerung des Tötungsrisikos kommt.  
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5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
 x Ja  nein  entfällt 

 
• Betriebszeitenregelung 

 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  Ja x nein   

  
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme der Betriebszeitenregelung ist das Kollisionsrisiko so gering, dass es nicht 
zu einer signifikanten Steigerung des Tötungsrisikos kommt. 
 

5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 
werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

 
  ja  nein x entfällt 

  
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Störungen im artenschutzrechtlichen Sinne, die von Windenergieanlagen ausgehen und auf Fledermäuse wirken könnten, 
sind nicht bekannt und auch wissenschaftlich nicht belegt.  

 
5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
 x ja  nein  entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   
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7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen werden berücksichtigt: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene Art 

„Gattung Pipistrellus“: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus ), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), 
Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Pipistrellus spec. 

2. Gefährdungsgrad nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland  D (Mücken)    
Brandenburg NEU (Mücken) V (Zwerg), 3 (Rauh)   

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Die Zwergfledermaus ist eine der häufigsten Fledermausarten in Deutschland. Sie besiedelt eine Vielzahl von Lebensräumen, 
wobei sie bis in das Innere des Siedlungsraumes vordringt. In Wäldern nutzt sie vor allem offenere Bereiche, wie Schneisen, 
Lichtungen und Waldränder zur Jagd. Quartiere findet sie in Spalten und Höhlen an Gebäuden und Bäumen. Überwinterungs-
quartiere sind entweder überirdisch in Felsspalten und Gebäuden oder in unterirdischen Hohlräumen, wie Kellern, Bunkern und 
Höhlen. Sie ist in Deutschland ungefährdet.  

Die Rauhautfledermaus zählt zu den weit ziehenden Fledermausarten. Die Weibchen fliegen im Frühjahr nach Nordosteuropa, 
wo sie Ihre Jungen zur Welt bringen. Sie ist als typische Waldart zu betrachten und findet ihre Quartiere in Höhlen und Spalten 
an Bäumen. Über die Lebensraumansprüche der Mückenfledermaus liegen bisher kaum Erkenntnisse vor. Sie jagt vermutlich 
vornehmlich in Waldgebieten in Gewässernähe, etwa in Auwäldern und an Teichen.  

Die Mückenfledermaus wurde erst Mitte der 1990er Jahre in Mitteleuropa neu entdeckt. Über die Verbreitung der Mückenfle-
dermaus ist deshalb wenig bekannt. Wahrscheinlich kommt sie in weiten Teilen Europas vor. Auch in Deutschland wurde sie in 
verschiedenen Regionen nachgewiesen. Alle drei Arten werden regelmäßig in größeren Höhen, die auch den Rotorraum umfas-
sen, nachgewiesen, was wahrscheinlich auf ihre opportunistische Jagdstrategie zurückzuführen ist. Einerseits jagen diese Fle-
dermäuse in bodennahen Schichten entlang von insektenreichen Strukturen (Heckenreihen, Gewässern) oder bei gutem Insek-
tenangebot im offenen Luftraum. 

Alle drei Arten werden regelmäßig in größeren Höhen, die auch den Rotorraum umfassen, nachgewiesen, was wahrscheinlich 
auf ihre opportunistische Jagdstrategie zurückzuführen ist. Einerseits jagen diese Fledermäuse in bodennahen Schichten ent-
lang von insektenreichen Strukturen (Heckenreihen, Gewässern) oder bei gutem Insektenangebot im offenen Luftraum. 
 
4. Vorkommen der Arten im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Das Vorkommen von Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus und Mückenfledermaus wurde durch die fledermauskundlichen 
Untersuchungen nachgewiesen. Während die Zwergfledermaus und die Mückenfledermaus sowohl durch Netzfänge als auch 
akustische Erfassung nachgewiesen wurden, ließ sich die Rauhautfledermaus nur akustisch detektieren. Das Quartier eine 
Zwergfledermaus wurde in einem Gebäude in Bendelin lokalisiert. Dieses befindet sich außerhalb des Radius von 1.000m um 
die geplanten WEA-Standorte. 
 

5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens kann es nicht zu bau- und anlagebedingten Verlusten von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten kommen, da mögliche Fortpflanzungs- oder Ruhestätten in Bäumen im Umfeld des Planungsraumes nicht 
beeinträchtigt werden. Rodungen müssen innerhalb der Zuwegung zur WEA Z 4 durch den Wald erfolgen. Hier ist jedoch das 
Alter der Bäume und damit das sekundäre Dickenwachstum der Bäume nicht ausreichend, als dass sich Baumhöhlen bilden 
könnten, die dann wiederum als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte dienen könnten. Die am südöstlichen Rand des Planungs-
raumes verlaufende Zuwegung befindet sich außerhalb des Gehölzsaumes entlang des Weges, so dass hier Rodungen nicht 
erforderlich sind. 
 



Artenschutzfachliche Prüfung - Prüfprotokolle   
Windpark Zichtow, Stand 20.10.22 

   
Dipl.-Biol. Frank W. Henning • Waldstraße 6 • 35463 Fernwald • Tel. 0641 / 480 18 59 • Frank.W.Henning@gmx.de 

62 

5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein  entfällt 

 
Sollten im Rahmen der ökologischen Baubegleitung neu entstandene Baumhöhlen in den Rodungsbereichen festgestellt wer-
den, muss vor der Rodung in jedem Fall eine Kontrolle der Höhlen mit Hilfe einer Endoskopkamera erfolgen. Unbesetzte Höhlen 
sind unmittelbar zu roden oder durch Verschluss vor einer Besiedlung zu sichern. Verloren gegangene Baumhöhlen werden 
durch künstliche Höhlen ersetzt. 

 
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x Ja  nein   

 
Es sind keine CEF-Maßnahmen erforderlich, da keine Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten durch die Umsetzung des geplan-
ten Vorhabens betroffen sind. 

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
  

 ja  nein x entfällt 
   
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
 
 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
 x ja  nein   

 
Zwergfledermäuse, Mückenfledermäuse und Rauhautfledermäuse sind Jäger des offenen Luftraums und werden als Schlag-
opfer in der Totfunddatenbank geführt. Auch wurde die Art bei Untersuchungen an anderen Standorten in kollisionsrelevanten 
Höhen wiederholt nachgewiesen. Somit kann eine betriebsbedingte Tötung nicht von vornherein ohne die Anwendung von 
Vermeidungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden. Behr & v. Helversen (2005) konnten die Zahl der Kollisionen durch die 
in den Verhinderungsmaßnahmen beschriebenen Betriebszeitenregelung deutlich senken, so dass nicht zu erwarten war, dass 
es für die oben genannten Arten durch die vorhabenbedingten Wirkungen zu einer signifikanten Steigerung des Tötungsrisikos 
kommt.  
 

5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein  entfällt 

 
• Betriebszeitenregelung 

 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme der Betriebszeitenregelung ist das Kollisionsrisiko so gering, dass es nicht 
zu einer signifikanten Steigerung des Tötungsrisikos kommt.  
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5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 
werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

 
  ja  nein x entfällt 

  
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Störungen im artenschutzrechtlichen Sinne, die von Windenergieanlagen ausgehen und auf Fledermäuse wirken könnten, 
sind weder bekannt noch wissenschaftlich belegt.  

 
5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

   
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
 x ja  nein  entfällt 

 
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen werden berücksichtigt: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene Art  

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) und Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

2. Gefährdungsgrad nach Roter Liste (Meinig et al. 2020 (D)  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland  Kleine, Große    
Brandenburg   x (Große) x (Kleine) 

 
3. Charakterisierung der Arten 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Die Verbreitung der Großen Bartfledermaus ist in Deutschland lückenhaft bekannt, jedoch liegen Wochenstubennachweise aus 
vielen Bundesländern vor. Der Erstnachweis der Großen Bartfledermaus in Rheinland-Pfalz gelang im Jahre 1986 (Veith und 
Weishaar 1987). Die Jagdgebiete dieser Art liegen in Wäldern, Gärten oder Gewässern oder sie verlaufen entlang von Hecken, 
Baumreihen oder Waldrändern wobei diese bis zu 10 km von den Tages-quartieren entfernt sein können (Boye et al. 2004). 
Bartfledermäuse fliegen schnell und kurvig in einer Höhe von 3 bis 10 Metern (Meschede & Heller 2000). Die Flugstrecken zwi-
schen Quartier und Jagdhabitat werden entlang von Flugstraßen zurückgelegt (Dense & Rahmel 2002). Die Gefährdungsursa-
chen für diese Art sind sowohl in der intensiven Forstwirtschaft als auch durch Renovierung von Gebäuden und damit Verlust 
von Quartieren zu suchen. 

Die Kleine Bartfledermaus scheint in der kontinentalen biogeographischen Region der Bundesrepublik Deutschland weit ver-
breitet zu sein (Boye 2004). Wochenstubennachweise liegen aus vielen Bundesländern und auch aus Rheinland-Pfalz vor (Weis-
haar 1998). Die Kleine Bartfledermaus wird als sehr anpassungsfähig eingestuft. Sie ist sowohl in Wäldern als auch im Sied-
lungsbereich, der offenen Kulturlandschaft und an Gewässern zu finden (Tupinier & Aellen 2001). Offene Waldränder, Gärten 
und Hecken sowie Gewässer werden opportunistisch als Jagdreviere genutzt. Jagdflüge finden in einer Höhe von ein bis sechs 
Metern über dem Boden statt. Dieser ist wendig und kurvenreich mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 15 km/h. Distanzen 
zwischen Quartieren und Jagdhabitaten können bis zu 650 m betragen (Tupinier & Aellen 2001). 

Für die Große Bartfledermaus liegen zwei Funde von Kollisionsopfern in der Bundesrepublik Deutschland vor. Für die Kleine 
Bartfledermaus sind es ebenfalls sehr wenige Funde. Brinkmann & Schauer-Weisshahn (2006) postulieren für betriebsbedingte 
Auswirkungen bei Transfer- und Jagdflügen, das vermutlich keine Konflikte für beide Bartfledermausarten zu erwarten sind. 
Diese Aussage kann durch die für den Jagdflug genutzten Höhenbereiche bestätigt werden, da Rotorbereich der Windenergie-
anlage und Jagdbereich der Bartfledermäuse deutlich voneinander getrennt sind. In Brandenburg werden die Bartfledermäuse 
nicht zu den kollisionsgefährdeten Arten gezählt.  
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen (Große) x potenziell (Kleine) 

 
Die Bartfledermaus wurde im Rahmen der akustischen Erfassung nachgewiesen. Ergänzend gelang der Fang von drei Großen 
Bartfledermäusen (Rosenau 2022). 
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5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens kann es nicht zu bau- und anlagebedingten Verlusten von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten kommen, da mögliche Fortpflanzungs- oder Ruhestätten in Bäumen im Umfeld des Planungsraumes nicht 
beeinträchtigt werden. Rodungen müssen innerhalb der Zuwegung zur WEA Z 4 durch den Wald erfolgen. Hier ist jedoch das 
Alter der Bäume und damit das sekundäre Dickenwachstum der Bäume nicht ausreichend, als dass sich Baumhöhlen bilden 
könnten, die dann wiederum als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte dienen könnten. Die am südöstlichen Rand des Planungs-
raumes verlaufende Zuwegung befindet sich außerhalb des Gehölzsaumes entlang des Weges, so dass hier Rodungen nicht 
erforderlich sind. 

 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x ja  nein   

 
Da keine Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten beeinträchtigt werden können, sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
nicht erforderlich. 

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
  

 ja  nein x entfällt 
  
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Die Kleine Bartfledermaus wird in Brandenburg nicht zu den Arten gezählt, die kollisionsgefährdet sind.  
 

5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Auch ohne Vermeidungsmaßnahmen ist das Kollisionsrisiko so gering, dass es nicht zu einer signifikanten Steigerung des Tö-
tungsrisikos kommt.  
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5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 
werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

 
  ja  nein x entfällt 

 
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

  
Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Störungen im artenschutzrechtlichen Sinne, die von Windenergieanlagen ausgehen und auf Fledermäuse wirken könnten, sind 
weder bekannt noch wissenschaftlich nachgewiesen.  

 
5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

   
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
 x ja  nein  entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen werden berücksichtigt: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene Art 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

2. Gefährdungsgrad nach Roter Liste 
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland  V    
Brandenburg    3  

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 
Braune Langohren sind Waldbewohner. Sie bevorzugen lockere Laub- und Nadelgehölze oder Parkanlagen, oft fliegen sie im 
dichten Unterbewuchs, wobei die breiten Flügel zur Manövrierfähigkeit beitragen. Sie sind auch zum Rüttelflug, bei dem die 
Position in Bezug auf einen erdfesten Punkt unverändert bleibt, fähig. Als Schlafplätze verwenden sie Bäume, manchmal auch 
Vogel- oder Fledermauskästen oder Gebäude. Als Winterquartiere während des Winterschlafs dienen ihnen Höhlen oder Mi-
nen. 
Braune Langohren fressen vorwiegend Insekten, sie jagen vor allem mittelgroße Nachtfalter wie z. B. Eulenfalter, Zweiflügler 
und Käfer. Die Beute wird im Flug mit Hilfe der Schwanzflughaut oder der Flügel als Kescher gefangen. Es werden aber auch 
direkt von der Vegetation flugunfähige Insekten wie Spinnen, Raupen, Ohrwürmer oder Weberknechte als Nahrung abgesam-
melt. Beim gleaning erfasst das Braune Langohr die Beute optisch oder anhand der Geräusche, es erfolgt keine Ortung mit 
Hilfe von Ultraschallauten. Braune Langohren können im Rüttelflug die Beute von der Vegetation absammeln. Größere Beu-
tetiere werden meist zu einem Fraßplatz gebracht und dort verzehrt. Diese Fraßplätze sind oft an den am Boden liegenden 
Körperteilen von Schmetterlingen zu erkennen (Schober & Grimmberger 1993, Dietz et al. 2007).  

 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  Potenziell 

 
Rosenau (2022) hat das Braune Langohr ausschließlich durch Netzfänge nachgewiesen. Akustische Nachweise dieser sehr leise 
rufenden Art liegen nicht vor.  
 

5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens kann es nicht zu bau- und anlagebedingten Verlusten von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten kommen, da mögliche Fortpflanzungs- oder Ruhestätten in Bäumen im Umfeld des Planungs-raumes nicht 
beeinträchtigt werden. Rodungen müssen innerhalb der Zuwegung zur WEA Z 4 durch den Wald erfolgen. Hier ist jedoch das 
Alter der Bäume und damit das sekundäre Dickenwachstum der Bäume nicht ausreichend, als dass sich Baumhöhlen bilden 
könnten, die dann wiederum als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte dienen könnten. Die am südöstlichen Rand des Planungs-
raumes verlaufende Zuwegung befindet sich außerhalb des Gehölzsaumes entlang des Weges, so dass hier Rodungen nicht 
erforderlich sind. 
 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x Ja  nein   

 
Siehe 5.1.2 
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5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
  

 ja  nein x entfällt 
   
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Die Braune Langohr fliegt sowohl bei Transferflügen als auch bei der Jagd entlang von Strukturen in den unteren Luftschichten. 
Der kollisionsrelevante Luftraum im Rotorbereich in Höhen von mehr als 80m spielt für diese Arten als Nahrungshabitat oder 
auch für Transferflüge keine Rolle. Sie taucht nur vernachlässigbarer Zahl in der Totfunddatenbank auf und werden nie oder 
nur vereinzelt bei Untersuchungen in kollisionsrelevanten Höhen nachgewiesen. Somit ist eine betriebsbedingte signifikante 
Erhöhung des Mortalitätsrisikos grundsätzlich auszuschließen. Es entstehen auch keine weiteren Störungen mit populations-
relevanten Wirkungen und Verbotstatbestände gem. dem Tötungsverbot sind somit auszuschließen. 
 

5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein  entfällt 

    
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 

   
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Störungen, die von Windenergieanlagen ausgehen und auf Fledermäuse wirken könnten, sind nicht bekannt. 
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5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 

5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
 x ja  nein  entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene Art  

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

2. Gefährdungsgrad nach Roter Liste (Kühnel et al. 2009) 
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland   V   
Brandenburg x    

 
3. Charakterisierung der Arten 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Die Zauneidechse bewohnt reich strukturierte, offene Lebensräume mit einem kleinräumigen Mosaik aus vegetationsfreien und 
grasigen Flächen, Gehölzen, verbuschten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren. Dabei werden Standorte mit lockeren, 
sandigen Substraten und einer ausreichenden Bodenfeuchte bevorzugt. Ursprünglich besiedelte die wärmeliebende Art ausge-
dehnte Binnendünen- und Uferbereiche entlang von Flüssen. Heute kommt sie vor allem in Heidegebieten, auf Halbtrocken- und 
Trockenrasen sowie an sonnenexponierten Waldrändern, Feldrainen und Böschungen vor. Sekundär nutzt die Zauneidechse 
auch vom Menschen geschaffene Lebensräume wie Eisenbahndämme, Straßenböschungen, Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben 
oder Industriebrachen. Im Winter verstecken sich die Tiere in frostfreien Verstecken (z.B. Kleinsäugerbaue, natürliche Hohl-
räume), aber auch in selbst gegrabenen Quartieren. Nach Beendigung der Winterruhe verlassen die tagaktiven Tiere ab März 
bis Anfang April ihre Winterquartiere. Ab Ende Mai werden die Eier in selbst gegrabene Erdlöcher an sonnenexponierten, vege-
tationsfreien Stellen abgelegt. In günstigen Jahren sind zwei Gelege möglich. Die jungen Eidechsen schlüpfen von August bis 
September. Während ein Großteil der Jungtiere noch bis Mitte Oktober (zum Teil bis Mitte November) aktiv ist, suchen die 
Alttiere bereits von Anfang September bis Anfang Oktober ihre Winterquartiere auf. Die Zauneidechse ist eine ausgesprochen 
standorttreue Art, die meist nur kleine Reviere mit einer Flächengröße bis zu 100 m² nutzt. 

In Deutschland zählt die Zauneidechse zu den häufigsten Reptilienarten und ist über das gesamte Bundesgebiet verbreitet. 
Deutliche Verbreitungslücken finden sich im Nordwestdeutschen Tiefland sowie in den westlichen und östlichen Mittelgebirgen 
und im Alpenvorland. Als Kulturfolger besiedelt die Zauneidechse vornehmlich anthropogen geprägte Standorte. In klimatisch 
begünstigten Gebieten, in denen diese zahlreich vorhanden und vernetzt sind, z. B. durch Abgrabungen oder größere Brachen, 
sind stabile Populationen zu erwarten (Blanke 2010, Blanke & Fearnley 2015, Wiligalla et al. 2011) 
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Zum Vorkommen der Zauneidechse führt Purps (2018) aus: „Im Gebiet konnte eine kleine Population der Zauneidechse (Lacerta 
agilis) nachgewiesen werden. Nur an einem der fünf Erfassungstermine, am 28. August, wurden vier adulte Tiere (ausschließlich 
Weibchen) in Randbereichen des Feldweges festgestellt. Die Fundorte sind in Abb. 3 kartenmäßig dargestellt. Andere Reptilien-
arten konnten nicht nachgewiesen werden. Die Fundorte befanden sich in untersonnten Gebüschen und in Altgrasbeständen, 
vgl. Abb. 4. Schlüpflinge wurden an den beiden Begehungen im Spätsommer nicht beobachtet – obwohl diese angesichts des 
Nachweises der Alttiere zumindest im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes zu erwarten gewesen wären. Trotz sorgfältiger 
Kontrolle aller geeigneten Kleinstrukturen blieb die Suche erfolglos. Der Artnachweis der Zauneidechse bestätigt ältere Funde 
für den Meßtischblattquadranten (vgl. DGHT 2018). An den übrigen untersuchten Waldrandbereichen und im weiteren Verlauf 
des Feldweges konnten keine Reptiliennachweise erbracht werden.“ 

 

5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Aufgrund der fehlenden Besiedlung des Eingriffsbereiches durch Zauneidechsen können Fortpflanzungs- und/oder Ruhestät-
ten nicht zerstört werden.  
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5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein  entfällt 

  
• Lenkung 

Aufgrund der Anpassung der Planung der Zuwegung an das Vorkommen der Zauneidechsen sind keine weiteren Vermeidungs-
maßnahmen erforderlich. 

 
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
  ja x nein   

 
Auch ohne Vermeidungsmaßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Da der Eingriffsbereich nicht von Zauneidechsen besiedelt ist, kann auch ohne Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen wer-
den, dass Tiere getötet werden. 
 

5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Da der Eingriffsbereich nicht von Zauneidechsen besiedelt ist, kann auch ohne Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen wer-
den, dass Tiere getötet werden. 
 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 
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5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 
ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 

 
  ja x nein   

 
Auch ohne Vermeidungsmaßnahmen werden keine wildlebenden Tiere gefangen, verletzt oder getötet.  
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Da der Eingriffsbereich nicht von Zauneidechsen besiedelt ist, kann auch ohne Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen wer-
den, dass Tiere gestört werden. 
 
5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 

5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
 x ja  nein  entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist.  
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene Art  

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) 

2. Gefährdungsgrad nach Roter Liste (Kühnel et al. 2009) 
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland   V   
Brandenburg x    

 
3. Charakterisierung der Arten 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 
Erwachsene Knoblauchkröten sind, abgesehen von der Laichzeit, bodenbewohnende Landtiere. Sie bevorzugen insbesondere 
Landschaften mit lockeren, sandigen bis sandig-lehmigen Oberböden (beispielsweise Heiden, Binnendünen, Magerrasen, Step-
pen). Hier können sich die Tiere mittels ihrer Fersenhöcker-„Schaufeln“ an den Hinterfüßen und der speziell angepassten Bein-
muskulatur rasch eingraben. Die Grabtiefen liegen nach einer Untersuchung aus Nordwestdeutschland während der Laichzeit 
je nach Bodentyp und Umfeld nur zwischen 1,5 und 8 Zentimetern, in der übrigen Zeit aber wahrscheinlich deutlich tiefer (circa 
10 bis 60 cm). Die gegrabenen Höhlungen werden von den Tieren mehrfach genutzt. Bei optimalen Umweltbedingungen werden 
die unterirdischen Tagesverstecke regelrecht zur Wohnhöhle ausgebaut, indem die Wände durch die Knoblauchkröte mecha-
nisch stabilisiert und gefestigt werden. In sehr trockenen Sommern kann es gelegentlich zu längeren Phasen der Inaktivität 
kommen, in denen die Kröten ihr Erdloch nur selten verlassen. 
Sobald die abendliche Dämmerung anbricht, graben sich die Tiere aus ihrem unterirdischen Versteck frei, um an der Oberfläche 
auf Nahrungssuche zu gehen. Knoblauchkröten sind vorwiegend Insektenfresser. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Kä-
fern, Feldgrillen, Heuschrecken und glatten Raupen, aber auch Asseln, kleinen bis mittelgroßen Schnecken und Regenwürmern. 
Sie selbst gehören zum Beutespektrum verschiedener Vogel- und Säugetierarten. Als wichtigste Fressfeinde gelten Eulen wie 
der Waldkauz] und insbesondere die Stockente beim Vertilgen von Laich und Larven (Jahn 1997, Nöllert 1990, Krone 2008).  
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Zum Vorkommen der Knoblauchkröte führt Purps (2018) aus: „Aus Artenschutzsicht bedeutendste Art ist die Knoblauchkröte 
(Pelobates fuscus), die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgenommen ist und nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) streng 
geschützt ist. Die Art reproduziert sich in dem größeren Gewässerkomplex (Nr. 6 in Abb. 2) erfolgreich und weist dort eine 
Population von deutlich über 10 Tieren auf. In geringerer Populationsgröße von ca. 3-5 Tieren wurden Knoblauchkröten am 
Gewässern Nr. 4 nachgewiesen. Auch hier reproduziert sich die streng geschützte Art. Diese mobile Art besitzt im Gebiet in den 
Waldrandbereichen mit Übergängen zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen geeignete Sommerlebensräume und dürfte in den 
lockeren Sandböden ausreichend Grabemöglichkeiten für Winterquartiere finden, Knoblauchkröten dürften dann auch ver-
mehrt in die umliegenden Sandäcker ziehen.“ 

 

5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Aufgrund des Nachweises von Knoblauchkröten in den an den Planungsraum angrenzenden Gewässern kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass sich Überwinterungsplätze innerhalb der Baufelder der geplanten WEA befinden.  
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5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein  entfällt 

 
Bei einem Abschieben des Oberbodens unter Berücksichtigung der Maßnahme V1 (zeitliche Regelung der Baufeldfreimachung 
für europäische Vogelarten (V1) außerhalb der Brutzeit der Vögel kann ohne eine Vermeidungsmaßnahme nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich Knoblauchkröten zur Überwinterung innerhalb des Baufeldes aufhalten. Aus diesem Grund sind die Baufelder 
der WEA zu dem Zeitpunkt mit einem Amphibienzaun zu versehen (= abzugrenzen), in dem sich die Knoblauchkröten innerhalb 
des Gewässers befinden. Dieses Abzäunen erfolgt in Verbindung mit der ökologischen Baubegleitung, die sicherstellt, dass bo-
denbrütende Vogelarten das Brutgeschäft abgeschlossen haben und das Aufstellen des Amphibienzaunes selbst keinen arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestand auslöst. Aufgrund der möglichen Entfernung der Winterquartiere von den Reproduktions-
gewässern der Knoblauchkröte von bis zu 1.000m ist diese Maßnahme für alle geplanten WEA-Standorte erforderlich. Kann 
bereits abgesehen werden, dass eine Genehmigung in den Herbst- oder Wintermonaten in Aussicht steht, kann diese Maß-
nahme bereits im August davor umgesetzt werden, um die Baufeldfreimachung unter Berücksichtigung von V1 zu gewährleis-
ten. 

 
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
  ja x nein   

 
Unter Anwendung der Vermeidungsmaßnahmen wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
 x ja  nein   

 
Sollten sich Tiere in den Winterquartieren befinden, die abgeschoben werden, ist nicht auszuschließen, dass es zu einer Tö-
tung kommt. 
 

5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein  entfällt 

 
Bei einem Abschieben des Oberbodens unter Berücksichtigung der Maßnahme V1 (zeitliche Regelung der Baufeldfreimachung 
für europäische Vogelarten (V1) außerhalb der Brutzeit der Vögel kann ohne eine Vermeidungsmaßnahme nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich Knoblauchkröten zur Überwinterung innerhalb des Baufeldes aufhalten. Aus diesem Grund sind die Baufelder 
der WEA zu dem Zeitpunkt mit einem Amphibienzaun zu versehen (= abzugrenzen), in dem sich die Knoblauchkröten innerhalb 
des Gewässers befinden. Dieses Abzäunen erfolgt in Verbindung mit der ökologischen Baubegleitung (CEF 4), die sicherstellt, 
dass bodenbrütende Vogelarten das Brutgeschäft abgeschlossen haben und das Aufstellen des Amphibienzaunes selbst keinen 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand auslöst. Aufgrund der möglichen Entfernung der Winterquartiere von den Reproduk-
tionsgewässern der Knoblauchkröte von bis zu 1.000m ist diese Maßnahme für alle geplanten WEA-Standorte erforderlich. Kann 
bereits abgesehen werden, dass eine Genehmigung in den Herbst- oder Wintermonaten in Aussicht steht, kann diese Maß-
nahme bereits im August davor umgesetzt werden, um die Baufeldfreimachung unter Berücksichtigung von V1 zu gewährleis-
ten. 
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5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-
störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 
  ja x nein   

 
Unter Berücksichtigung der oben genannten Vermeidungsmaßnahme werden keine Tiere getötet. 
 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
 x ja  nein  entfällt 

  
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
Unter Berücksichtigung der oben genannten Vermeidungsmaßnahme werden keine Tiere getötet. 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Knoblauchkröten können durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens nicht beeinträchtigt werden. 
 
5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 

5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
 x ja  nein  entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   
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7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist.  
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Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene europäische Vogelart 

Baumpieper (Anthus trivialis) 

2. Gefährdungsgrad/EHZ nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland  3   
Brandenburg   V 2  

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Der Baumpieper ist Brutvogel der offenen und halboffenen Landschaft und benötigt eine lichte, nicht zu schattige und gut aus-
geprägte Krautschicht, hohe Singwarten und ausgeprägte Freiflächen. Deckungsgrade der Baum- oder Strauchbestände von 
mehr als 60 % werden überwiegend gemieden. Sichtschutz bietende Grasbulten müssen für den Nestbau vorhanden sein, ferner 
sind vor allem während der Brutzeit günstige Nahrungsbedingungen in der Umgebung des Nestes erforderlich. Wälder können 
ebenfalls als Lebensraum für den Baumpieper geeignet sein, wenn aufgrund intensiver Durchforstung der Zwischenraum zwi-
schen einem lückigen Kronenschluss und einer lockeren, vorwiegend von Beerensträuchern dominierten Bodenschicht überwie-
gend frei von Vegetation ist. Die Nahrung besteht vorwiegend aus Insekten, jedoch können im Frühjahr und Herbst auch vege-
tarische Anteile hinzukommen. Die artspezifische Zusammensetzung der Nahrung ist vorwiegend vom Angebot abhängig und 
reicht über Dipteren, Raupen und Heuschrecken hin zu Spinnen, Köcherfliegen und Hautflüglerlarven (ABBO 2001, Bauer et al. 
2005). 

Der Baumpieper ist von Mitteleuropa bis nach Jakutien verbreitet. Der Bestand für Deutschland wurde für 2005 mit 500.000 bis 
700.000 Brutpaaren angegeben (Südbeck et al. 2007). Gedeon et al. (2014) geben den Bestand mit 250.000 bis 355.000 Revieren 
an. In Brandenburg wird der Bestand mit 50.000 bis 70.000 Brutpaaren für den Zeitraum von 2015/2016 hochgerechnet (Ryslavy 
et al. 2019).  

Der Baumpieper ist ein Langstreckenzieher, der in den Savannen Westafrikas und Ostafrikas überwintert. Ende März bis Anfang 
April erreicht der Baumpieper die Brutgebiete. Die Abgrenzung des Territoriums erfolgt sowohl durch akustische als auch durch 
optische Signale. 

Gefährdungsursachen für den Baumpieper bestehen vor allem im Lebensraumverlust durch die Intensivierung der Landwirt-
schaft mit Trockenlegung und Umbruch von Grünland sowie einer Ausräumung der Landschaft und Entfernung von Hochstam-
mobstbaumbeständen oder einer Aufforstung von Heide- und Moorflächen. Direkte Verfolgung während des Zuges sowie kli-
matische Veränderungen in den Überwinterungsgebieten tragen ebenfalls zur Gefährdung dieser Art bei. Der Baumpieper wird 
nicht als Art geführt, die sensibel auf Windenergienutzung reagiert  . 
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Orchis (2020) führt zum Vorkommen des Baumpiepers aus: „Die Art, welche halboffene Landschaften mit Bäumen und Offen-
land besiedelt, konnte mit 8 Brutpaaren im Untersuchungsgebiet festgestellt werden“ 

 
5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
 x ja  nein   

 
Rodungen innerhalb der Brutzeit könnten zur Zerstörung von Fortpflanzungsstätten dieses Bodenbrüters führen und sollten 
deshalb vermieden werden. Da der Baumpieper ein Bodenbrüter ist, sind zum Schutz möglicher Bodennester Vermeidungs-
maßnahmen notwendig.  
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5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein  entfällt 

Um Eingriffe in mögliche Niststandorte des Baumpiepers zu vermeiden, hat die Rodung und Baufeldfreimachung außerhalb 
der Brutzeit zu erfolgen. 
 
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x ja  nein   

 
Durch den Eingriff und die Baufeldfreimachung können Habitat-Strukturen geschaffen werden, die vom Baumpieper besiedelt 
werden können. 

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos ist für den Baumpieper auszuschließen, da die Mobilität dieser Art eine Tötung 
während des Baus ausschließt. Trotz des Gesangsfluges dieser Art erreichen die Baumpieper nicht die Flughöhe, die von den 
Rotoren überstrichen wird, so dass sich eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos in jedem Falle ausschließen lässt. 

 
5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1. 
 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 
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5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 
ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 

 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wildlebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 # 
Reaktionen oder Verhaltensänderungen des Baumpiepers auf Windenergieanlagen sind bisher nicht bekannt geworden, so 
dass davon ausgegangen werden kann, dass keine Störung für diese Art gegeben ist.  

 
5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Vermeidungsmaßnahmen sind für den Baumpieper nicht erforderlich. 
 

5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  ja  nein x entfällt 

   
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene europäische Vogelart 

Feldlerche (Alauda arvensis) 

2. Gefährdungsgrad nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland  3   
Brandenburg  3   

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Die von der Feldlerche benötigten Habitat-Eigenschaften sind ein trockener Boden und ebenes Gelände mit einer kargen, lücki-
gen Vegetation. Die Feldlerche ist ein Brutvogel im offenen Gelände mit weitgehend freiem Horizont. Sie legt ihr Nest auf tro-
ckenen bis wechselfeuchten Böden und in niedriger sowie abwechslungsreich strukturierter Gras- und Krautschicht an. Bevor-
zugt wird eine karge Vegetation mit offenen Stellen. Eine geeignete Ausprägung der Mikrohabitate stellen für die Feldlerchen 
lebenswichtige Habitat-Parameter dar. Es sind hier vor allem die geringe Vegetationshöhe, vegetationsfreie Flächen und offener 
Boden sowie eine reich strukturierte Vegetation mit hoher Grenzliniendichte zu nennen (ABBO 2001, Bauer et al. 2005). 

Die Feldlerche ist in Brandenburg weit verbreitet, wobei die Offenlandhabitate des gesamten Landes besiedelt werden. Ryslavy 
et al. (2019) geben den Bestand mit 280.000 bis 380.000 Brutpaaren an. 
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Orchis (2020) führt zum Vorkommen der Feldlerche aus: „Die ackerbrütende Feldlerche ... war mit 10 Brutpaaren im Offenland 
des Untersuchungsgebiets anzutreffen. Die Brutreviere der Feldlerche sind relativ gleichmäßig über die offenen Flächen ver-
teilt. Auch im unmittelbaren Planungsgebiet konnte die Feldlerche mit mehreren Brutpaaren festgestellt werden.“ 

 
5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
 x ja x nein   

 
Fortpflanzungsstätten dieser Art könnten vom geplanten Vorhaben betroffen sein, da diese sich innerhalb des Eingriffsberei-
ches befinden können. 
 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein  entfällt 

 
Die Feldlerche ist ein Bodenbrüter, dessen Fortpflanzungsstätten durch eine Baufeldfreimachung während der Brutzeit zer-
stört werden könnten. Um diesen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand auszuschließen, ist eine Bauzeitenregelung zu 
treffen: Während der Brutzeit der Vögel zwischen dem 15. März und dem 1. August ist die Baufeldfreimachung auszuschließen. 
Baumaßnahmen auf Schwarzbrachen sind während der Brutzeit zulässig, wenn die flächige Ackerbearbeitung (z.B. Eggen) 
spätestens ab Beginn der Brutzeit mindestens einmal wöchentlich durchgeführt wird. 
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5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-
wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 
 x ja  nein   

 
Durch den Eingriff der Baufeldfreimachung wird die Oberflächenstruktur zwar kurzfristig verändert. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass diese Fläche dann nicht mehr für die Feldlerche nutzbar ist. Ketzenberg et al. (2002) haben nachgewiesen, dass die 
Errichtung einer WEA die Brutplatzwahl der Feldlerche nicht beeinflusst. 

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos ist für die Feldlerche nicht anzunehmen. Zwar kann der Fluggesang der Feld-
lerche einige Tiere in die Nähe der Rotoren bringen. Jedoch sind die bekannten Opferzahlen so gering, dass eine signifikante 
Steigerung des Tötungsrisikos ausgeschlossen werden kann. 

 
5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1. 
 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 
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5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wildlebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Reaktionen oder Verhaltensänderungen der Feldlerche auf Windenergieanlagen sind bisher nicht bekannt geworden, so dass 
davon ausgegangen werden kann, dass keine Störung für diese Art gegeben ist. Dies trifft auch dann zu, wenn die Bauarbeiten 
zur Errichtung während der Brutzeit der Feldlerche stattfinden, da diese eine große ökologische Flexibilität aufweist, solange 
der offene Charakter der Landschaft nicht verändert wird, sind Störungen für diese Art auszuschließen. Dieses ist beim geplan-
ten Vorhaben der Fall. Im Rahmen der Baufeldfreimachung könnten Lebensräume für die Feldlerche an zwei WEA-Standorten 
kurzfristig verloren gehen. Der Verlust des Lebensraumes stellt einen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand dar, der vo-
rauslaufend ausgeglichen werden muss. 

 
5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 

5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
 x ja  nein  entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen werden berücksichtigt: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
 
 
8. Literatur 
 

ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Verlag Natur & Text, 683 S. 

Bauer, H.-G., E. Bezzel & W. Fiedler (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Passeriformes – Sperlingsvögel. Aula-Verlag Wiebels-
heim. 622 S. 

Ketzenberg, C.; K.-M- Exo, M. Reichenbach & M. Castor (2002): Einfluss von Windkraftanlagen auf brütende Wiesenvögel. Natur und Land-
schaft 77: 144-153.  

Ryslavy, T., M. Jurke & W. Mädlow (2019): Rote Liste und Lister der Brutvögel des Landes Brandenburg 2019. Naturschutz und Landschafts-
pflege in Brandenburg 28: 4-228. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene europäische Vogelart 

Fischadler (Pandion haliaetus) 

2. Gefährdungsgrad/EHZ nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland x    
Brandenburg   3   

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Der Fischadler ist fast weltweit verbreitet. Das Brutgebiet umfasst die borealen bis subtropischen Zonen der Holarktis, Teile der 
Karibik, die Tropen Südostasiens sowie Australien. In Europa ist die Verbreitung der Art vor allem durch intensive menschliche 
Verfolgung bis Mitte der 1950er Jahre stark zersplittert und überwiegend auf den Norden und Osten beschränkt. Im Westen 
Europas brütet der Fischadler nur in Schottland und neuerdings in Zentral-Frankreich und Wales. In Mitteleuropa kommt die Art 
nur in Deutschland und Polen vor, in Deutschland ist die Verbreitung weitgehend auf die neuen Bundesländer beschränkt. Große 
Bestände haben sich in Skandinavien halten können. Das riesige Verbreitungsgebiet des Fischadlers ist vor allem auf seine ver-
gleichsweise geringen Habitatansprüche zurückzuführen; sie beschränken sich im Wesentlichen auf fischreiche, langsam flie-
ßende oder stehende Gewässer und benachbarte Brutmöglichkeiten in Form von Bäumen, Felswänden, künstlichen Bauwerken 
oder unbewohnten und raubsäugerfreien Inseln. 

Die Jagd findet ausnahmslos an und über Gewässern statt. Fische werden nicht selten von einer Warte am Ufer aus gesucht, 
häufiger aber aus einem niedrigen Kreisen in 10 bis 30 Metern Höhe über der Wasseroberfläche. Wenn ein geeigneter Fisch 
entdeckt ist, rüttelt der Adler über der Stelle und stößt dann mit vorgestreckten Füßen ins Wasser. Der Sturzflug kann senkrecht, 
aber auch in jedem anderen Winkel zur Wasseroberfläche erfolgen; in flachen Gewässern erfolgt der Stoß oft fast parallel zur 
Wasseroberfläche. Der Fischadler landet beim Jagdversuch meist kurz im Wasser, hebt dann nach einigen Sekunden mit einigen 
kräftigen Flügelschlägen wieder ab, kreist kurz und schüttelt dann im Flug das Wasser aus dem Gefieder. Im Falle eines erfolg-
reichen Jagdversuchs greift der Adler bei einem größeren Fisch um und transportiert diesen mit dem Kopf voran zum Nest oder 
zu einer Fraßstelle. Meist wird von Fischen nur der Kopf und der vordere Teil des Körpers gefressen, der Rest wird häufig fallen-
gelassen. Die Nahrung besteht fast ausschließlich aus kleinen bis mittelgroßen, meist 100 bis 300 g schweren See- und Süßwas-
serfischen. Diese werden im Normalfall lebend erbeutet, nur gelegentlich werden auch tote Fische verwertet. Seltene Zufalls- 
oder Gelegenheitsbeute sind andere meist an Wasser gebundene Tiere wie kleine Säuger, verletzte oder geschwächte kleine 
Vögel, kleine Schildkröten und Krokodile, Frösche und Krebse (ABBO 2001, Bauer et al. 2005). 

Der Bestand des Fischadlers in Brandenburg beträgt 381 bis 383 Brutpaare bzw. Reviere (Ryslavy et al. 2019) 
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  Potenziell 

 
Orchis (2020) führt zum Vorkommen des Fischadlers und in Bezug auf die tierökologischen Abstandskriterien aus: „Nach LUGV 
(2016) war kein Fischadlerhorst im Gebiet bekannt. 2017 konnte auf einem Mast südwestlich des Planungsgebiets eine Fisch-
adlerbrut nachgewiesen werden. 2018 war der Horst nicht mehr vorhanden. 2020 konnte erneut eine Fischadlerbrut etwas 
weiter südlich auf einer Nisthilfe direkt an der Straße mit etwa derselben Entfernung zur nächstgelegenen WEA nachgewiesen 
werden. 
Der Schutzbereich für den Fischadler liegt nach TAK bei 1.000 m um den Horst. Alle geplanten WEA befinden sich außerhalb 
dieses Schutzbereiches. Der Restriktionsbereichs ist für die Art mit 4.000 m definiert, die geplanten Anlagen liegen somit inner-
halb des Restriktionsbereichs.  
Für den Restriktionsbereich ist für den Fischadler das Freihalten des meist direkten Verbindungskorridors zwischen Horst und 
Nahrungsgewässer(n) im Radius 4.000 m um den Brutplatz definiert. Für die Art wurde deshalb eine Raumnutzungsanalyse 
sowie eine Analyse potenzieller Nahrungsflächen auf Luftbildbasis in einem Umkreis von 4.000 m um den Horst durchgeführt 
(=Restriktionsbereich). Die Ergebnisse der Analyse potenzieller Nahrungsflächen ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 
Der Fischadler bevorzugt große, fischreiche Gewässer, welche sich vor allem südwestlich des Horstes befinden. So etwa die 
Fischteiche bei Plattenburg oder auch das Gewässersystem der Havel und der Elbe. In Richtung des Planungsgebiets liegen keine 
relevanten Gewässer für die Art. 
Da die Jagd ausnahmslos an und über Gewässern stattfindet und der Flug dorthin meist geradlinig erfolgt, ist ein Überfliegen 
des Planungsgebiets auf Basis der Nahrungsflächenanalyse praktisch auszuschließen. Bei den vorliegenden Beobachtungen 
konnte der Fischadler – korrespondierend zu dem Ergebnis der Nahrungsflächenanalyse – kein einziges Mal im Untersuchungs-
gebiet gesichtet werden. Eine Karte mit der Darstellung der ermittelten Flüge wäre somit ohne Einträge, weshalb auf die Dar-
stellung der Ergebniskarte verzichtet wurde. 
Nach Dürr & Langgemach (2018) ist es allerdings auch möglich, dass - vor allem bei Fehlen von direkten Verbindungskorridoren 
- Fischadler manchmal Rundflüge vom Nest zu mehreren Gewässern durchführen und dabei größere Flächen überstreichen.  
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Bei der Horstsuche und Horstkontrolle 2018 wurde festgestellt, dass der Fischadlerhorst am Mast verschwunden war, während 
der Mast noch vorhanden war. Es konnte auch kein anderer Horststandort bzw. eine Revierbesetzung des Fischadlers im Unter-
suchungsgebiet im Jahr 2018 nachgewiesen werden. Aus welchen Gründen der Horst verschwunden ist, konnte nicht festgestellt 
werden. Auch bei den Untersuchungen 2019 und 2020 konnte keine Fischadlerbrut im Untersuchungsgebiet nachgewiesen wer-
den. Nach TAK Anlage 4 (Niststättenerlass, 2018) erlischt der Schutz jedenfalls 2 Jahre nach Aufgabe des Reviers.   
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Fischadler – soweit er das Revier wieder besetzt - auf Basis einer Nahrungs-
flächenanalyse das Planungsgebiet nicht zur Nahrungssuche nutzt oder überfliegt. Dies konnte auch bei den durchgeführten 
Beobachtungen im Jahr 2017, als der Horst besetzt war, bestätigt werden. Somit kann eine signifikante Gefährdung oder Stö-
rung sowie ein Verbotstatbestand für den Fischadler nach §44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden.“ 

 
5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Fortpflanzungsstätten dieser Art sind vom geplanten Vorhaben nicht betroffen, da sich keine Fortpflanzungsstätten innerhalb 
des Untersuchungsraumes (Schutzbereiches) nachweisen ließen. 
 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x Ja  nein   

 
Der Eingriffsbereich berührt keine Brutstandorte. 

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos ist für den Fischadler auszuschließen, da sich im Planungsraum keine bevor-
zugten Nahrungsgewässer befinden. Auch wurden keine Überflüge des Fischadlers beobachtet, so dass der Planungsraum 
keinen Flugkorridor darstellt. 
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5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1. 
 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wildlebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Reaktionen oder Verhaltensänderungen des Fischadlers auf Windenergieanlagen sind als sehr gering einzuschätzen. Aus die-
sem Grund ist der Lebensraumverlust durch die Errichtung von Windenergieanlagen grundsätzlich als sehr gering anzusehen, 
so dass davon ausgegangen werden kann, dass keine Störung für diese Art gegeben ist. 

 
5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  Ja  nein x entfällt 

 
 
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  Ja  nein x entfällt 

 
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  Ja x nein   
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7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
 
 
 
8. Literatur 
 

ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Verlag Natur & Text, 683 S. 

Bauer, H.-G., E. Bezzel & W. Fiedler (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Nonpasseriformes – Sperlingsvögel. Aula-Verlag Wie-
belsheim. 622 S. 

Ryslavy, T., M. Jurke & W. Mädlow (2019): Rote Liste und Lister der Brutvögel des Landes Brandenburg 2019. Naturschutz und Landschafts-
pflege in Brandenburg 28: 4-228. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene europäische Vogelart 

Graureiher (Ardea cinerea) 

2. Gefährdungsgrad/EHZ nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland X    
Brandenburg X    

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 
Der Graureiher ist in den milderen und südlichen Regionen Europas und Asiens zu finden, außerdem im gesamten südlichen 
Afrika. Er fehlt innerhalb dieses großen Verbreitungsgebietes lediglich in den Tundren, Wüsten, Steppen und Hochgebirgen. In 
Mitteleuropa ist er ein sehr häufiger Brutvogel. Die höchsten Bestandsdichten werden in wasserreichen Tieflandgebieten er-
reicht. Je nach Verbreitungsgebiet ist der Graureiher ein Kurzstreckenzieher, Teilzieher oder Standvogel. Jungvögel zeigen eine 
nachbrutzeitliche Streuungswanderung ab September. Sie ziehen in alle Richtungen, wobei eine südwestliche Zugrichtung leicht 
dominiert. Graureiher sind Lebensraumgeneralisten, die gleichermaßen an Süßgewässern im Landesinneren, an Flussmündun-
gen sowie in Küstenregionen zu Hause sind. Ihre Ansprüche an ihren Lebensraum sind relativ gering. Sie benötigen eine Nähe 
zu Gewässern mit Flachwasserzonen, verhältnismäßig große Beute und vier bis fünf Monate, in denen die Gewässer nicht zu-
frieren. Entsprechend findet man sie an Seeufern, Flüssen, Überschwemmungszonen, Schilfgürteln, Sümpfen, Teichen, Stränden, 
Mangroven und Salzmarschen. Weideflächen, die sich in einiger Entfernung vom nächsten Gewässer befinden, werden gleich-
falls genutzt. Solche Habitate findet der Reiher in der Regel im Flachland (ABBO 2001, Bauer et al. 2005). 

Bevorzugte Kolonie- und Horststandorte sind zum einen bewaldete Hangbereiche von Tälern und zum anderen baum- oder 
gehölzbestandene Flussinseln bzw. Auwaldreste. Der Bestand des Graureihers in Brandenburg beträgt 3.800 bis 4.100 Brut-
paare (Ryslavy et al. 2019). 
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  Potenziell 

 
Orchis (2020) führt zum Vorkommend es Graureihers aus: „Während der Rastvogelkartierungen konnte ein einzelner Graureiher 
im August im Westen des Untersuchungsgebiets fliegend beobachtet werden. Es dürfte sich um ein umherstreifendes Exemplar 
auf Nahrungssuche gehandelt haben. Während der Brutzeit konnten keine Graureiher im Gebiet festgestellt werden, eine Brut-
kolonie im 1.000 m – Umkreis um die Planungsfläche ist nicht vorhanden.“ 

 
5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Fortpflanzungsstätten dieser Art sind vom geplanten Vorhaben nicht betroffen, da sich keine Kolonien im engeren Umfeld des 
Planungsraumes nachweisen ließen. 
 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 
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5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-
wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 
 x Ja  nein   

Der Eingriffsbereich berührt keine Koloniestandorte. Die ökologische Funktion wird im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen gewahrt. Aus diesem Grund sind für diese Art keine vorgezogenen Ausgleichmaßnahmen erforder-
lich. 

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos ist für den Graureiher auszuschließen, da sich im Planungsraum keine bevor-
zugten Nahrungsreviere und im Umfeld des Planungsraumes keine Brutkolonien befinden. Auch liegen aufgrund der durchge-
führten Beobachtungen keine Hinweise auf eine häufige Nutzung des Planungsraumes vor. 

 
5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1. 
 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 
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5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wildlebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Reaktionen oder Verhaltensänderungen des Graureihers auf Windenergieanlagen sind als sehr gering einzuschätzen (Langge-
mach & Dürr 2020). Diese Art zeigt nur ein sehr kleinräumiges Meidungsverhalten gegenüber WEA im Nahrungsgebiet (Rei-
chenbach & Steinborn 2007). Aus diesem Grund ist der Lebensraumverlust durch die Errichtung von Windenergieanlagen 
grundsätzlich als sehr gering anzusehen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass keine Störung für diese Art gegeben 
ist. 
 

5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  Ja  nein x entfällt 

 
 
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  Ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  Ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene europäische Vogelart 

Heidelerche (Lullula arborea) 

2. Gefährdungsgrad nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland  V   
Brandenburg     

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Die Art bevorzugt Habitate mit mageren Böden und niedriger, lichter Vegetation zur Nahrungsaufnahme, auch Hutungen, 
Schaftriften oder Kahlschläge. Wichtige Elemente in diesem Lebensraum sind Sing- und Sitzwarten wie Kiefern oder andere 
Bäume, Masten, Drähte, Zäune etc., ein nicht zu dichter Gehölzbestand aus z. B. jüngeren Kiefern, Wacholder und Obstbäumen, 
schnell trocknende Böden, eine leichte Erwärmbarkeit des Habitats sowie Insektenreichtum. Von allen Lerchen dringt sie am 
weitesten in die Waldzone vor. Sie bevorzugt zur Nahrungssuche Flächen mit kurzgehaltener oder fehlender Vegetation aber 
auch Brachflächen. Die Art besiedelt auch Kahlschläge (vor allem Kiefernwälder) und Truppenübungsplätze mit Heide-Charak-
ter. (ABBO 2001, Bauer et al. 2005). 

Die Heidelerche ist in Brandenburg weit verbreitet, wobei die Offenlandhabitate des gesamten Landes besiedelt werden. Ryslavy 
et al. (2019) geben den Bestand mit 12.000 bis 15.000 Brutpaaren an. 
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Orchis (2020) führt zum Vorkommen der Heidelerche aus: „Im Gebiet konnte sie mit 10 Brutpaaren nachgewiesen werden, 
wobei in der Karte die Reviermittelpunkte dargestellt sind.“ 

 
5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
 x ja  nein   

 
Fortpflanzungsstätten dieser Art könnten vom geplanten Vorhaben betroffen sein, da diese sich innerhalb des Eingriffsberei-
ches befinden können. 
 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein  entfällt 

 
Die Heidelerche ist ein Bodenbrüter, dessen Fortpflanzungsstätten durch eine Baufeldfreimachung während der Brutzeit zer-
stört werden könnten. Um diesen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand auszuschließen, ist eine Bauzeitenregelung zu 
treffen: Während der Brutzeit der Vögel zwischen dem 15. März und dem 1. August ist die Baufeldfreimachung auszuschließen. 
Baumaßnahmen auf Schwarzbrachen sind während der Brutzeit zulässig, wenn die flächige Ackerbearbeitung (z.B. Eggen) 
spätestens ab Beginn der Brutzeit mindestens einmal wöchentlich durchgeführt wird. 

 
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x ja  nein   

 
Durch den Eingriff der Baufeldfreimachung wird die Oberflächenstruktur zwar kurzfristig verändert. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass diese Fläche dann nicht mehr für die Heidelerche nutzbar ist.  
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5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos ist für die Heidelerche nicht anzunehmen.  

 
5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1. 
 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wildlebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Reaktionen oder Verhaltensänderungen der Heidelerche auf Windenergieanlagen sind bisher nicht bekannt geworden, so dass 
davon ausgegangen werden kann, dass keine Störung für diese Art gegeben ist. Dies trifft auch dann zu, wenn die Bauarbeiten 
zur Errichtung während der Brutzeit der Heidelerche stattfinden, da diese eine große ökologische Flexibilität aufweist, solange 
der offene Charakter der Landschaft nicht verändert wird, sind Störungen für diese Art auszuschließen. Dieses ist beim geplan-
ten Vorhaben der Fall.  
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5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 

5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
 x ja  nein  entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen werden berücksichtigt: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene europäische Vogelart 

Kranich (Grus grus) 

2. Gefährdungsgrad/EHZ nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland x    
Brandenburg  x     

3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Die Brutgebiete des Kranichs liegen im Nordosten Europas und im Norden Asiens. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben Bio-
topverluste bewirkt, dass sich die Südgrenze des europäischen und mittelasiatischen Areals um 300 km bis 400 km nach Norden 
verschoben hat. Eine Wiederbesiedlung ist jedoch unter den heutzutage verbesserten Schutzbedingungen möglich. 

Der Kranich wird in Brandenburg auch regelmäßig auf dem Durchzug während des Frühjahrs und während des Herbstes beo-
bachtet. Die Anzahl der rastenden Kraniche schwankt von Jahr zu Jahr aufgrund der bestehenden Witterungsverhältnisse, 
nimmt jedoch aufgrund steigender Populationszahlen in den letzten Jahren deutlich zu. Regelmäßige Rastplätze können für den 
Kranich im Planungsraum ausgeschlossen werden. Der Brutbestand in Brandenburg beträgt 2.700-2.900 Brutpaare (Ryslavy et 
al. 2019). 

Für diese Art werden als Gefährdungsursachen Freileitungen (Bauer & Berthold 1996) sowie Windkraftrotoren, Sendemasten 
und gegen den Himmel gerichtete Laserstrahlen genannt, die die Kraniche von Ihrer Zugrichtung abbringen bzw. zu Orientie-
rungsproblemen führen können. Die Empfindlichkeit dieser Art gegenüber Windenergie-anlagen wird während der Rastzeit als 
hoch eingeschätzt (Nowald 1995, Brauneis et al. 1999). Insbesondere zwischen Rast- und Nahrungsflächen können Windener-
gieanlagen eine Barrierewirkung besitzen. 

 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

  
Orchis (2020) führt zum Kranich aus: „Laut LUGV gab es nach Datenabfrage 2016 einen Kranich-Brutplatz nordöstlich von Net-
zow (siehe Abb. 12), welcher etwa 2.500 m von der nächsten geplanten WEA entfernt ist. Bei den vorliegenden Untersuchungen 
konnte die Brut in diesem Feuchtbereich 2017 und 2018 bestätigt werden. Nach TAK, Anlage 1 (2018), ist für den Kranich ein 
Schutzbereich von 500 m um den Horst definiert. Ein Restriktionsbereich ist für die Art nicht festgelegt. Der Kranich-Nistplatz ist 
auch auf den Horstkarten 2017 und 2018 dargestellt, wobei der genaue Nistplatz aufgrund der Uneinsichtigkeit im Gebiet nicht 
festgestellt wurde. In jedem Fall beträgt der Abstand der nächstgelegenen WEA mehr als 500m und befindet sich damit außer-
halb des Schutzbereiches. 
Ergänzende Kontrollen des Brutplatzes aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 belegen die dauerhafte Nutzung des Brutplatzes 
westlich des Planungsraumes. 
Beobachtungen von Paaren oder Einzelvögeln im Frühjahr und Herbst 2017 während der Rastvogelkartierungen, vor allem im 
Westen des Gebiets, gehen vermutlich auf das Brutpaar zurück. Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko kann bei dem örtlichen 
Brutpaar ausgeschlossen werden, zumal auch Dürr & Langgemach (2018) das Kollisionsrisiko von Kranichen während der Brut-
zeit an Windkraftanlagen unter Beachtung der Schutzbereiche als sehr gering einstufen. Als Gründe führen sie an: 
• Die Nahrungssuche erfolgt nur zu Fuß (anders als bei Greifvögeln) 
• Wechsel zwischen Nahrungsflächen erfolgen im bekannten Revier, wo Windfelder auch im Nahbereich der Anlagen 

durchflogen werden, meist bei Flughöhen um die 20-60 m 
• Während der 8-wöchigen Jungenaufzucht bis zum Flüggesein fliegen die Altvögel selten 
Nach der Länderarbeitsgemeinschaft der Deutschen Vogelwarten (2015) zeigen kleine Gruppen von Kranichen nur ein geringe-
res Meideverhalten gegenüber Windkraftanlagen. Auch nach Literaturauswertungen von Dürr & Langgemach (2018) können 
Bruten zunehmend dicht an WEA beobachtet werden. Störungen durch Bau, Erschließung und Wartung sind nach Dürr & Lang-
gemach (2018) somit wahrscheinlicher als durch die WEA selbst. Da der festgestellte Brutplatz weiter als 500 m von der Pla-
nungsfläche entfernt ist und den Tieren genügend Ausweichflächen für die Nahrungssuche während der Bauzeit zur Verfügung 
stehen, kann eine erhebliche Störung der lokalen Population auch während der Bauzeit ausgeschlossen werden, zumal diese - 
zumindest großteils – ohnehin außerhalb der Brutzeit erfolgt. Da die Wartungsarbeiten jeweils nur sehr kurzzeitig durchgeführt 
werden, ist auch diesbezüglich eine erhebliche Störung auszuschließen.  
Aus den oben genannten Gründen kann ein Verbotstatbestand für den Kranich zur Brutzeit ausgeschlossen werden. 
Nach TAK, Anlage 1, ist zu Ruhegewässern mit mehr als 500 Individuen ein Schutzbereich von 2.000 m definiert, zu Schlafge-
wässern mit mehr als 10.000 Individuen ein Schutzbereich von 10.000 m. Innerhalb der definierten Schutzbereiche sind keine 
entsprechenden Kranich-Schlafplätze bekannt.  
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Etwa 20.000 m südlich des Planungsgebiets liegt der Gülper See, an dem jährlich mehrere tausend Kraniche rasten. In Haase & 
Ryslavy (1998) wird von etwa 3.000 Kranichen gesprochen. In der Managementplanung Natura 2000 für das FFH-Gebiet Nie-
derung der Unteren Havel/Gülper See (2015) finden sich Zahlen zwischen 10.000 Stück (2007) und 5.500 Stück (2009), der Be-
stand hat also zugenommen. Auch die Fischteiche bei Plattenburg im FFH-Gebiet Plattenburg etwa 8.000 m nordwestlich der 
Planungsfläche sind als Kranich-Schlafplatz bekannt. So finden sich in der „Managementplanung Natura 2000 für das FFH-Ge-
biet „Plattenburg“ (2017) zwischen den Jahren 2009 und 2014 für Kraniche Zahlen zwischen 1.163 und 3.470 Stück. Beide Ge-
biete fallen somit nicht in die definierten Schutzbereiche. 
Nahrungssuchende Kraniche wurden während der Zug- und Rastzeit vor allem im Oktober und November 2017 in verschieden 
großen Trupps vor allem im westlichen Teil des Untersuchungsgebiets außerhalb des unmittelbaren Planungsgebiets beobach-
tet. Die Truppgrößen lagen im September insgesamt bei maximal etwa 60 Stück. Im Oktober erreichten die Stückzahlen am 
06.10 insgesamt etwa 360 Stück, am 19.10. etwa 500 Stück und am 23.10. etwa 1.000 Stück. Während am 02.11. nur wieder 
etwa 60 Kraniche im Untersuchungsgebiet anzutreffen waren, waren am 22.11. insgesamt etwa 460 Stück im Gebiet unterwegs. 
Die hier angeführten Zahlen verteilten sich im Gebiet auf mehrere Trupps.  
Einzelsichtungen oder Paare im Frühjahr und Herbst sind vermutlich dem örtlichen Brutpaar zuzuordnen.  
Fast alle beobachteten nahrungssuchenden Kraniche waren außerhalb des unmittelbaren Planungsgebiets festzustellen. Nur 
einmal konnte im Oktober ein Trupp von etwa 500 Individuen knapp innerhalb des unmittelbaren Planungsgebiets nahrungssu-
chend registriert werden.  
Nach den vorliegenden Ergebnissen wird davon ausgegangen, dass für den Kranich keine essentiellen Nahrungsflächen verloren 
gehen.“ 

 
5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  Ja x nein   

 
Der Kranich brütet nicht innerhalb des Schutzbereiches von 500m um den Planungsraumes und besitzt in diesem Bereich auch 
keine regelmäßigen Rastplätze. Aus diesem Grund können weder Fortpflanzungs- noch Ruhestätten dieser Art beeinträchtigt 
werden. Schlafplätze des Kranichs sind innerhalb des Planungsraumes ebenfalls nicht vorhanden. 

 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  Ja  nein x entfällt 

 
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x Ja  nein   

 
Siehe 5.1.1 
 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  Ja  nein x entfällt 

 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 
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5.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  Ja x nein   

 
Die Gefährdung des Kranichs (Kollision) durch WEA kann als verschwindend gering eingestuft werden (Langgemach und Dürr 
2020). An dieser Einschätzung vermögen auch mögliche Überflüge während des Herbst- und Frühjahrszuges nichts zu ändern. 
Aufgrund der hohen Variabilität der jährlichen Flugrouten, Flughöhen und Ankunftszeiten im Planungsraum können bei einer 
Erfassung möglicherweise Kraniche nachgewiesen werden: In diesem Fall gilt obenstehende Aussage.  
 

5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein x entfällt 

 
Eine Vermeidungsmaßnahme ist aufgrund des geringen Kollisionsrisikos nicht erforderlich. 
 

5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-
störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1. 
 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 

   
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wildlebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Ein Durchfliegen größerer Kranich-Trupps durch Windparks wurde bislang nicht beobachtet. Vielmehr versuchen die Kraniche, 
die Windparks zu umfliegen oder zu überfliegen. Jedoch entstehen aus diesem Umfliegen keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes dieser Art führen können. Auch sind bisher keine Fälle bekannt 
geworden, in denen Kraniche durch Windparks zu längerer Rast gezwungen wurden. Erhebliche Störungen von Kranichen 
durch das geplante Vorhaben sind somit für den Planungsraum auszuschließen. 
Dies gilt auch für die Zeit außerhalb der Brutzeit. Ein Flächenverlust in Bezug auf Nahrungsflächen in der den Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten auszuschließen, da im Umfeld ausreichende Flächen als Ausweichflächen zur Verfügung stehen.  

 
5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 
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5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
 
 
8. Literatur 

Bauer, H. G. & Berthold, P. (1996): Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand und Gefährdung. Wiesbaden, Aula-Verlag, 715 S. 
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Nowald, G. (1995): Einfluss von Windkraftanlagen auf die täglichen Flüge von Kranichen zwischen ihren Schlafplätzen und ihren Nahrungs-
flächen. Kranichschutz Deutschland – Informationsblatt Nr. 1. 

Ryslavy, T., M. Jurke & W. Mädlow (2019): Rote Liste und Lister der Brutvögel des Landes Brandenburg 2019. Naturschutz und Landschafts-
pflege in Brandenburg 28: 4-228. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene europäische Vogelart 

Mäusebussard (Buteo buteo) 

2. Gefährdungsgrad/EHZ nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland X    
Brandenburg X     

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Der Mäusebussard ist der häufigste Greifvogel Mitteleuropas. Er ist in seinem Nahrungsverhalten und seiner Lebensraumwahl 
sehr anpassungsfähig. Vom Flachland bis ins Gebirge, in dünn besiedelten Gebieten bis an die Ränder von Großstädten kann 
der Mäusebussard das ganze Jahr beobachtet werden. Er horstet vorwiegend im Wald und jagt auf angrenzenden offenen 
Flächen wie Feldern. Das Beutespektrum des Mäusebussards reicht von Kleinsäugern - überwiegend Feldmäuse - über Vögel, 
Reptilien, Amphibien, Insekten und Regenwürmern bis zu Aas. Die Nester werden bevorzugt in Randbereichen größerer Wald-
gebiete, zumeist an Hanglagen oder auf Plateaus, in Feldgehölzen und selten auch im Waldesinnern oder auf Einzelbäumen 
angelegt (ABBO 2001, Bauer et al. (2005). 

In Brandenburg ist der Mäusebussard ein flächendeckend und mit hoher Siedlungsdichte verbreiteter Bewohner der Kulturland-
schaft und bevorzugt den kleinflächigen Wechsel von Offenland und Wald. Der Bestand wird auf 5.700 bis 6.800 Brutpaare bzw. 
Reviere geschätzt (Ryslavy 2019). 

Im Rahmen der aktuellen Progress-Studie (Grünkorn et al. 2016) wird auch der Mäusebussard als mögliches Kollisionsopfer von 
Windenergieanlagen genannt, da diese Art in der Bundesrepublik Deutschland die höchsten Zahlen an Kollisionsopfern aufweist.  
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Orchis (2020) führt aus: „Der Mäusebussard konnte 2017 mit einem Brutpaar und 2018 mit 3 Brutpaaren im Untersuchungsge-
biet nachgewiesen werden. Eines der Brutpaare war 2018 in einem 2017 von einem Rotmilan besetzten Horst zu finden.“ 
Weiterhin wurde diese Art auch in den Jahren 2020, 2021 und 2022 als Brutvogel nachgewiesen. 

 
5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Durch die Auswahl der Standorte für die Windenergieanlagen sind keine Fortpflanzungsstätten dieser Art betroffen. Es können 
somit keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden. Neubauten von 
Horsten innerhalb der Eingriffsbereiche sind nicht von vorn herein ausgeschlossen. Deren Vorkommen kann jedoch im Rahmen 
der ökologischen Baubegleitung geprüft werden. Eine Bauzeitenregelung ist für den Mäusebussard nicht erforderlich. 
 

5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x Entfällt 
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5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-
wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 
 x ja  nein   

 
Der Eingriffsbereich des Vorhabens ist in Bezug auf den Aktionsradius dieser Art als sehr kleinflächig einzustufen. Aus diesem 
Grund wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang auch ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. 
Möglicherweise entstehen durch die Rodung und den dauerhaften Erhalt der Kranaufstellflächen neue Nahrungshabitate für 
den Mäusebussard. 
 

5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
 x ja  nein   

 
Der Mäusebussard ist die Greifvogelart mit der höchsten Zahl an Todfunden an Windenergieanlagen. Aus diesem Grund sind 
Tötungen des Mäusebussards von vorn herein nicht vollständig auszuschließen. Aus diesem Grund werden für den Mäusebus-
sard Vermeidungsmaßnahmen formuliert.  

 
5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein  entfällt 

  
• Verzicht auf Gittermasten 
• Mahd (bzw. Umbruch) der Mastfußbrache nur im ausgehenden Winter mit möglichst mehrjährigem Pflegerhyth-

mus. Eine solche Maßnahme sollte - wenn möglich - auf den Kranaufstellflächen sowie dem in der Mitte des Wind-
parks geplanten zentralen Wende- und Kurventrichter durchgeführt werden. Auch eine Bepflanzung des Mastfußes 
stellt eine geeignete Maßnahme dar. 

 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Aufgrund der oben genannten Vermeidungsmaßnahmen, kann sichergestellt werden, dass eine signifikante Steigerung des 
Tötungsrisikos ausgeschlossen werden kann. Eine Betriebszeitenregelung ist für den Mäusebussard nicht erforderlich. 
 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 
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5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wildlebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

  
Der Mäusebussard ist sehr störungstolerant. Bau- und betriebsbedingte Störungen durch die geplanten WEA sind nicht zu 
erwarten und wirken sich damit nicht auf den Erhaltungszustand der lokalen Population dieser Art aus. 
 

5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene europäische Vogelart 

Neuntöter (Lanius collurio) 

2. Gefährdungsgrad/EHZ nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland     
Brandenburg   X   

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Halboffene Landschaften, Hecken, Waldränder und andere Saumhabitate mit Dornbüschen als Nahrungsdepot sind der Lebens-
raum dieser Art. Wichtige Lebensraumelemente sind freie Ansitzwarten wie Büsche, Bäume, Zäune oder Leitungen. Hinzu kom-
men höhere, dichte Büsche als Nistplatz und umgebende Nahrungsflächen mit nicht zu hoher, lückiger und insektenreicher Ve-
getation (Flade 1994). Hauptursachen der Gefährdung sind Lebensraumveränderungen, wie das Ausräumen von Büschen, He-
cken und Gehölzen und die damit verbundene Verminderung des Nahrungsangebotes (ABBO 2001, Bauer et al. 2005). 

Der Bestand des Neuntöters in der Bundesrepublik Deutschland beträgt 370.000 bis 550.000 Reviere (Gedeon et al. 2015). In 
Brandenburg wird der Bestand mit 15.000 bis 18.000 Revieren angegeben (Ryslavy 2019). 
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Orchis (2020) führt zum Neuntöter aus: „Die Art ist potenzieller Brutvogel im Gebiet. Da die Brutstätten nach §44 Abs. 1 
BNatSchG geschützt sind, kann ein Zugriffsverbot ausgeschlossen werden, wenn die Nester der gehölzbrütenden Art durch das 
Vorhaben nicht beschädigt oder zerstört werden. Dies kann durch eine zeitliche Einschränkung der Rodung gewährleistet wer-
den.“ 

 
5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
 x ja x nein   

 
Fortpflanzungsstätten dieser Art sind möglicherweise vom geplanten Vorhaben betroffen, da geeignete Lebensraumstrukturen 
für den Neuntöter innerhalb des Planungsraumes vorhanden sind. 

 

5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein  entfällt 

  

• Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung 

 
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x ja  nein   
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5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

   
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos durch Kollisionen mit den Rotoren von WEA ist für den Neuntöter auszuschlie-
ßen, da der Neuntöter sich nicht in den Bereichen der drehenden Rotoren aufhält. Als Ansitzwartejäger ist er an Heckenstruk-
turen, Zäune oder ähnliche Strukturen gebunden, die eine Wahrnehmung von Beutetieren im bodennahen Bereich erlauben. 
Damit ist eine Kollision mit den Rotoren sicher auszuschließen. 

 
5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1. 
 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wildlebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Reaktionen oder Verhaltensänderungen des Neuntöters auf Windenergieanlagen sind bisher nicht bekannt geworden, so dass 
davon ausgegangen werden kann, dass keine Störung für diese Art gegeben ist. Dies gilt auch für mögliche Bauzeiten während 
der Brutzeit. 
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5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  ja  nein x entfällt 

   
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene europäische Vogelart 

Ortolan (Emberiza citrinella) 

2. Gefährdungsgrad/EHZ nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland  X   
Brandenburg   X   

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 
Der Ortolan ist ein ausgesprochener Zugvogel. Er überwintert im subtropischen Afrika nördlich der Sahelzone im Bereich südlich 
von Marokko und in Äthiopien. Nach fünf Monaten Aufenthalt kehrt er im April oder Mai ins Brutgebiet zurück. Der Ortolan 
bewohnt als Sommergast große Teile des europäischen Kontinents. 
Der Ortolan ist ein Bodenbrüter, der zweimal im Jahr brütet. Das Nest (Bodenmulde) besteht aus Halmen, Gräsern und Moosen 
sowie Haaren und feineren Gräsern zur Polsterung. Das Weibchen legt 4–6 Eier, die in der Farbe stark variieren. Diese werden 
10–14 Tage bebrütet. Die Nestlingsdauer beträgt 10–15 Tage. 
Er hat eine Vorliebe für trockenwarme Standorte (z. B.: terrassierte Weinberge, Trockenrasen, Kulturflächen und Felsensteppe). 
Er bevorzugt eher offene Flächen mit vereinzelten Büschen zur Deckung und brütet oft in Getreideäckern entlang von Wind-
schutzstreifen und Waldrändern. Eine Singwarte in der Nähe (ca. 20 m) der Bruthabitate ist in der Regel zwingend erforderlich 
(ABBO 2001, Bauer et al. 2005). 
In Brandenburg ist der Ortolan bis auf den Nordosten flächendeckend vertreten. Der Brutbestand beträgt mehr als 4.100-4.900 
Reviere (Ryslavi et al. 2019). 
 

4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Orchis (2020) führt zum Vorkommen des Ortolans aus: „Der Ortolan konnte mit 7 Brutpaaren im Ostteil des Untersuchungsge-
biets nachgewiesen werden. Die gefährdete Art braucht neben Getreidefeldern zur Brut auch erhöhte Singwarten und vegeta-
tionsarme Flächen zur Nahrungssuche.“ 

 

5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Da der Ortolan jährlich neue Nester baut, ist nicht von einer Zerstörung der Fortpflanzungsstätten auszugehen, wenn eine Bau-
feldfreimachung außerhalb der Brutzeit erfolgt. Baumaßnahmen auf Schwarzbrachen sind während der Brutzeit zulässig, wenn 
die flächige Ackerbearbeitung (z.B. Eggen) spätestens ab Beginn der Brutzeit mindestens einmal wöchentlich durchgeführt 
wird. 
 

5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
• Zeitfenster für die Baufeldfreimachung/Rodung 

  
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x ja  nein   

 
Aufgrund der Anwendung der Vermeidungsmaßnahme können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen 
werden.  
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5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
  
  ja  nein x entfällt 

 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Aufgrund der Mobilität der Art ist eine Tötung oder Verletzung sicher auszuschließen (Langgemach & Dürr 2020). 

 
5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1. 
 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 

 
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.3 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Eine Störung ist nur dann denkbar, wenn Eingriffe in den Lebensraum während der Brutzeit stattfinden. Dies ist jedoch nicht 
der Fall, da sich die Lebensräume der Ortolane außerhalb der Eingriffsbereiche befindet. 

 
5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 
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5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben betroffene europäische Vogelart 

Rotmilan (Milvus milvus) 

2. Gefährdungsgrad/EHZ nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland  X   
Brandenburg   X  

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum und Verhaltensweisen 

Der Rotmilan bevorzugt eine Landschaft mit einer Mischung aus alten Laubwäldern, offenen Feldern und Wiesen, in der er 
Kleinsäuger und Insekten jagen kann. Als Nistplatz bevorzugt der Rotmilan vorwiegend Laubmischwälder. Der Horst wird über-
wiegend stammnah oder in der Krone angelegt in der oberen Hälfte der Baumhöhe (Nicolai & Kostrzewa 2001). Die Horste 
können auch auf Feldgehölzen, in Baumreihen und auf Einzelbäumen errichtet werden. Auch sind Bruten auf Gittermasten be-
kannt geworden (ABBO 2001, Bauer et al. 2005). 

Die Nahrungssuche findet vorwiegend an Gewässern, im Kulturland und auch an Mülldeponien und entlang von Straßen statt 
(Flade 1994). Als Nahrungsopportunist nutzt er die zur Verfügung stehende Nahrung, die mit dem geringsten Aufwand in größ-
ter Zahl am einfachsten zu erreichen bzw. zu erbeuten ist (Aebischer 2009). Säugetiere und Vögel stellen häufig den größten 
Anteil der Nahrungstiere, jedoch werden auch Regenwürmer, Insekten, Fische, Frösche, oder Reptilien erbeutet bzw. aufgelesen, 
wenn diese als Aas vor allem entlang von Straßen zu finden sind. Auch auf Kompostierungs-Deponien, die nicht abgedeckt sind, 
geht der Rotmilan auf Nahrungssuche. Die Verfügbarkeit der Nahrungstiere und auch deren Zugänglichkeit stellt einen wesent-
lichen Faktor für die Nutzung durch den Rotmilan dar. Bei zunehmender Vegetationshöhe nimmt z. B. der Kleinsäugeranteil in 
der Nahrung ab, weil diese durch die zunehmende Wuchshöhe sehr viel schlechter für den Rotmilan zu erreichen sind. Auch die 
Witterung kann einen Einfluss auf die Nahrungsverfügbarkeit haben. Bei Regen zeigen sich häufig viele Regenwürmer an der 
Erdoberfläche, die dann vom Rotmilan am Boden eingesammelt werden (Hille 1995). Hervorzuheben ist, dass Aas zu allen Jah-
reszeiten einen bedeutenden Nahrungsanteil bildet (Aebischer 2009).  

Die Gefährdungsursachen liegen für diese Vogelart vor allem im Lebensraumverlust durch Verbauung und in der Intensivierung 
der Landwirtschaft (Bauer & Berthold 1996). Hinzu kommen der Rückgang der Nahrungsgrundlagen durch Ausräumung der 
Landschaft und Verluste an Freileitungen und im Straßenverkehr. Der Rotmilan ist in fast allen Roten Listen Mitteleuropas ver-
zeichnet, wird aber aufgrund seiner positiven Bestandsentwicklung als sicher („secure“) eingestuft. In Anbetracht der Bestand-
serholung in einigen Ländern und trotz bestehender Gefährdungsursachen soll die globale Einstufung des Rotmilans daher nach 
der Einschätzung von BirdLife auf „Least Concern“ (nicht gefährdet) aktualisiert werden (Mai 2020).  

Das Verbreitungsgebiet des Rotmilans ist heute im Wesentlichen auf Zentral-, West- und Südwesteuropa beschränkt. Der Ver-
breitungsschwerpunkt dieser Art liegt in Deutschland, das allein über 50 Prozent des weltweit auf maximal 22.000 Brutpaare 
geschätzten Rotmilan-Bestandes beherbergt. Für Brandenburg wird der Bestand des Rotmilans mit 1.650-1.800 Revieren bzw. 
Brutpaaren angegeben (Ryslavi et al. 2019). 
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen - potenziell 

 
Orchis (2020) führt zum Rotmilan aus, dass bei den vorliegenden Untersuchungen 2017 zwei Rotmilanhorste im Untersu-
chungsgebiet festgestellt werden konnten: „Der Horst Nr. 6 war sowohl 2017 als auch 2018 mit einem Rotmilan-Brutpaar 
besetzt. Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Foto vom Horst. Dieser liegt knapp außerhalb des 1.000 m – Schutzradius zu 
den nächsten geplanten Anlagen. 
Am Horst Nr. 7 konnte nur am 09.04. und 21.04.2017 eine Rotmilanaktivität festgestellt werden. Am 02.05.2017 war der Horst 
bereits verlassen, später konnten unter dem Horst Reste von Eierschalen gefunden werden, so dass von einer Prädation des 
Geleges ausgegangen werden kann. 2018 war dieser Horst nicht von einem Rotmilan sondern von einem Mäusebussard be-
setzt. Die geplanten WEA Z04 und WEA Z06 liegen innerhalb des 1.000 m – Schutzradius zum Horst. Nach dem Niststättener-
lass (2018) ist dieser Horst als Wechselhorst geschützt. Der Schutz von ungenutzten Wechselhorsten in besetzten Revieren 
erlischt nach natürlichem Zerfall des Horstes oder beim Rotmilan spätestens nach 3 Jahren ununterbrochener Nichtnutzung.  
Nach TAK, Anlage 1 (2018) ist die Bindung an bestimmte regelmäßig genutzte Nahrungsflächen beim Rotmilan wesentlich 
schwächer ausgebildet als zum Beispiel bei See- und Fischadler. Außerdem kann die Raumnutzung von einem zum anderen 
Jahr selbst beim gleichen Brutpaar durchaus unterschiedlich sein, zum Beispiel in Abhängigkeit der angebauten Ackerkultur, 
des Brutverlaufs oder des Auftretens von sogenannten Mäusejahren. Deshalb wurde für den Rotmilan eine Nahrungsflä-
chenanalyse auf Basis der Biotopkartierung Brandenburg sowie aktuellen Luftbildauswertungen durchgeführt.  
Beim westlichen, in beiden Jahren besetzten Horst Nr. 6 liegen die geplanten WEA knapp außerhalb des 1.000 m Schutzradius 
zum Horst. Wie auf der Nahrungsflächenanalyse ersichtlich, stehen diesem Brutpaar im Umfeld des Horstes genügend Nah-
rungsflächen zu Verfügung, ohne dass es zu möglichen Kollisionsrisiken kommt, weil der Bereich der WEA durchflogen werden 
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müsste. Dies gilt umso mehr, als sich alle geplanten WEA entweder innerhalb ackerbaulich intensiv genutzter Bereiche befin-
den oder aber im Wald. Die ackerbaulich genutzten Bereiche können nur im Rahmen der Ernte eine Attraktivität für den Rot-
milan als Nahrungshabitat aufweisen. Sollte eine Ernte innerhalb der Brutzeit vorgesehen sein, können temporäre Abschal-
tungen (tagsüber, bis drei Tage nach der Ernte) Kollisionsrisiken in der Weise verringern, dass eine signifikante Steigerung des 
Tötungsrisikos ausgeschlossen werden kann.  
Betrachtet man den im Frühjahr 2017 kurz durch ein Rotmilanpaar besetzten Horst Nr. 7, so liegen die geplanten WEA Z04 
und Z06 innerhalb des 1.000 m – Radius zum Horst. Dieser Bereich zwischen dem Horst und der geplanten WEA ist vor allem 
mit Wald bestockt, welcher keine Relevanz für den Nahrungserwerb des Rotmilans besitzt. Stattdessen stehen dem Rotmilan 
nördlich und nordwestlich des Planungsgebiets genügend attraktive Nahrungsflächen zur Verfügung. Der Waldbereich im 
Planungsgebiet und auch das südlich davon gelegene Plangebiet muss zum Erreichen dieser nördlichen und nordwestlichen 
Bereiche nicht überflogen werden. Somit liegen die geplanten WEA zwar teilweise im 1.000 m – Radius um den 2017 kurz 
besetzten Horststandort Nr. 7, ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko kann aufgrund der durchgeführten Nahrungsflächenana-
lyse aber ausgeschlossen werden.  
Hinzu kommt, dass diese signifikante Steigerung des Tötungsrisikos bereits aufgrund der Vorbelastung ausgeschlossen werden 
kann. Innerhalb des 1.000m Radius um den Host Nr. 7 sind bereits 7 WEA in Betrieb – die folgt man den Annahmen des 
Windkrafterlasses – bereits eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos für den Rotmilan auslösen, weil sie sich innerhalb 
des Radius von 1.000m befinden. Dieses bereits vorhandenen Kollisionsrisiko lässt sich durch die Errichtung zweier weiterer 
WEA innerhalb eines Radius von 1.000m keinesfalls signifikant steigern. Dies gilt erst recht, wenn sich diese beiden WEA in-
nerhalb von Waldflächen befinden, die als Nahrungsraum für den Rotmilan wenig geeignet sind. Dies wird auch durch die 
vorliegenden Untersuchungen bestätigt, in der während der Erhebungen zur Brutzeit kein einziges Mal Rotmilane im unmit-
telbaren Planungsgebiet beobachtet werden konnten. 
 
Zugzeit 
Während der Zugzeit konnten im März, September und Oktober jeweils vereinzelt Rotmilanbeobachtungen im Untersuchungs-
gebiet - aber nie innerhalb des unmittelbaren Planungsgebiets - gemacht werden. Sie sind auf der nachfolgenden Abbildung 
dargestellt. Aufgrund der geringen Zahl festgestellter Rotmilane außerhalb der Brutzeit kann auch ausgeschlossen werden, 
dass sich Schlafplatzgemeinschaften dieser Art innerhalb des Untersuchungsraumes und insbesondere innerhalb des Schutz-
bereiches befinden. 
  
Folgende Sachverhalte können somit herangezogen werden, um einen Verbotstatbestand nach §44 Abs. 1 BNatSchG für den 
Rotmilan auszuschließen: 
• Der regelmäßig genutzte Horst Nr. 6 liegt außerhalb des Schutzbereichs von 1.000 m. 
• Der 2017 kurz genutzte Wechselhorst Nr. 7 ist 3 Jahre geschützt. Er liegt zwar innerhalb des Schutzradius, ein signi-

fikant erhöhtes Tötungsrisiko kann aufgrund der Nahrungsflächenanalyse aber ausgeschlossen werden. 
• Sowohl während der Brutzeit als auch bei den Rastvogelerhebungen konnten Rotmilane nie innerhalb des unmittel-

baren Planungsgebiets beobachtet werden.  
• Der Abstand zwischen unterer Rotorspitze und Geländeoberfläche ist bei allen 3 geplanten WEA oberhalb der über-

wiegend durch den Rotmilan genutzten Flughöhe 
 
Henning (2022a, b) stellt im Rahmen der zusammenfassenden Bewertung der Raumnutzungsanalyse 2021 fest: … Rasterdar-
stellung zeigt eine Zusammenstellung der Beobachtungen aller Tage und aller dokumentierten Fluglinien, um eine Übersicht 
des Aktionsraumes der Rotmilane zu erhalten. Bereits hier ist eine deutlich erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Rotmi-
lane um den Horst zu erkennen (> 60 %). Deutlich geringere Flugbewegungen wurden in nordöstlicher Richtung für den südli-
chen Horst und in westlich Richtung für den nördlichen Horst ermittelt. Flüge über die geplanten Anlagestandorte wurden nur 
vereinzelt dokumentiert und werden nicht der Aufenthaltswahrscheinlichkeits-Klasse von bis zu 60% zugeordnet. Alle geplan-
ten WEA-Standorte befinden sich in Rasterzellen, die in sehr geringem Umfang vom Rotmilan während des Fluges genutzt 
werden. Für die Errichtung der geplanten WEA können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für den Rotmilan ausge-
schlossen werden. Die Ergebnisse der Raumnutzungsanalyse auf dem Jahr 2021 bestätigen die Ergebnisse aus dem Jahr 2020, 
wonach der Planungsraum nicht den bevorzugten Nahrungsräumen des Rotmilans zuzuordnen ist. 
 
5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Fortpflanzungsstätten des Rotmilans sind vom geplanten Vorhaben nicht betroffen, da sich keine Horste dieser Art innerhalb 
des Eingriffsbereiches nachweisen ließen. 
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5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x ja  nein   

 
Der Eingriffsbereich des Vorhabens ist in Bezug auf den Aktionsradius des Rotmilans als sehr kleinflächig einzustufen. Aus 
diesem Grund wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang auch ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
gewahrt. 

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Aufgrund des opportunistischen Nahrungssuchverhaltens des Rotmilans sind die Parameter für eine Abschätzung möglicher 
Kollisionswahrscheinlichkeiten schwer zu bestimmen und zu quantifizieren. Hinzu kommt, dass das Nahrungssuchverhalten 
des Rotmilans sowohl von den Landschaftsstrukturen als auch den angewandten Bewirtschaftungsformen abhängig ist, die 
zusätzlich noch jahreszeitlich und jährlich wechseln können. Aufgrund einer nicht quantifizierbaren Abschätzung der Kollisi-
onswahrscheinlichkeit zwischen Rotmilanen und WKA wurde in den letzten Jahren eine Herangehensweise zur Vermeidung 
von Kollisionswahrscheinlichkeiten für den Rotmilan gewählt, die artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausschließen soll. 
Diese Herangehensweise geht davon aus, dass die Rotmilane sich während der Brutzeit überwiegend am und um den Horst 
aufhalten, um ihre Jungen mit Nahrung zu versorgen. Für diese Nahrungsversorgung sind Flüge vom und zum Horst durch die 
Altvögel notwendig. Entsprechend dieser Annahme ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für einen Rotmilan umgekehrt pro-
portional zur Distanz zum Horst. Mit anderen Worten: Der Rotmilan überfliegt eine Fläche umso häufiger, je näher sich diese 
am Horst befindet. Diese Annahme von Aufenthaltswahrscheinlichkeiten des Rotmilans in Abhängigkeit des Horststandortes 
führt in Verbindung mit dem fehlenden Meideverhalten des Rotmilans gegenüber WKA zu der Annahme, dass die Kollisions-
gefahr an WKA umso höher ist, je näher sich die WKA am Horst des Rotmilans befindet. Das heißt, weil die zeitliche Aufent-
haltswahrscheinlichkeit für den Rotmilan mit zunehmender Distanz zum Horst kleiner wird, wird auch die Kollisionswahr-
scheinlichkeit mit zunehmender Distanz zum Horst geringer. Gleichzeitig wird angenommen, dass es sich bei den mit WKA 
kollidierten Rotmilanen um diejenigen Individuen handelt, die im näheren Umkreis des möglichen Kollisionsortes brüten. Die 
Annahme der oben genannten Zusammenhänge hat in der Vergangenheit zur Festlegung von Distanzkriterien zwischen Hors-
ten von Rotmilanen und WKA geführt, die unabhängig von der geographischen Breite, Landschaftsstruktur und -morphologie, 
der Raumnutzung des Rotmilans sowie dem Anlagentyp, dessen Rotordurchmesser, Gesamthöhe oder Konstruktionsweise 
getroffen wurden. Diese Distanz zwischen dem Horst eines Rotmilans und der nächstgelegenen Windenergieanlage findet sich 
in den tierökologischen Abstandskriterien wieder, die davon ausgeht, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausge-
schlossen sind, wenn zwischen Horststandort und Windenergiestandort eine Distanz von 1 km liegt. Für den WP Zichtow gilt, 
dass der regelmäßig genutzte Horst Nr. 6 außerhalb des Schutzbereichs von 1.000 m liegt. Sowohl während der Brutzeit als 
auch bei den Rastvogelerhebungen konnten Rotmilane nie innerhalb des unmittelbaren Planungsgebiets beobachtet werden. 
Als ergänzende Methode wird derzeit noch eine Raumnutzungsanalyse für den Rotmilan durchgeführt. 
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5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein  entfällt 

 
• Verzicht auf Gittermasten 
• Mahd (bzw. Umbruch) der Mastfußbrache nur im ausgehenden Winter mit möglichst mehrjährigem Pflegerhyth-

mus. Eine solche Maßnahme sollte - wenn möglich - auf den Kranaufstellflächen sowie dem in der Mitte des Wind-
parks geplanten zentralen Wende- und Kurventrichter durchgeführt werden. Auch eine Bepflanzung des Mastfu-
ßes stellt eine geeignete Maßnahme dar. 

 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
  
  ja  nein x entfällt 

   
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.3 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wildlebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Ausführliche Untersuchungen zum Raumnutzungsverhalten des Rotmilans in Nordrhein-Westfalen belegen, dass sich keine 
Einflüsse durch die Errichtung oder den Betrieb einer Windkraftanlage auf die Häufigkeit des Auftretens des Rotmilans fest-
stellen lassen (Bergen 2001, 2002). Grundsätzlich ist der hier gewählte Planungsraum nur von sehr untergeordneter Bedeu-
tung für den Rotmilan. Erhebliche Beeinträchtigungen der lokalen Population des Rotmilans können damit ausgeschlossen 
werden. Ein Störungsverbot ist nicht einschlägig. 

 
5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 
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6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben betroffene europäische Vogelart 

Schwarzmilan (Milvus migrans) 

2. Gefährdungsgrad/EHZ nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland X    
Brandenburg X    

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Der Schwarzmilan ist eng an Gewässer gebunden. Er nistet in Wäldern, oft Auwäldern und auch Feldgehölzen. Die Nahrung 
besteht vor allem aus kranken oder toten Fischen, Kleinsäugern, Vögeln aber auch Wirbellosen. Aus diesem Grund liegen die 
Hauptgefährdungsursachen für diese Art in der Belastung der Nahrung und Gewässer mit Umweltgiften, das Fällen von Horst-
bäumen und dem Tod an Freileitungen. 

Der Schwarzmilan hat als Nahrungsgeneralist und Nahrungsopportunist ein weitgefächertes Nahrungsspektrum. Er jagt le-
bende Beutetiere, ernährt sich jedoch ebenso von Aas und verschiedenen Abfällen, wie sie etwa in Schlachthäusern oder Fisch-
fabriken anfallen. Auch Mülldeponien werden nach verwertbaren Resten abgesucht. Er kann lebende Beute bis zur Größe eines 
kleinen Hasen und lebende Fische fast bis zu seinem Eigengewicht erbeuten und davontragen, meistens sind seine Beutetiere 
jedoch kleiner. Die Zusammensetzung der Beute hängt vom Lebensraum der Unterart ab. 

Der Schwarzmilan gilt als die weltweit häufigste Greifvogelart. Seine Bestände sind nach Einschätzung der IUCN gegenwärtig 
nicht bedroht, obwohl es Hinweise für einen leichten Bestandsrückgang gibt. Die Populationen in Europa werden auf 130.000 
bis 200.000 Tiere geschätzt. Genaue Zahlen über Populationsgrößen und exakte Einschätzungen der Bestandstrends außerhalb 
Europas liegen jedoch nur für Teilgebiete des riesigen Verbreitungsraumes vor, die für einige Populationen des asiatischen Russ-
lands stark negative Bestandsentwicklungen befürchten lassen (ABBO 2001, Bauer et al. 1996, 2005). 

Der Schwarzmilan ist ein regelmäßiger Brutvogel in Brandenburg.   

 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Orchis (2020) führen aus: „Der Schwarzmilan konnte im Untersuchungsgebiet mit einem Brutpaar festgestellt werden. Wäh-
rend 2017 im Horst Nr. 4 Brutverdacht bestand, konnte im selben Horst 2018 eine Schwarzmilan-Brut bestätigt werden. Der 
Horst liegt östlich des in beiden Jahren durch einen Rotmilan besetzten Horst Nr. 6 und ist in der nachfolgenden Abbildung zu 
sehen.“ 
Im Rahmen der durchgeführten Horstkontrollen 2020, 2021 und 2022 konnte diese Art ebenfalls als Brutvogel nachgewiesen 
werden.  

 
5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Störungen oder Zerstörung von Fortpflanzungsstätten durch das geplante Vorhaben sind auszuschließen, da sich der Horst 
nicht in einem Bereich befindet, der von der Umsetzung des geplanten Vorhabens betroffen ist.  
 

5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 
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5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-
wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 
 x ja  nein   

 
Der Eingriffsbereich des Vorhabens ist in Bezug auf den Aktionsradius des Schwarzmilans als sehr kleinflächig einzustufen. Aus 
diesem Grund wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang auch ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
gewahrt. 
 

5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

   
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Aufgrund der Distanz des Planungsraumes zum nächst-gelegenen Horst eines Schwarzmilans ist dieser Bereich nicht zu den 
bevorzugten Nahrungsräumen zu zählen. Eine signifikante Steigerung des Kollisionsrisikos ist somit auszuschließen. 
 

5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
 x ja  nein  entfällt 

 
• Verzicht auf Gittermasten 
•  Mahd (bzw. Umbruch) der Mastfußbrache nur im ausgehenden Winter mit möglichst mehrjährigem Pflegerhyth-

mus. Eine solche Maßnahme sollte - wenn möglich - auf den Kranaufstellflächen sowie dem in der Mitte des Wind-
parks geplanten zentralen Wende- und Kurventrichter durchgeführt werden. Auch eine Bepflanzung des Mastfu-
ßes stellt eine geeignete Maßnahme dar. 
 

5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-
störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 
  ja x nein   

 
Aufgrund des Fehlens von Horsten des Schwarzmilans innerhalb des Planungsraumes sind keine Vermeidungsmaßnahmen 
erforderlich. 

 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
  
 x ja  nein   

  
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 
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5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wildlebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Grundsätzlich ist der hier gewählte Planungsraum nur von sehr untergeordneter Bedeutung für den Schwarzmilan. Eine Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population des Schwarzmilans kann damit ausgeschlossen werden. Ein 
Störungsverbot ist nicht einschlägig. 
 

5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  ja  nein x entfällt 

   
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme  
 gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben betroffene europäische Vogelart 

Seeadler (Haliaeetus albicilla) 

2. Gefährdungsgrad/EHZ nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland X    
Brandenburg X     

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Die Verbreitung des Seeadlers erstreckt sich in einem breiten Streifen über die gemäßigten, borealen und arktischen Zonen 
Europas und Asiens von Island über Irland bis Kamtschatka und Japan. Außerdem ist Grönland von der Art besiedelt. In Europa 
reicht das Brutgebiet in Nord/Südrichtung von der Nordspitze Norwegens bis in den Norden Griechenlands. In Mittelasien folgt 
die Nordgrenze der Verbreitung etwa der nördlichen Grenze der Taiga, im Süden liegt die Verbreitungsgrenze in Israel, der 
Türkei, dem Irak, Iran und Kasachstan. 

Der Seeadler ernährt sich während der Brutzeit vor allem von Fischen und Wasservögeln, auch Aas wird gern genommen, le-
bende Säuger spielen meist nur eine untergeordnete Rolle. Fische werden häufig selbst erbeutet, Seeadler fressen jedoch auch 
tote und halb verweste Fische. Die im jeweiligen Lebensraum häufigsten Arten dominieren meist auch im Nahrungsspektrum 
des Seeadlers. Der Seeadler ist somit an große Gewässer, also Küsten, große Seen und Flüsse gebunden. Im Binnenland Mittel-
europas sind Seeadler vor allem Bewohner der „Wald-Seen-Landschaften“. In Deutschland werden die höchsten Siedlungsdich-
ten im Bereich der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern sowie in der Oberlausitz Sachsens erreicht. 

Seeadler errichten große Horste aus Ästen. Die Nestmulde wird mit Gras und Moos ausgekleidet. In Mitteleuropa werden zur 
Horstanlage alte Bäume benutzt, in Norddeutschland vor allem Rotbuchen, in Ostdeutschland neben der Rotbuche vor allem 
Waldkiefern. Neue Horste haben einen Durchmesser von etwa 1,2 bis 1,5 Metern und eine Höhe von 50 bis 80 Zentimetern, alte 
und über Jahrzehnte genutzte Horste können einen Durchmesser von zwei Metern, eine Höhe von drei bis fünf Metern und ein 
Gewicht von 600 Kilogramm erreichen. An den Küsten Nordeuropas, zum Beispiel in Norwegen, brüten viele Seeadler in Fels-
wänden, auf abgelegenen und baumlosen Inseln auch auf dem Boden. Viele Reviere weisen einen oder mehrere Wechselhorste 
auf, die abwechselnd oft über Jahrzehnte genutzt werden (ABBO 2001, Bauer et al. 1996, 2005). Der Bestand des Seeadlers in 
Brandenburg ist seit 1995 kontinuierlich angestiegen und liebt bei ca. 187-197 BP (Ryslavi et al. 2019). 
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Laut LUGV gab es nach Datenabfrage 2016 zwei Seeadlerreviere südöstlich von Glöwen. Die angegebenen Reviere liegen au-
ßerhalb des Schutzbereichs, aber im Restriktionsbereich der Art. Bei den vorliegenden Untersuchungen 2017 und 2018 konnte 
nur einmal im Januar 2017 ein Seeadler auf einer Lichtung im östlichen angegebenen Revier beobachtet werden. Jedenfalls 
waren an diesem Tag auch vielen Raben im Gebiet unterwegs, die möglicherweise wie der Seeadler aufgrund des starken Rot-
wildvorkommens auf verendete Tiere hofften... Aufgrund der vom LUGV 2016 bekannt gegebenen Reviere wurden für den See-
adler 20 halbtägige Beobachtungen durchgeführt. Dabei konnte der Seeadler insgesamt nur einmal im Februar und zweimal im 
März 2017 mit je einem jungen Seeadler beobachtet werden: Am 09.03.2017 saß ein junger Seeadler an einer Wegkreuzung im 
Untersuchungsgebiet - außerhalb des Planungsgebiets - und flog dann nach Norden durch den bestehenden Windpark ab, wo 
er zwischenzeitlich auch kreiste. Wenige Stunden später flog ein junges Exemplar von Nordwest nach Südost abermals durch 
das Untersuchungsgebiet. Weitere Beobachtungen im Untersuchungsgebiet konnten im Zuge der weiterführenden Beobach-
tungen nicht gemacht werden..“ 
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5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten sind für den Seeadler auszuschließen, da sich 
die bekannten Horste in einer ausreichenden Entfernung zum Planungsraum befinden. 

 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x ja  nein   

 
Der Eingriffsbereich des Vorhabens ist in Bezug auf den Aktionsradius des Seeadlers als sehr kleinflächig einzustufen. Aus 
diesem Grund wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang auch ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
gewahrt. Auch zählt der Planungsraum nicht zu den bevorzugten Nahrungshabitaten des Seeadlers. 

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Der Seeadler kann mit Windenergieanlagen kollidieren und besitzt nach Langgemach & Dürr (2019) eine hohe Kollisionsgefähr-
dung, da kein Meideverhalten gegenüber Windenergieanlagen vorliegt. Aus diesem Grund empfiehlt das Land Brandenburg 
einen Schutzbereich von 3 km zum Horst und im 6-km-Radius das Freihalten eines 1 km breiten Flugkorridors zwischen Horst 
und Nahrungsgewässern. Aufgrund der Lage außerhalb des Schutzbereiches sowie der geringen Überflughäufigkeit über den 
geplanten Windpark, ist eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos auszuschließen. 
 

5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1 
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5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 
werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

 
 x ja  nein   

 

5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 
ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 

 
  ja x nein   

  
Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 

 
5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wildlebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

 
Aufgrund der Lage des geplanten Windparks außerhalb des Schutzbereiches sowie der geringen Zahl von Überflügen können 
Störungen ausgeschlossen werden. 
 

5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene europäische Vogelart 

Waldschnepfe (Scolopax rusticola) 

2. Gefährdungsgrad/EHZ nach Roter Liste  
 

 ungefährdet Potenziell gefährdet/gefährdet stark gefährdet vom Aussterben bedroht 
Deutschland  X   
Brandenburg X   0 

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Der Lebensraum der Waldschnepfe sind ausgedehnte, reich gegliederte Waldbestände in Niederungen und bis in die Hochlagen 
der Mittelgebirge. Bevorzugt werden Auwälder, Eichenhainbuchenwälder, Laubmischwälder und Erlenbrüche. Für eine hohe 
Siedlungsdichte dieser Art sind mehrstufige Waldbestände mit lückigem Kronenschluss und strukturreichen Strauch- und Kraut-
schichten sowie Waldlichtungen (z. B. Wiesen, Moore, Bäche, Waldwege) von besonderer Bedeutung. Das Verbreitungsgebiet 
der Waldschnepfe ist sehr groß und erstreckt sich über die Waldzone Eurasiens von Westeuropa bis nach Japan. Die Art weist 
lediglich Verbreitungslücken in den Hochgebirgen Asiens auf (ABBO 2001, Bauer et al. 1996, 2005). 

Die Waldschnepfe ist in Brandenburg ein regelmäßiger Brutvogel mit einem Bestand von 1.300-1.800 BP/Rev. (Ryslavi 2019)  

 

4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Orchis (2020) führt aus: „Bei den aktuellen Untersuchungen konnte die Waldschnepfe nur einmal am 09.03.2017 von einem 
Waldweg auffliegend im Norden etwas außerhalb des unmittelbaren Planungsgebiets beobachtet werden.“ 
 

5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Die Flächen für die Errichtung der geplanten WEA befinden sich bei 4 von 5 Anlagen in Offenlandbereichen. Eine WEA befindet 
sich innerhalb eines Waldbereiches, deren Bereiche jedoch nicht zu den bevorzugten Nahrungshabitaten für die Waldschnepfe 
zählen. Die Offenlandstandorte der WEA sind aufgrund ihrer landwirtschaftlichen Nutzung ebenfalls nicht als Nahrungshabi-
tat geeignet. 
 
5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

   
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x ja  nein   

Die möglichen Eingriffsbereiche berühren mögliche Brutstandorte dieser Art nicht.  
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5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

   
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos ist für die Waldschnepfe aufgrund ihrer Mobilität und der strukturgebunde-
nen Lebensweise auszuschließen. Die Balz der Waldschnepfe über den Baumkronen erreicht üblicher Weise nicht die Höhe, 
in der die Rotoren drehen. Aus diesem Grund ist eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos sicher auszuschließen. Dies 
gilt umso mehr für den Planungsraum als die Waldschnepfe sich während der Brutzeit nicht innerhalb des Planungsraumes 
nachweisen ließ. 

 
5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1. 
 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 

 
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.1 
 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 
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5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wildlebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja X nein   

  
Im Zuge einer Vorher-Nachher-Studie konnten Dorka et al. (2014) nachweisen, dass sich die Siedlungsdichte der Waldschnepfe 
bei einem Projekt im Nordschwarzwald (Baden-Württemberg) nach der Errichtung von Windenergieanlagen deutlich verrin-
gerte. Es wird als Schlussfolgerung in dieser Studie unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips angenommen, dass Wind-
energieanlagen eine Störwirkung auf Waldschnepfen ausüben und diese ihr angestammtes Brutgebiet nicht mehr besiedeln. 
Eine solche Aufgabe des Brutgebietes ist jedoch nur dann artenschutzrechtliche relevant, wenn es zu Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population kommt. Dies ist am geplanten Standort nicht der Fall, da hier keine Waldschnep-
fen brüten. 

 
5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

  
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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1. Durch das Vorhaben möglicherweise betroffene europäische Vogelart 

Weißstorch (Ciconia ciconia) 

2. Erhaltungszustand nach VSW (2014) 
 

 günstig Ungünstig - 
unzureichend 

Ungünstig – 
schlecht unbekannt 

Deutschland  X   
Brandenburg  X   

 
3. Charakterisierung der betroffenen Art 
 
3.1 Lebensraum, Verhaltensweisen und Verbreitung 

Der Weißstorch besiedelt vorwiegend Niederungsbereiche größerer Flüsse, in denen ein ausreichender Anteil an Grünlandbe-
reichen vorhanden ist. Hier werden Mäuse, Insekten, Amphibien und Reptilien in Flachgewässern, Verlandungszonen, Offenland 
aller Art und vorwiegend feuchtem bis wechsel-feuchtem Extensiv-Grünland gejagt (ABBO 2001, Bauer et al. 1996, 2005). 

Die Brutbestände des Weißstorches haben sich nach einem kontinuierlichen Rückgang seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 
in der Bundesrepublik Deutschland deutlich angestiegen. In Brandenburg ist diese Art flächendeckend verbreitet und weist einen 
Bestand von ca. 1.280 -1.360 Brutpaaren auf (Ryslavi et al. 2019). 
 
4. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
 
 x nachgewiesen  potenziell 

 
Orchis (2020) führt zum Vorkommen des Weißstorches aus: „Nach LUGV (2016) war im Restriktionsbereich ein Weißstorchhorst 
in Bendelin bekannt (s. Abbildung). Bei den vorliegenden Untersuchungen war der Weißstorchhorst in Bendelin in beiden Jahren 
unbesetzt. Stattdessen konnte im Restriktionsbereich in Zichtow ein Weißstorchhorst auf einem Mast festgestellt werden, der 
2017 und 2018 besetzt war. Beide Horste liegen nicht im Schutzbereich der Art.  
Nach TAK, Anlage 2 (2018), sind für den Weißstorch zudem weiterführende Beobachtungen durchzuführen, da sich der Horst 
im Restriktionsbereich befindet. Nach TAK ist hier der Zeitraum der Revierbesetzung bis zur Auflösung des Familienverbandes 
bzw. bis zum Verlassen der Niststätte zu umfassen, wobei der Schwerpunkt in der Zeit der Jungenaufzucht liegen soll. Der Un-
tersuchungsradius beträgt 500 m um die geplanten Anlagenstandorte, für die Art sind mindestens 10 halbtägige Beobachtun-
gen zu 6 Stunden durchzuführen. Bei den vorliegenden Untersuchungen konnte der Weißstorch kein einziges Mal im Untersu-
chungsgebiet beobachtet werden. Eine Karte mit der Darstellung der ermittelten Flüge wäre somit ohne Einträge, weshalb auf 
die Darstellung der Ergebniskarte verzichtet wurde. 
Ergänzend zu den Untersuchungen vor Ort wurde für den Weißstorch zusätzlich eine Nahrungsflächenanalyse auf Basis einer 
Luftbildauswertung durchgeführt, um zu prüfen, wo die Nahrungsflächen des Weißstorchs in Bezug zu den Horsten liegen und 
ob der Restriktionsbereich (= Freihalten der Nahrungsflächen im Radius zwischen 1.000 bis 3.000 m um den Horst sowie der 
Flugwege dorthin) von der Umsetzung des geplanten Vorhabens betroffen ist. Diese ist - gemeinsam mit den Horsten - in der 
folgenden Abbildung dargestellt. Der Weißstorch sucht vor allem in Grünland nach Nahrung. Entsprechend der Nahrungsflä-
chenanalyse, welche auf Basis der Biotopkartierung Brandenburg in Intensivgrünland, Feuchtwiesen/weiden als bevorzugte 
Nahrungsflächen sowie Ackerland als suboptimale Nahrungsflächen aufgeteilt wurde, befinden sich die bevorzugten Extensiv-
grünlandbereiche vor allem im Süden und Osten der Horststandorte. Auch Intensivgrünland ist hier genügend zur Nahrungssu-
che zu finden. 
Da sich im unmittelbaren Planungsgebiet keine entsprechenden Grünlandflächen befinden, wird der Planungsraum dement-
sprechend nicht zur Nahrungssuche genutzt, was auch die durchgeführten Beobachtungen belegen. Aufgrund der überwiegend 
landwirtschaftlichen Nutzung kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass der Weißstorch den Planungsraum in selte-
nen Fällen zur Zeit eines Bewirtschaftungsereignisses nutzt. Zum Zeitpunkt der Ernte ist das Brutgeschäft des Weißstorches 
jedoch in den meisten Fällen schon abgeschlossen.“ 
 
5. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

 
5.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
 
5.1.1 Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? (Vermeidungs-

maßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  ja x nein   

 
Es können keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden, da der Weiß-
storch nicht im Planungsraum siedelt. 
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5.1.2 Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
5.1.3 Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- Maßnahmen (CEF) ge-

wahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
 
 x ja  nein   

 
Der Eingriffsbereich des Vorhabens ist in Bezug auf den Aktionsradius dieser Art als sehr kleinflächig einzustufen. Aus diesem 
Grund wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang auch ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gewahrt. 

 
5.1.4 Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt 
ein. 

  ja      nein 

 
5.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 
 
5.2.1 Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 
  Ja x nein   

 
Aufgrund der fehlenden Bruten im Umfeld des Planungsraumes können keine Individuen dieser Art getötet werden. 

 
5.2.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.2.3 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der „Entnahme, Beschädigung, Zer-

störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 
 
  ja x nein   

 
Auch ohne Vermeidungsmaßnahmen kann sichergestellt werden, dass eine signifikante Steigerung des Tötungsrisikos ausge-
schlossen ist. 

 
5.2.4 Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt 

werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG); wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
 
  ja  nein x entfällt 

 
5.2.5 Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefangen, verletzt oder getötet – 

ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten"? 
 
  ja x nein   

 
Siehe 5.2.3 
 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein 

  ja      nein 
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5.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
5.3.1 Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich gestört werden? 
 
  ja x nein   

  
Da kein Brutplatz des Weißstorches im Umfeld des geplanten Vorhabens vorhanden ist, können Störungen ausgeschlossen 
werden. 
 

5.3.2 Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 
 
  ja  nein x entfällt 

 
 
5.3.3 Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 
 
  ja  nein x entfällt 

  
Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

             ja      nein 

 
6. Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
 
6.1 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? (Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose 

und der vorgesehenen Maßnahmen; wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen) 
 
  ja x nein   

 
 
7. Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 
 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 
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